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Liebe Leserin und lieber Leser,

Mitmischen – alle? – ja klar!

Bedeutet Mitmischen das, was im Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) gleich im § 1 als Anspruch und Ziel formuliert ist, 
nämlich eine „volle, wirksame und gleichberechtigte Teilha-
be am Leben in der Gesellschaft“? Was ist das genau und 
wie geht das? 

Immer, wenn das Wort Teilhabe fällt, wird an Inklusion, 
Dabeisein, Selbstbestimmung, Partizipation, Gestalten und 
Entscheiden gedacht. Zusammengefasst: mitmischen. Es be-
deutet, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, gehört zu 
werden, Wünsche zu äußern, wählen zu können, Ideen zu 
entwickeln, auszuprobieren und Nein zu sagen. Also auch, 
fehler zu machen, falsche Entscheidungen zu treffen, Kon-
sequenzen und Gefahren zu unterschätzen und unglücklich 
zu sein. Wie können wir das sortieren und zu einer Bereiche-
rung für alle Menschen werden lassen?

Einig sind sich alle Beteiligten darin, dass es Mut, Zeit, Entde-
cken und Unterstützung benötigt und alles andere als einfach 
ist. Mut braucht es am meisten von den Menschen selber, 
die ihre Wünsche erforschen und einfordern können, vor-
stellungen eigenverantwortlich umsetzen und dann auch er-
leben werden – mit allen Höhen und Tiefen. Es braucht Mut 
von allen, die daneben- und dabeistehen, dies zuzulassen, 
zu ermöglichen, verlässlich zu sein und vertrauen zu haben.

Zeit ist der knappste faktor in dem Unterfangen, Teilhabe zu 
ermöglichen. Es braucht Zeit zu verstehen, zu fragen, Ant-
worten zu finden, Alternativen auszuloten, zu entdecken 
und zu entscheiden. Es braucht die Chancen der Bildung im 
umfassenden Sinne, nämlich Erfahrungen zu machen und 
Erkenntnisse zu gewinnen.

Entdeckt werden müssen die eigenen Wünsche, es müssen 
eine eigene Lebensplanung entwickelt, neue Ziele formu-
liert, andere Wege gegangen und eigene Meinungen gebil-
det werden. Hier braucht es Prozesse, Kreativität und Aus-
probieren.

Unterstützung von allen für diesen revolutionär neuen 
Weg ist unumgänglich. Es kann nur funktionieren, wenn 
verfahren und Instrumente angewandt werden, die helfen 
zu verstehen und sich zu äußern. Selbstbestimmung zu er-
möglichen kann lästig sein und sehr herausfordernd. Ge-
duld, Phantasie und Empathie können beflügeln und sind so 
wichtige Gelingensfaktoren. 

Mitmischenlassen ist eine verpflichtung, nicht nur für den 
Gesetzgeber, der die forderungen der UN-BRK umsetzen 
muss, sondern für alle Menschen. Der Gesetzgeber muss 
die finanziellen Mittel bereitstellen, die qualifikationen der 
UnterstützerInnen sicherstellen und die Anstrengungen zur 
Umsetzung einfordern. für alle anderen heißt Mitmischen: 
mitzuwirken, zu verändern, sich nichts gefallen zu lassen, 
selbst zu entscheiden und gleichberechtigt zu sein.

Lesen Sie in dieser Ausgabe von DAS BAND von vielen po-
sitiven Erfahrungen mit Beteiligungsprozessen, dem neuen 
Miteinander, der Achtung und Wertschätzung der Men-
schen. Es gibt Beispiele für die Gestaltung von Prozessen, 
vorschläge zur Anwendung von Instrumenten, Erfahrungen 
aus gelungenem Mitmischen und von Mutmachern für alle 
Beteiligten. Es werden auch Schwierigkeiten identifiziert und 
Anforderungen aufgezählt. 

von allein geschieht nichts, Anstrengungen kostet es auf je-
den fall, Ressourcen sogar in großem Umfang. Wagen wir 
es, motivieren wir alle: die Menschen mit Behinderung, die 
Eltern und Betreuerinnen und Betreuer, die gesamte Mitarbei-
terschaft in den Einrichtungen und Diensten, die Akteure im 
Sozialraum, alle. Es kann zwar mühevoll und unbequem, aber 
letztlich nur gut, bereichernd und glückbringend werden.

Machen Sie mit, ermöglichen Sie mit all Ihrer Kraft Teilhabe, 
damit alle Menschen mitmischen können und unsere Gesell-
schaft reich wird.

Und: Bleiben Sie gesund!

Ihre Helga Kiel, vorsitzende des bvkm
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Wichtig! DAS BAND als PDF
Die in den Texten verarbeiteten Links können Sie schnell und unkompliziert nutzen, wenn Sie 
sich die jeweils aktuelle Ausgabe von DAS BAND auch kostenlos als PDF herunterladen. 
https://bvkm.de/ueber-uns/unsere-magazine/

Boccia – Eine Sportart für Alle! – Neuer Film
Spannung, Dynamik und Zielvermögen: All das verspricht die Sportart Boccia. Sie bietet insbesondere 
Menschen, die in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind, die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. 
Interessierte können die Sportart nun durch unseren neuen Film „Boccia – Eine Sportart für Alle!“ ken-
nenlernen und sich faszinieren lassen. https://www.youtube.com/watch?v=Nc2RZLvWV_0&t=4s

Tagung zum Muttertag 2021
Online-Tagung zum Muttertag // 14. und 15. Mai 2021: Die Bundesfrauenvertretung des bvkm lädt ein 
zur Online-Tagung „Wege zur Gesundheit – In guter Gesellschaft oder mutterseelenallein?“. Die Teilneh-
merinnen erwartet ein vielfältiges Programm: Prof.’in Dr. Christa Büker wird Einblick in ihre Forschung zur 
Gesundheit pflegender Mütter geben, ein breites Workshop-Angebot bewegt sich von Yoga über Trom-
meln bis hin zum Umgang mit herausforderndem Verhalten und auch der Austausch mit anderen Frauen 
mit besonderen Herausforderungen wird nicht zu kurz kommen. Seien Sie noch kurzentschlossen dabei. 
Informationen finden Sie hier: www.bvkm.de (Über uns/Veranstaltungen bvkm) oder unter dem Link: 
https://bvkm.de/veranstaltung/wege-zur-gesundheit-in-guter-gesellschaft-oder-mutterseelenallein-copy/

Pflegereform 2021 – Entwurf sorgt für Verärgerung! 
Der Mitte März bekannt gewordene Arbeitsentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) zum 
Pflegereformgesetz stößt bei den Fachverbänden für Menschen mit Behinderung, zu denen auch der bvkm 
gehört, auf große Verärgerung. Vorgesehen ist darin eine Regelung, mit der die derzeitigen Mittel für 
den stundenweisen Einsatz von Verhinderungspflege künftig um fast 50 Prozent gekürzt werden sollen. 
„Das ist ein Schlag ins Gesicht für Eltern behinderter Kinder“, so Helga Kiel, Vorsitzende des bvkm. 
https://bvkm.de/ratgeber/verhinderungspflege/

bvkm zeichnet Memorandum mit
Mit dem Memorandum „Pakt für Inklusion 2021 – Inklusive Bildung und Digitalisierung zusammen denken“ 
setzen sich der bvkm und die unterzeichnenden Fach- und Elternverbände für das uneingeschränkte Recht 
auf inklusive Bildung für alle Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen bei zunehmender 
Digitalisierung ein. Lesen Sie hier weiter: 
www.bvkm.de (Unsere Themen/Förderung und Bildung) oder über den Link: 
https://bvkm.de/unsere-themen/foerderung-und-bildung/

mit.machen: Eure Ideen für freie Zeit 
„mit.machen: Eure Ideen für freie Zeit“. Das Leben läuft durch Corona gerade anders als gewohnt. Gemein-
sam mit euch und Ihnen möchte der bvkm das Beste daraus machen. 
Auf der Website www.bvkm.de/mitmachen stellen wir seit Anfang des Jahres Ideen vor, die einfach 
nachzumachen sind. Es darf alles sein: Kreatives, Bewegung, Handwerk, Technik, Entspannung, Ernährung 
oder Tipps, was man am Computer / Tablet / Smartphone machen kann. Es sind bereits tolle Ideen und 
Anregungen auf der neuen Plattform zu finden. Weitere Vorschläge können an den bvkm geschickt werden. 
Kontakt und Information: freizeit@bvkm.de

Barrierefreiheitsgesetz – Stellungnahme des bvkm
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat einen Referentenentwurf für ein Barrierefrei-
heitsgesetz (BFG) veröffentlicht. Es sieht Regelungen für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienst-
leistungen vor. Mit dem BFG soll die Umsetzung des „European Accessibility Act“ bis zum 28. Juni 2022 
in deutsches Recht erfolgen. Die Stellungnahme des bvkm zum Gesetzesentwurf finden Sie hier: 
https://bvkm.de/ratgeber/barrierefreiheitsgesetz-stellungnahme-des-bvkm/ 

Versicherungsmerkblatt neu aufgelegt! 
Das Versicherungsmerkblatt des bvkm – entstanden in Kooperation mit der Union Versicherungs-
dienst GmbH, Detmold – widmet sich dem Versicherungsschutz für Menschen mit Behinderungen. 
Das Versicherungsmerkblatt gibt einen Überblick über die verschiedenen Versicherungsarten – von 
der privaten Unfallversicherung bis zur Reiseversicherung. Außerdem bezieht es den Versicherungs-
schutz für Betreuerinnen und Betreuer mit ein. Das Versicherungsmerkblatt kann kostenlos als bar-
rierearme PDF heruntergeladen werden. Die Druckversion erscheint im Laufe des Frühjahrs. 
www.bvkm.de (Recht und Ratgeber/ Rechtsratgeber/Versicherungsmerkblatt) oder über den direkten Link: 
https://bvkm.de/ratgeber/versicherungsmerkblatt/ 

Über 620 Organisationen 
unterzeichnen Erklärung für 
Menschlichkeit und Vielfalt 
im Superwahljahr 2021

„Menschen mit Behinderung 
brauchen die Befähigung und 
den Mut, die Ressourcen im 
Sozialraum für sich zu nut-
zen. Dafür ist ein offenes und 
zugewandtes gesellschaftliches 
Klima wichtig. Als größter 
Selbsthilfe- und Fachverband 
für körper- und mehrfachbehin-
derte Menschen in Deutschland 
sieht der bvkm sich und uns alle 
aufgefordert, hierfür im Wahljahr 
2021 bewusst einzutreten.“  
 
Helga Kiel, Vorsitzende des 
Bundesverbands für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen 
e. V. (bvkm), zur Erklärung für 
Menschlichkeit und Vielfalt.

Mit der gemeinsamen Erklärung 
zeigen zum Auftakt des Wahl-
jahres 620 Verbände, Initiativen 
und Einrichtungen aus dem Be-
reich der Behindertenhilfe und der 
Sozialen Psychiatrie gemeinsam 
klare Haltung gegen Rassismus 
und Rechtsextremismus und war-
nen vor Hetze und Stimmungs-
mache rechter Akteur*innen wie 
der AfD und ähnlicher Bewe-
gungen. Mit Sorge beobachten 
die Verbände, wie versucht wird, 
eine Stimmung zu erzeugen, die 
Hass und Gewalt nicht nur gegen 
Menschen mit Behinderung, psy-
chischer oder physischer Krankheit 
schürt, sondern gegen alle, die 
sich für eine offene und vielfäl-
tige Gesellschaft engagieren. 

„Wir treten ein für Menschlichkeit 
und Vielfalt. Und wir sind nicht 
alleine: Wir stehen für Millio-
nen Menschen in Deutschland, 
die das Auftreten und die Ziele 
von Parteien wie der Alternative 
für Deutschland und anderer 
rechter Bewegungen entschie-
den ablehnen“, heißt es in der 
Erklärung. Die AfD habe vielfach 
gezeigt, dass sie in ihren Reihen 
Menschen- und Lebensfeindlich-
keit dulde, sie fördere Nationa-
lismus, Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus. Heute sei 

» p a n o r a m a



Ausgabe 1/2021 3

 F
ot

o:
 T

ob
ia

s 
R

eg
es

ch

Über 400 Organisationen unterzeichnen Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt im 
Superwahljahr 2021 

Mit der gemeinsamen Erklärung zeigen zum Auftakt des Wahljahres 435 Verbände, 
Initiativen und Einrichtungen aus dem Bereich der Behindertenhilfe und der Sozialen 
Psychiatrie gemeinsam klare Haltung gegen Rassismus und Rechtsextremismus und 
warnen vor Hetze und Stimmungsmache rechter Akteur*innen wie der AfD und ähnlicher 
Bewegungen. Mit Sorge beobachten die Verbände, wie versucht wird, eine Stimmung zu 
erzeugen, die Hass und Gewalt nicht nur gegen Menschen mit Behinderung, psychischer 
oder physischer Krankheit schürt, sondern gegen alle, die sich für eine offene und vielfältige 
Gesellschaft engagieren.  

„Wir treten ein für Menschlichkeit und Vielfalt. Und wir sind nicht alleine: Wir stehen für 
Millionen Menschen in Deutschland, die das Auftreten und die Ziele von Parteien wie der 
Alternative für Deutschland und anderer rechter Bewegungen entschieden ablehnen“, heißt 
es in der Erklärung. Die AfD habe vielfach gezeigt, dass sie in ihren Reihen Menschen- und 
Lebensfeindlichkeit dulde, sie fördere Nationalismus, Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus. Heute sei daher plötzlich „wieder an der Tagesordnung, was in 
Deutschland lange als überwunden galt“, warnen die Unterzeichnenden. 

Die Mitzeichnenden, die von Organisationen der Selbsthilfe über Förder- und 
Inklusionsorganisationen bis zu Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege reichen, 
zeigen sich entschlossen, Hass und Hetze entgegenzutreten: „Wir lassen nicht zu, dass in 
Deutschland eine Stimmung erzeugt wird, die unsere Gesellschaft spaltet“, heißt es in der 
Erklärung.  

Durch Aufklärung, Beratung und öffentlichkeitswirksame Aktionen soll durch verschiedenste 
Aktivitäten der Unterzeichnenden „für eine menschliche und lebenswerte Zukunft für uns 
alle“ geworben werden. Ziel der Mitzeichnenden ist es, im Superwahljahr ein Zeichen für 
Demokratie zu setzen. Sie betonen, es komme auf jede Stimme an und fordern auf, zur Wahl 
zu gehen. 

Unterzeichnet wurde die Erklärung unter anderem vom Sozialverband VdK Deutschland, 
dem Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland, den Fachverbänden für Menschen mit 
Behinderung, dem Paritätischen Gesamtverband und der Deutschen Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie. Bislang wird die Erklärung bundesweit von weit mehr als 400 Verbänden, 
Initiativen und Einrichtungen mitgetragen. 

Der gesamte Erklärungstext und die Liste der Mitzeichnungen ist online unter www.wir-
fmv.org abrufbar. 

Als Initiativen, Einrichtungen und Verbände, die sich für Inklusion und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung einsetzen, wenden wir uns gegen jegliche 
Form von Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir treten ein für Menschlichkeit und Vielfalt.

Und wir sind nicht alleine: Wir stehen für Millionen Menschen in Deutschland, die das  
Auftreten und die Ziele von Parteien wie der Alternative für Deutschland (AfD) und anderer 
rechter Bewegungen entschieden ablehnen. Die AfD hat vielfach gezeigt, dass sie in ihren  
Reihen Menschen- und Lebensfeindlichkeit duldet. Sie fördert Nationalismus, Rechtspopulis-
mus und Rechtsextremismus.

Diese Entwicklung macht uns große Sorgen. Denn heute ist wieder an der Tagesordnung, was 
in Deutschland lange als überwunden galt: Hass und Gewalt gegen Menschen aufgrund von  
Behinderung, psychischer und physischer Krankheit, Religion oder Weltanschauung, sozialer  
oder ethnischer Herkunft, Alter, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität sowie 
nicht zuletzt gegen Personen, die sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft engagieren.

Das ist nicht hinnehmbar und muss aufhören! Wir sagen NEIN zu jeglicher Ideologie der  
Ungleichwertigkeit von Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar!

Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass:

  sich Hass und Gewalt nicht weiter ausbreiten können,
  niemand das Recht auf Leben von Menschen mit Behinderungen 
  in Frage stellen darf und
  Menschen nicht ausgegrenzt, benachteiligt und diskriminiert werden.

Wir lassen nicht zu, dass in Deutschland eine Stimmung erzeugt wird, die unsere  
Gesellschaft spaltet. Wir setzen uns ein für eine menschliche und lebenswerte Zukunft 
für uns alle!

Eintreten für Menschlichkeit und Vielfalt!

www.wir-fmv.org             #wfmv2021

Stand 18. Februar 2021

daher plötzlich „wieder an der 
Tagesordnung, was in Deutsch-
land lange als überwunden galt“, 
warnen die Unterzeichnenden.
Die Mitzeichnenden, die von 
Organisationen der Selbsthilfe 
über Förder- und Inklusions-
organisationen bis zu Spitzen-
verbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege reichen, zeigen sich 
entschlossen, Hass und Hetze 
entgegenzutreten: „Wir lassen 
nicht zu, dass in Deutschland 
eine Stimmung erzeugt wird, 
die unsere Gesellschaft spal-
tet“, heißt es in der Erklärung. 

Durch Aufklärung, Beratung und 
öffentlichkeitswirksame Aktionen 
soll durch verschiedenste Aktivi-
täten der Unterzeichnenden „für 
eine menschliche und lebenswerte 
Zukunft für uns alle“ gewor-
ben werden. Ziel der Mitzeich-
nenden ist es, im Superwahljahr 
ein Zeichen für Demokratie zu 
setzen. Sie betonen, es komme 
auf jede Stimme an und for-
dern auf, zur Wahl zu gehen.

Unterzeichnet wurde die 
Erklärung unter anderem vom 
Sozialverband VdK Deutschland, 
dem Arbeiter-Samariter-Bund 
Deutschland, den Fachverbänden 
für Menschen mit Behinderung, 
dem Paritätischen Gesamtverband 
und der Deutschen Gesell-
schaft für Soziale Psychiatrie. 

Bislang wird die Erklärung 
bundesweit von weit mehr als 
620 Verbänden, Initiativen und 
Einrichtungen mitgetragen.

Der bvkm hat an der Erklärung 
für Menschlichkeit und Vielfalt 
maßgeblich mitgearbeitet. Zu 
den Unterzeichnenden gehören 
auch zahlreiche Mitglieds-
organisationen des bvkm. 

Wenn auch Ihre Organisation die 
Erklärung mitzeichnen möchte, 
melden Sie sich unter kontakt@
wir-fmv.org. Die Erklärung – 
auch in Leichter Sprache –, alle 
Informationen zu den Inhal-
ten, Materialien und Stimmen 
zur Erklärung finden Sie auf 
www.wir-fmv.org
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Hier könnte auch eine Meldung über 
Ihren Verein stehen. Schicken Sie Fotos 

und kleine Texte. Schreiben Sie uns unter 
E-Mail: dasband@bvkm.de


» p i n n w a n d

Hamburg

Wechsel an der Spitze von Leben mit Behinderung 
Ralph Grevel, bisher Bereichsleiter Wirtschaft 
und IT und stellvertretender Geschäftsführer, 
ist seit dem 1. Februar 2021 Geschäftsführer 
von Leben mit Behinderung Hamburg Sozial
einrichtungen gGmbH. Bereits 2019 hatte 
sich der Vorstand von Leben mit Behinderung 
Hamburg Elternverein e.V. als Gesellschafter 
für Ralph Grevel als Nachfolger von Stephan 
Peiffer entschieden. Stephan Peiffer ist zum 
31. Januar 2021 in den Ruhestand gegangen. 
Gemeinsam mit Kerrin Stumpf, Geschäfts
führerin des Elternvereins, wird Ralph 
Grevel zukünftig die Organisation steuern.
Mit Ralph Grevel (49) rückt ein bekanntes 
Gesicht an die Spitze von Leben mit Be
hinderung Hamburg. Eingestellt wurde der 
Controller aus dem Ruhrgebiet 2001. Mit der 
Zeit übernahm Ralph Grevel mehr Aufgaben. 
Von 2009 an war er als Bereichsleitung Wirt
schaft und IT u. a. für das Controlling und 
die Finanzbuchhaltung verantwortlich. Im 
April 2018 übernahm er zusätzlich die stell
vertretende Geschäftsführung. Ralph Grevel 
ist WirtschaftsDiplom Betriebswirt und 
studierte danach Soziale Arbeit. Auch dieses 
Studium schloss er mit einem Diplom ab.
Ralph Grevel war in den vergangenen 
Jahren dafür zuständig, die Organisation 
auch wirtschaftlich gut aufzustellen. Er 
verhandelte mit der Sozialbehörde das 
Trägerbudget und im vergangenen Jahr 
dessen Erhöhung. Diese war nötig geworden, 
weil Leben mit Behinderung Hamburg zum 
1. Januar 2021 einen Tarifvertrag eingeführt 
hat und die steigenden Gehälter der gut 
1000 Mitarbeitenden refinanziert werden 
mussten. Die Zusammenarbeit mit seinem 
Vorgänger Stephan Peiffer war für Ralph 
Grevel prägend: „Stephan Peiffer hat viel für 
die Menschen mit Behinderung getan. Sein 
Steckenpferd, die inklusive Stadtplanung, hat 

Hamburg nachhaltig verändert und durch die 
von ihm initiierten Haus und Wohngemein
schaften wurden Nachbarschaften inklusiver. 
Er hinterlässt große Fußstapfen, aber ich 
freue mich auf die Herausforderung.“
Fachlich will Ralph Grevel den von Stephan 
Peiffer eingeschlagenen Weg mit eigenen 
Akzenten weiterentwickeln: „In der 
Personenzentrierung der KlientInnen will 
ich unseren Kurs fortsetzen und stärken. 
Dafür müssen wir Arbeitsbedingungen 
festigen, denn nur so können die Mitar
beitenden die KlientInnen wirksam dabei 
unterstützen, ihre eigenen Lebensperspek
tiven zu entwickeln und umzusetzen.“

www.lmbhh.de

Berlin

Flucht, Migration, Behinderung – Projekt 
Ehrenamt in Vielfalt geht in das zweite Jahr

Was brauchen Menschen mit Migrations und/oder Fluchterfahrung und 

Behinderung? Welche rechtlichen Besonderheiten gibt es an der Schnittstel

le Flucht, Migration und Behinderung? Wie können Angebote zur Selbsthil

fe und zur Beratung gestaltet werden, um Menschen mit Fluchterfahrung 

zu erreichen? Um diese Fragen und Themen u. a. ging es 2020 bei den 

bundeweiten, mehrtägigen OnlineWorkshops „Wege zu Teilhabe und En

gagement“. Die Teilnehmenden kamen aus den Bereichen der Behinderten 

und Geflüchtetenhilfe sowie aus Migrantenorganisationen und Verwaltung. 

Die interaktiven, kreativen und partizipativen Workshops ermög lichten ei

nen Wissenstransfer und einen intensiven Austausch zwischen den Teilneh

menden und den ReferentInnen. MINA Leben in Vielfalt e.V. bietet auch 

2021 wieder interaktive und kostenlose Workshops an. Die mehrtägi gen 

PräsenzWorkshops „Flucht, Migration und Behinderung – Wege zu Teil

habe und Engagement“ werden fortgesetzt und finden in Erfurt   (online!), 

Hannover und Potsdam statt. Neu ist eine OnlineWorkshopReihe ab 

April 2021 zum Thema „Inklusion für alle? Teilhabeperspektiven an der 

Schnittstelle Flucht & Behinderung“ sowie zwei OnlineWorkshops im Mai 

und September für Ehrenamtliche und MentorInnen zum Thema „Barrieren 

und Teilhabeperspektiven von geflüchteten Menschen mit Behinderung“. 

Weitere Informationen zu den Angeboten:

https://minavielfalt.de/workshops
Informationen zum Projekt: www.minavielfalt.de
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Stephan Peiffer

Ralph Grevel

Esslingen

15. Pack-Aktion musste ausfallen
Aufgrund der CoronaBeschränkungen konnte 2020 die 15. Geschenke
VerpackAktion des Esslinger Vereins „Rückenwind“ in der Vorweihnachtszeit 
im Einkaufscenter DAS ES nicht stattfinden. Aber: Auch wenn die Geschenke 
nicht verpackt werden konnten, konnten Interessierte selbstgemachte Frucht
aufstriche und handgefertigte Seifen direkt bei Rückenwind e. V. gegen eine 
Spende erwerben. Verschiedenste Seifen (Lavendel, Rose, Zitrone, Melisse) 
weckten Erinnerungen an den Sommer. Fruchtaufstriche wie z. B. Brombeere, 
Holunderblüten und Rosenblütengelee, rote Mirabelle, Esslinger Schecken
Kirsche, Zwetschgen und Quittenmus versüßten den KäuferInnen die Zeit im 
Lockdown und füllten die Kasse von Rückenwind e. V. mit Spendengeldern 
für die PflegeauszeitWochenenden für Mütter von Kindern mit Behinderung. 

www.rueckenwindes.de 
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Weitere Informationen 
unter www.bvkm.de
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Wört / Ostalbkreis

Digitaler Kochabend – Zusammen is(s)t man weniger allein 

Der Familienunterstützende Dienst (FuD) der 
RehaSüdwest OstwürttembergHohenlohe 
gGmbH startet mit dem Digitalen Kochabend 
ein neues Angebot, das Menschen mit und 
ohne Behinderung nicht nur in Coronazeiten 
zusammenbringt.   

Neun TeilnehmerInnen blicken Julia Seubert, 
Ansprechpartnerin des FuD, aus vier 
verschiedenen Kameras entgegen und sind 
genau wie die VeranstalterInnen gespannt, was 
sie an diesem Abend erwartet. „Und was 
machen wir damit?“, fragt die Pädagogische 
Begleitung ein wenig scherzhaft, hält die 
Avocado in die Kamera und sorgt damit für 
Lacher bei den Beteiligten.   

Mitten im zweiten Lockdown fiel der Start
schuss zum ersten Digitalen Kochabend mit den 
BewohnerInnen aus dem Begleiteten Wohnen 
der RehaSüdwest OstwürttembergHohenlohe 
gGmbH. Organisiert wurde der Abend vom 
Familienunterstützendenden Dienst (FuD) der 
Einrichtung. „Aufgrund von Corona bieten 
wir derzeit keine Freizeitaktivitäten an. Für die 
regelmäßigen TeilnehmerInnen ist das natürlich 

enttäuschend. Eine Lösung musste her und 
wir überlegten, dass gemeinsam Kochen doch 
auch in Zeiten von Corona geht – digital eben.“ 
Neun BewohnerInnen des Begleiteten Woh
nens, die die Freizeitangebote des FuD gern 
nutzen, wagten den Versuch und nahmen am 
digitalen Kochabend teil. „Durch die Nutzung 
des Videochats in der schul.cloud konnten 
wir die Bedienung ganz einfach halten. Die 
TeilnehmerInnen mussten lediglich einen Link 
anklicken, um der Videokonferenz beizutreten. 
Ohne weitere Anmeldung.“, berichtet Julia 
Seubert. Eine einfache Bedienung sei für Men
schen mit Behinderung wichtig, weil sie mit der 
Technik oft noch nicht vertraut seien, bestätigt 
Sybille DittrichIhlenfeld, die eine WG in Crails
heim betreut und den Kochabend mitgestaltet. 
Damit alle genug Zeit für den Einkauf hatten 
und sich schon im Vorfeld mit den Gerichten 
vertraut machen konnten, wurden die Rezepte 
bereits eine Woche vorher verschickt. Mit dem 
Thema „Vegan Kochen“ wurde an diesem 
Abend außerdem ein Trendthema aufgegriffen. 
Während alle hinter der Kamera mit Schneiden 
beschäftigt waren, wurden immer wieder auch 
Fragen gestellt. „Es ist nicht einfach, alles im 
Blick zu behalten, während man selbst beim 
Schneiden und Erklären ist“, stellt Julia Seubert 
fest und weist darauf hin, dass es sinnvoll ist, 
für einen virtuellen Kochabend genug Personal 
und Zeit einzuplanen. Spätestens als es an die 
Zubereitung der Nachspeise geht, wird klar, dass 
nicht bei allen am Ende dasselbe herauskommt. 
„Aber ich habe gar nichts mehr eingekauft,“ 
stellt eine Teilnehmerin fest. „Nächstes Mal 
müssen wir vielleicht darauf hinweisen, dass 
das Rezept noch eine zweite Seite hat. Nach 
zwei Stunden kamen die GemüseBolognese 

und bei den meisten auch das AvocadoMousse 
mit Mango dann doch fertig auf den Tisch. 
Julia Seubert: „Natürlich steckt teilweise mehr 
Organisation hinter solch einem digitalen Event, 
doch die überwältigende Rückmeldung hat 
gezeigt, dass es sich lohnt!“ „Unsere Bewoh
nerInnen haben mit den Kontaktbeschrän
kungen, Abstandsregeln und Ausgangssperren 
natürlich zu kämpfen“, berichtet Peter Hirsch. 
„Eine Bewohnerin verbringt den Abend sonst 
beispielsweise oft mit den BewohnerInnen aus 
der anderen WG im Ort. Jetzt ist das nicht 
mehr möglich. Ich habe gemerkt, wie sehr ihr 
der gemeinsame Kochabend geholfen hat. 
Im digitalen Umfeld ist sie sogar mehr als 
sonst aus sich herausgekommen.“ Werden 
die digitalen Angebote auch nach Corona 
bestehen bleiben? „Wir werden die digitalen 
Veranstaltungen beibehalten, weil wir gemerkt 
haben, dass diese vor allem für Menschen mit 
Behinderung eine flexible und ortsunabhängige 
Freizeitgestaltung bieten“, sagt Julia Seubert. 

Saskia Schachner 

Kontakt: RehaSüdwest Ostwürtt
embergHohenlohe gGmbH
Saskia Schachner, saskia.schachner@reha
suedwest.de, www.rehasuedwest.de/owh

Diese Idee für einen digtalen Koch
abend finden Interessierte auch auf 
der neuen bvkmPlattform „mit.
machen – Eure Ideen für freie Zeit“:
 https://bvkm.de/mitmachen/to
pics/zusammenisstmanweniger
alleindigitalerkochabend/

Projektseite:
 https://bvkm.de/mitmachen/
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ach wie vor ist die Beteiligung von Men-
schen mit Behinderung aber nicht selbstver-
ständlich. Dieser Beitrag nennt Gründe bzw. 
Begründungen und zeigt Wege zu mehr Par-

tizipation und Gelingensfaktoren für Partizipation ins-
besondere in Organisationen der Eingliederungshilfe 
auf. Dies erfolgt auf der Grundlage der jahrelangen 
Erfahrung der Begleitung von Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe und anderen Organisationen bei der 
Erstellung und Umsetzung von Aktionsplänen und auf 
den Erfahrungen im Rahmen des Projektes „Index für 
Partizipation“. 

Das zentrale Projektziel: Die Verbesserung der Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten insbe-
sondere von Menschen mit Lernschwierigkeiten, von 
Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung 

Mehr Mitbestimmung 
ist nötig und möglich
Katrin Grüber // Stephanie Czedik  

Das Motto der Behindertenbewegung „Nichts über uns ohne uns“ ist nach wie vor hochaktu-

ell. Die UN-BRK, die deutlich macht, dass Partizipation eine Verpflichtung ist, hat entscheidend 

dazu beigetragen, dass es mehr Orte und Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung gibt, an 

denen sie mitwirken oder mitbestimmen können. 

und von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. 
In einem partizipativen Prozess wurde die Fragen-
sammlung „Mitbestimmen“ erarbeitet. Ihr Grundprin-
zip: Menschen werden durch Fragen im gemeinsamen 
Gespräch angeregt, sich vertieft mit der Situation 
vor Ort zu befassen, diese einzuschätzen, Verbesse-
rungsbedarf zu identifizieren und Vereinbarungen 
über Veränderungen zu treffen. Sie eignet sich für 
alle Organisationen, unabhängig davon, ob sie schon 
eine Beteiligungskultur haben, ob Partizipation eher 
ein Fremdwort ist oder ob sie bereits einiges unter-
nommen haben. 

Unter Partizipation wird dabei verstanden, „sich 
aktiv in Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse ein-
zubringen und von anderen einbezogen zu werden. 
Einfluss nehmen kann dabei Unterschiedliches be-
deuten: Mitmachen, mitwirken oder (mit-)entschei-
den. Partizipation ist in diesem Sinne Entscheidungs-
teilhabe oder auch Entscheidungsmacht.“1 

Es gibt unterschiedliche Gründe für die mangelnde 
oder nicht ausreichende Beteiligung von Menschen mit 
Behinderung in Organisationen der Eingliederungshil-
fe. Ein Grund kann sein, dass manche Leitungskräfte 
es ausreichend finden, sich einmal im Jahr mit der Be-
wohnerInnenvertretung zu treffen und keinen Bedarf 
und keine Notwendigkeit dafür sehen, mehr zu tun. 
Wenn Mitarbeitende anderer Meinung sind, so liefert 
die Fragensammlung Argumente, um Leitungen zu 
überzeugen. Denn die Erfahrung zeigt: ohne eine Un-
terstützung der Leitungsebene sind Veränderungspro-
zesse fast nicht möglich.

N

In diesem Text geht es um Mit-Bestimmung. Das schwere Wort ist 

Partizipation. Menschen mit Behinderung sollen mehr mit-bestim-

men. Menschen mit Behinderung sollen sagen, was sie möchten  

und was ihnen wichtig ist. Menschen mit Behinderung sollen selbst 

entscheiden. Das ist sogar in einem Gesetz geregelt. Den Text ha-

ben Frau Grüber und Frau Czedik geschrieben. Sie kennen sich gut 

mit dem Thema Mit-Bestimmung aus. Frau Grüber und Frau  Czedik 

schreiben, was Menschen mit Behinderung brauchen, damit sie selbst 

gut entscheiden können. Dafür gibt es eine Fragen-Sammlung in 

Leichter Sprache. Diese Fragen sollen dabei helfen, dass die Personen 

gut entscheiden können. ■

Einfache Sprache
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weiter, überfordern sich nicht und sind offen für neue 
Erfahrungen. Dann stellen sie fest: Beteiligung funkti-
oniert und bietet Vorteile, beispielsweise durch inte-
ressante und hilfreiche Anregungen für Mitarbeitende. 
„Ich genieße den FuB-Beirat3 sehr, auch die Unter-
stützung bei Vorstellungsgesprächen und bei anderen 
Themen.“4 

Die Beteiligten verändern 
sich in diesem Prozess

Nach der anfänglichen Überra-
schung wird die Beteiligung selbst-
verständlicher, oft intensiver und 
die Themen breiter. Es gibt mehr 
Gespräche auf gleicher Augenhö-
he zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderung – nicht nur im 
Rahmen des Beteiligungsprozesses, sondern auch im 
Alltag. Die Beteiligten verändern sich in diesem Pro-
zess. Menschen mit Behinderung gewinnen mehr 
Selbstbewusstsein und treten selbstbewusster auf. Es 
wird selbstverständlicher, für ihre und die Interessen 
anderer einzutreten.

„Ich bin viel selbstbewusster geworden. Ich kann 
mitbestimmen bei vielen Dingen, war in mehreren 
Diskussionen zum BTHG mit Politikern dabei und 
habe die Forderungen von Menschen mit Behinde-
rungen eingebracht. Dabei steht mir eine Assistenz 
zur Verfügung.“5

Die Arbeit mit der Fragensammlung macht deutlich, 
dass auch die Mitarbeitenden bei der Erarbeitung 
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Anfangen und sich trauen

Nach wie vor gibt es Mitarbeitende, die davon aus-
gehen, BewohnerInnen bzw. KlientInnen wollten oder 
könnten sich nicht beteiligen. Dies gilt insbesondere 
für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. An-
dere stehen dem Thema grundsätzlich offen gegen-
über, sind allerdings unsicher, d. h. sie wissen nicht, 
was sie anders/mehr machen sollen. Um Fehler zu 
vermeiden, fangen sie erst gar nicht an, Verände-
rungsprozesse einzuleiten. Genau deshalb haben wir 
im Rahmen des Projektes „Index für Inklusion“ Praxis-
beispiele gesucht und unter anderem gefragt: „Was 
können Sie anderen als Tipps geben, die Menschen mit 
Lernschwierigkeiten beteiligen wollen?“ Eine typische 
Antwort auf diese Frage gab Boris Kuhn, Leiter des 
Koordinierungsbüros der Landeshauptstadt München 
zur Umsetzung der UN-BRK: 
  
„Ich empfehle, anzufangen und sich zu trauen. Wir 
haben jedenfalls festgestellt, es ist gar nicht schwierig, 
Menschen mit Lernschwierigkeiten zu beteiligen. Sie 
haben ein großes Interesse daran, gefragt zu werden 
und ihre Meinung zu sagen.  Man muss und kann 
versuchen, leicht zu sprechen, auch wenn man es vor-
her noch nicht so gemacht hat. Und man kann üben. 
Wichtig ist, immer wieder die Rückmeldung einzuho-
len und die Menschen zu fragen, wie sie es fanden. 
Mittlerweile fragt bei uns keiner mehr, ob Menschen 
mit Lernschwierigkeiten in der Lage sind, sich zu be-
teiligen, denn es ist bekannt, dass es geht.“2

Die Erfahrungen in München sind nicht außergewöhn-
lich. Andere machen ähnliche Erfahrungen. Menschen 
mit und ohne Behinderung gehen Schritt für Schritt 

Zwischen-
tagung des 
Projektes 
Ende 2019 
mit vielen 
Beteiligten. 

Seite 5

Vor-Wort

Mit-Bestimmung ist wichtig.

Mit-Bestimmung heißt: 
Alle gehören dazu.

Jede Meinung ist wichtig.

Jeder soll seine Meinung sagen können.

Andere sollen die Meinung ernst nehmen.

Jeder soll mit-entscheiden können.

Wenn jeder mit-bestimmen kann, 
dann können wir viele Dinge ändern.

Menschen mit Behinderung haben die gleichen 
Rechte wie Menschen ohne Behinderung.
Auch ein Recht auf Mit-Bestimmung.

Die Rechte müssen ernst genommen 
werden.

Menschen sollen Unterstützung bekommen 
für Mit-Bestimmung.

Das steht in der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen. 
Das kurze Wort ist: UN-BRK. 
Das ist ein wichtiger Vertrag. 
Deutschland hat im Jahr 2009 den Vertrag 
unterschrieben.
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partizipativer Beteiligung Unter-
stützung brauchen. Eine mögliche 
Unterstützung kann durch Exper-
tInnen in eigener Sache erfolgen. 
Ein Beispiel dafür bietet der Ex-
pertenbeirat an der Evangelischen 
Fachschule für Heilerziehungspfle-
ge in Schwäbisch Hall. Menschen 
mit Unterstützungsbedarf gestalten 
als ExpertInnen die Ausbildung von 
Fachkräften mit. Die zukünftigen 

Mitarbeitenden der Eingliederungshilfe erweitern da-
durch ihre Kompetenzen und ihre Haltung gegenüber 
Menschen mit Behinderungen.  

Fragensammlung hilft weiter

Für eine erfolgreiche Partizipation ist es wichtig zu 
fragen, in welchen Bereichen Veränderungen notwen-
dig sind. In Anlehnung an den „Index für Inklusion“ 
sieht die Fragensammlung drei Bereiche: Haltung, Re-
geln und Alltag. Wie die folgende Abbildung deutlich 
macht, gibt es Überschneidungen. Es gibt aber auch 
Wechselwirkungen. Das alltägliche Handeln kann eine 
Wirkung von Haltung sein, aber gleichzeitig auch eine 
Voraussetzung. So kann das fehlende Zutrauen in 
die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung eine 
Barriere sein. Umgekehrt kann aber positive Erfah-
rung mit Beteiligungsprozessen Haltung verändern. 
Genau das spricht dafür, anzufangen, und sei es mit 
kleinen Schritten – und dann am Ball zu bleiben. Ge-
spräche der Einrichtungsleitung, die einmal im Jahr mit 
dem Bewohnerbeirat geführt werden, erfüllen diesen 
Zweck nicht.

Wenn die prinzipielle Entscheidung für einen Verän-
derungsprozess gefallen ist, gibt es möglicherweise 
Unsicherheiten über das konkrete Vorgehen. Auch 
hier bietet die Fragensammlung Hinweise. Ein Werk-
zeugkoffer enthält Prüflisten, Arbeitsblätter und Ar-
beitshilfen in Leichter Sprache. Die Publikation „Infor-
mationen für mehr Mitbestimmung“ enthält Hinweise 
auf Websites und Publikationen zu verschiedenen Fa-

cetten der Partizipation, die bei der konkreten Arbeit in 
Organisationen und der Kommune weiterhelfen kön-
nen. Die Themenpalette reicht von Selbstvertretungs-
organisationen über gesetzliche Regelungen bis hin zu 
Nachrichten und Medienangeboten. Ein Schwerpunkt 
ist die Barrierefreiheit als wichtige Bedingung für Par-
tizipation. Außerdem werden praktische Hinweise für 
inklusive Sitzungen und Veranstaltungen gegeben.

Beteiligung benötigt Zeit!

Beteiligungsprozesse sind keine Selbstläufer. Sie kön-
nen wieder zum Erliegen kommen und die Beteiligten 
in die alten Routinen zurückfallen. Alle 35 Praxisbei-
spiele berichten von Schwierigkeiten oder Herausfor-
derungen. Ihr Weg zum Erfolg: Sie haben die Pro-
bleme erkannt und haben Wege gefunden, sie zu 
überwinden. Sie haben sich nicht entmutigen lassen, 
ja, sind sogar „ins Gelingen verliebt“6, sind kreativ und 
geduldig. 
Eine der fortwährenden Herausforderung sind Zeit 
und personelle Ressourcen. Beteiligung benötigt Zeit. 
Manche Veränderungen stellen sich unter Umständen 
erst im Laufe der Zeit ein und sind kaum wahrnehmbar. 
Veränderungsprozesse sind zeitintensiv. Menschen mit 
Behinderung benötigen unter Umständen Assistenz, 
d. h. personelle Ressourcen. Insbesondere in Auf-
bauphasen. In den meisten der Praxisbeispiele wurde 

ProjektteilnehmerInnen berichten über ihre Erfahrungen. 

Seite 38

Infos über Teil C: Mit-Bestimmung im Alltag

Die Fragen in Teil C sind wichtig,  
um über den Alltag nach-zu-denken. 

Alltag bedeutet: Man macht etwas jeden Tag.

Was man im Alltag tut ist wichtig, 
damit es Mit-Bestimmung geben kann.

Es gibt viele Bereiche,  
in denen man mit-bestimmen kann:
• beim Wohnen
• bei der Arbeit
• in der Freizeit
• bei der Politik.

Ist alles gut?

Was soll sich ändern
• damit viele mit-bestimmen
• damit jeder mit-reden kann
• damit jeder besser zu den Treffen kommt
• damit Assistenz gut ist? 

Assistenz ist die persönliche Unterstützung.

Mit den Fragen können Sie darüber 
nachdenken.
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Haltung

RegelnAlltag
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die unternehmerische Entscheidung getroffen, diese 
personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. So 
hat die Lebenshilfe Ostholstein seit Mitte 2016 einen 
Beauftragten für Empowerment (Selbstbefähigung). 
Mit dieser Stelle werden die Beiräte (Werkstattrat und 
Bewohnerbeirat) kontinuierlich unterstützt, damit sie 
bessere Möglichkeiten haben, sich an Entscheidungs- 
und Selbstbestimmungsprozessen zu beteiligen. Ein 
anderes Beispiel bietet die Gründung eines Inklusions-
beirats der Stadt Schwäbisch Gmünd. Der Beirat wird 
hauptamtlich vom Amt für Familie und Soziales unter-
stützt. In dem Beirat engagieren sich Menschen mit 
Lernbehinderung, mit psychischen Belastungen, mit 
körperlichen Beeinträchtigungen sowie mit Seh- und 
Hörbehinderung. Sie lernen, politisch zu arbeiten und 
sich kommunal zu beteiligen. 

 
Ausblick

Der Artikel möchte dazu beitragen, dass möglichst 
viele Einrichtungen und Organisationen die Beteili-
gungsmöglichkeiten der BewohnerInnen bzw. Klien-
tInnen verbessern – in einem gemeinsamen Prozess. 
Wichtig ist, dass die Partizipation als entscheidendes 
Thema angenommen wird und dass die entspre-
chenden  Schritte gegangen werden. Sowohl Mitarbei-
tende als auch Menschen mit Behinderungen müssen 
sich trauen, gemeinsam Prozesse anzuregen, die Ver-

Kennen Sie schon die Fragensammlung 
 „Mitbestimmen!“? 
Wollen Sie mehr darüber wissen?

Sie können sich informieren auf der 

Website: www.beb-mitbestimmen.de

Hier finden Sie: die Fragensammlung 

Mitbestimmen! in Leichter und in Schwe-

rer Sprache zum Download, zur Be-

stellung und als Online-Version sowie 

zusätzliche Arbeitsmaterialien, wie eine 

Broschüre „Zusätzliche Informationen für 

Mitbestimmung“, einen „Werkzeugkof-

fer“ mit Prüflisten, Arbeitsblättern und 

Arbeitshilfen sowie mehrere Filme und 

Vorträge. 

In Kürze erscheinen dort auch zahlreiche 

Praxisbeispiele aus ganz Deutschland und 

eine aktualisierte Netzwerk-Landkarte 

zum Austausch und zur Vernetzung. Sie 

können uns aber auch einladen zu einem 

virtuellen Workshop. In zwei Stunden 

erfahren Sie, wie man gut mit der Fra-

gensammlung arbeiten kann, welche 

Materialien es dafür gibt und was Sie tun 

können, damit es in Ihrer Organisation 

und in der Kommune mehr Mitbestim-

mung gibt. Wir bieten den Workshop in 

schwerer und in einfacher Sprache an.

Dr. Katrin Grüber, Leiterin des IMEW, 

Jörg Markowski, Mitarbeiter des BeB, 

Yvonne Dörschel, Mitarbeiterin des 

IMEW, Schreiben Sie uns eine E-Mail: 

grueber@imew.de und markowski@

beb-ev.de

Mit-Bestimmen!
Fragen-Sammlung in Leichter Sprache

änderungen ermöglichen. Dabei 
benötigen sie Ressourcen und Zeit. 
Wenn Menschen mit Behinde-
rungen als ExpertInnen in eigener 
Sache zu Wort kommen, können 
dadurch nachhaltige partizipative 
Strukturen entstehen. Denn mehr 
Mitbestimmung ist nicht nur nötig, 
sie ist auch möglich! 

1. Denninger u. a. 2019, S. 15.
2. Zitat aus dem Praxisbeispiel „Beteiligung von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten bei der Aufstellung des 2. Aktionsplans der Lan-
deshauptstadt München“ (in Druck). 
3. Der FuB-Beirat ist ein Beirat für Menschen aus den Förder- und 
Beschäftigungsbereichen der GWW-Gemeinnützige Werkstätten & 
Wohnstätten GmbH. 
4. Zitat aus dem Praxisbeispiel „FuB – Im Beirat in Förder-und Be-
treuungsbereichen für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
mitbestimmen“ (in Druck). 
5. Zitat aus dem Praxisbeispiel „Politischer Stammtisch Bielefeld / 
Bethel.regional“ (in Druck). 
6. Zitat aus dem Praxisbeispiel „Wählen kann man lernen – die Wahl 
zum Bewohnerbeirat“ (in Druck)

Das Projekt „Index für Partizipation“ wird vom Bundesverband der 
evangelischen Behindertenhilfe (BeB) gemeinsam mit dem Institut 
Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) durchgeführt. Gefördert 
wird das Projekt durch Aktion Mensch Stiftung, Ecclesia Versiche-
rungsdienst GmbH, EB Consult Partner der Sozialwirtschaft und 
CURACON Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  

Dr. Katrin Grüber leitet das Institut Mensch, Ethik 
und Wissenschaft (IMEW), Stephanie Czedik ist Mitar-
beiterin am IMEW.
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B.11 
Computer und Handys helfen  
bei der Mit-Bestimmung

Computer und Handys können  
bei der Mit-Bestimmung helfen. 
Zum Beispiel:

• Viele Menschen können mit E-Mails  
Infos bekommen. 

• Jemand schafft den Weg zu dem Treffen 
nicht. 
Dann kann er mit dem Video-Telefon im 
Computer bei Treffen dabei sein. 

• Jemand findet den Weg zu Treffen nicht gut. 
Dann hilft das Handy. 

Mit den Fragen können Sie  
darüber nachdenken.

11.1   
Gibt es Computer für alle Menschen mit Behinderung? 
Wenn Menschen mit Behinderung wollen,  
können sie mit dem Computer arbeiten?

 Können sie damit
• das Internet benutzen
• E-Mails schreiben und lesen?
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Wilken-Dapper: Wie kam es zu diesem Projekt?
Glaschke: Der Wunsch einer Zusammenarbeit zwi-
schen dem IMEW und dem Hollerhaus bestand bereits 
länger und als Dr. Katrin Grüber mich in den Beirat 
des Projektes berief, wurde der Wunsch wahr. Unser 
Geschäftsführer, Roman Schiele, willigte sofort ein, als 
ich ihn fragte, ob wir als Hollerhaus an dem Projekt 
teilnehmen wollen. Mit „Hollerhaus“ meine ich übri-
gens immer alle KlientInnen und Mitarbeitenden.

Wilken-Dapper: Mit welcher Ausgangsfrage sind Sie 
gestartet?
Glaschke: Es waren eher Motivationen als eine Aus-
gangsfrage. Jahrelang haben wir als Einrichtung der 
Eingliederungshilfe, die Menschen mit schweren und 

Selbst entscheiden 
und dazugehören
Peggy Glaschke

Das Hollerhaus in Ingolstadt (Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V.) en-

gagiert sich seit vielen Jahren dafür, dass Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf befähigt 

werden, im Alltag möglichst viel Selbstbestimmung und Teilhabe zu erfahren. 2019 hat es sich 

am Projekt „Selbstbestimmung, Teilhabe und Partizipation im Alltag von Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf“ des Instituts Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW)  beteiligt.
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schwersten Behinderungen u. a. ein Zuhause und eine 
Tagesstruktur bietet, kritisiert, dass der erhöhte Un-
terstützungsbedarf und somit die Notwendigkeit der 
Finanzierung von mehr Ressourcen, wie Zeit und Mit-
arbeitern, beispielsweise vom Gesetzgeber nicht ge-
sehen werden – auch unter BTHG-Bedingungen nicht 
(bezogen auf unsere Klientel). Durch die Teilnahme am 
Projekt hatte das Hollerhaus die Chance, darauf hin-
zuweisen und aktiv etwas zu tun. Im Zuge der ersten 
Beiratssitzung im März 2019 legten wir fest, dass das 
IMEW gemeinsam mit dem Hollerhaus einen Work-
shop gestalten wird, in dem erarbeitet wird, ob und 
wie wir unsere Klienten befähigen, um selbstbestimmt 
in ihrem Alltag Teilhabe und Partizipation einzufordern 
und erleben zu können.

Wilken-Dapper: Wie läuft das Projekt im Hollerhaus 
Ingolstadt ab? 
Glaschke: Ich stelle hier exemplarisch zwei Beispiele 
vor: Ein Klient, der bereits seit vielen Jahren im Hol-
lerhaus lebte, erfuhr, dass in Münchsmünster der Hol-
lerhof gebaut und 2020 in Betrieb genommen werden 
sollte. Er äußerte frühzeitig den Wunsch, umziehen 
zu wollen und richtete sich damit an die Mitarbeiter 
seiner Wohngruppe und schließlich auch an den Be-
reichsleiter des Wohnens. Sein Wunsch wurde mit ihm 
besprochen und er wurde als Interessent in die Pla-
nung aufgenommen. Mit ihm gemeinsam wurde der 
Umzug geplant und schließlich auch durchgeführt. 
Doch innerhalb dieser drei Jahre mussten unterschied-
lichste „Tiefschläge“ des Lebens, einschließlich Coro-
na, von ihm verarbeitet und bewältigt werden. Wenn 
kurz ein Zweifel an seiner Entscheidung aufkam, er-
mutigten ihn die Mitarbeiter, weiterzumachen und sei-

Selbst entscheiden und selbst bestimmen. Das ist gar-nicht so leicht.    

Das kann man lernen. Die Bewohnerinnen und die Bewohner des 

Hollerhauses in der Stadt Ingolstadt haben dazu an einem Projekt 

teil-genommen. In diesem Projekt sollte das Selbst-Entscheiden und 

das Mit-Bestimmen geübt werden. Die Bewohner des Hollerhauses 

haben in dem Projekt gelernt, eigene Wünsche herauszufinden. Bei-

spiel: Eine Person möchte selber fest-legen, wo sie spazieren geht. 

Eine andere Person möchte in eine andere Wohn-Gruppe ziehen. Ein 

andere Person hat geübt zu entscheiden, was sie essen möchte. Jede 

Person hatte ganz eigene Wünsche. Jede Person hat gelernt, dass sie 

selbst bestimmen kann.  ■

Einfache Sprache

macbook
Schreibmaschinentext

macbook
Schreibmaschinentext

macbook
Schreibmaschinentext

macbook
Schreibmaschinentext
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kataloges auf die Vorträge vor. Einer der Beiden war 
der oben beschriebene Klient, der begeistert von sei-
nem Wunsch sprach, auf den Hollerhof ziehen zu wol-
len und wie auf seinen Wunsch reagiert wurde und an 
welchem Punkt „sein“ Projekt nun steht.

Wilken-Dapper: Welche Unterstützung war notwendig?
Glaschke: Personelle Assistenz, div. Hilfsmittel, ein Fra-
genkatalog als Hilfestellung zur Vorbereitung auf den 
Impulsvortrag, Erklärung der Begrifflichkeiten in Leich-
ter Sprache, Zeit und Aktives Zuhören.

Wilken-Dapper: Wo gab es die meisten Fragen oder 
Hürden?
Glaschke: Eine wesentliche Hürde stellt, bezogen auf 
den oben beschriebenen Klienten, die momentane Co-
rona-Situation dar. Er ist ein sehr aktiver und geselliger 
Mensch und wäre gern in die Gemeinde eingebunden. 
Leider ist dies aktuell nicht möglich, da keine Veran-
staltungen o. ä. stattfinden. Somit lebt er nun zwar 
auf dem Hollerhof und geht in der dortigen Förder-
stätte seinen Beschäftigungen nach, aber eine inklusi-
ve Einbettung in die Gemeinde war leider bisher nicht 
möglich. Weiterhin stellte der Umzug sowohl für ihn 
als auch für seine Mitbewohner und Mitarbeiter der 
„alten“ WG durch seine jahrelange WG-Zugehörigkeit 
ein Ablöseprozess dar.
Im Generellen ist jedoch auch wichtig festzuhalten, 
dass im Hollerhaus Menschen mit zum Teil schwersten 
geistigen Behinderungen leben. Hier bestehen für die 
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nen Wunsch wahrwerden zu lassen. Seit Ende 2020 
wohnt er auf dem Hollerhof.
Eine weitere Klientin fühlte sich in ihrer Wohngruppe 
nicht mehr wohl und richtete sich selbstbestimmt mit 
dem Satz: „Ich will umziehen!“ an die Wohnheimlei-
tung. Diese Klientin hatte zuvor nie „ihre Stimme ge-
nutzt“, somit waren alle sehr positiv überrascht. Sie 
hatte sich zuvor an die WG-Mitarbeiter ihres Vertrau-
ens gerichtet und ihr Problem geschildert. Diese haben 
sie ermutigt, sich an die Wohnheimleitung zu richten. 
Auch hier wurde alles auf Augenhöhe besprochen und 
die Klientin äußerte ganz klar, in welche WG sie um-
ziehen möchte. Da in dieser zu diesem Zeitpunkt ein 
Platz frei war, konnte sie innerhalb des Hollerhaus um-
ziehen.

Wilken-Dapper: Wie haben Sie sich dem Thema genä-
hert und Interesse für das Thema geweckt?
Glaschke: Interesse war und ist im Hollerhaus immer 
da. Wir verstehen die Thematik als „Einstellung“. 
Folglich mussten wir uns dem Thema nicht explizit 
„nähern“. Den teilnehmenden Klienten wurde im 
Zuge der Vorbereitung des Workshops in persönlichen 
Gesprächen und ggf. in Leichter Sprache erklärt, wo-
rum es gehen wird und ob sie Lust haben, an die-
sem Projekt teilzunehmen. Zwei der teilnehmenden 
Klienten wurden gefragt, ob sie einen Impulsvortrag 
zum Thema „Selbstbefähigung im Holleraus“ halten 
möchten. Beide nahmen diese Idee begeistert an und 
bereiteten sich mit Hilfe eines exemplarischen Fragen-

Die TeilnehmerInnen und Teilnehmer des Workshops. 
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Thematik „Empowerment für die Selbstbestimmung, 
Teilhabe und Partizipation im Alltag von Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf“ Prioritätsänderungen. 
Die Selbstbefähigung findet hier oft auf einer sehr all-
täglichen Ebene statt. Zum Beispiel, wenn Mitarbei-
tende den Klienten dahingehend unterstützen, dass er 
lernt, durch das Deuten auf ein von zwei Getränken zu 
bestimmen, was er trinken möchte.

Wilken-Dapper: Was haben alle Beteiligten aus dem 
Projekt mitgenommen? 
Glaschke: Die Klienten. Sie haben eine eigene Stimme 
und es ist wichtig und auch gewollt, diese zu nutzen 
und klar für sich einzutreten. Es ist okay zu sagen, 
wenn etwas nicht gefällt. Aber: Nicht alle Wünsche 
können erfüllt werden – das zu lernen und auch zu ler-
nen, damit umzugehen (Empowerment) gehört auch 
zum alltäglichen Leben.
Die Mitarbeitenden: Sie machen bereits eine gute 
Arbeit und verstehen sich als AssistentInnen der Kli-
enten, nicht als deren „Fürsorger“. Soweit möglich, 
befähigen sie die Klienten darin, ihre Stimme zu fin-
den und zu nutzen, ihre alltäglichen und unalltäglichen 
Wünsche, Kritiken und Bedürfnisse zu kommunizieren. 
Bei unserer Klientel sind dem Ganzen aber auch 
Grenzen gesetzt. Manchmal müssen wir als „Fürsor-
ger“ agieren, um die Klienten zu schützen. Exempla-
risch kann man hier den Straßenverkehr nehmen: Ein 
Mensch mit einem hohen Unterstützungsbedarf im 
kognitiven Bereich zeigt den Wunsch, nach draußen 
zu gehen. Aufgrund der Schwere seiner kognitiven 
Einschränkungen ist es jedoch nicht möglich, ihn da-
hingehend zu befähigen, das Verhalten im Straßenver-
kehr zu erlernen und anzuwenden. Somit droht ihm 

massive Gefahr und es müssen Kompromisse gefun-
den werden, die für die Außenwelt u. U. wie Fremd-
bestimmung aussehen.
„Selbstbefähigung“ kann auf jeder Ebene stattfinden 
und muss auf jeder Ebene gesehen werden: „Trau dich, 
zu zeigen, wohin du spazieren gehen möchtest.“ Oder 
„Trau dich, laut zu sagen, dass du ausschließlich von 
Mitarbeiter XY gepflegt werden möchtest, weil er das 
gleiche Geschlecht hat, wie du und die Schamgrenze 
so ein wenig niedriger ist.“ Oder „Trau dich, zu sagen, 
dass du anders leben möchtest.“ Und „Mitarbeiter, 
hör mir zu!“.

Wilken-Dapper: Welche Erfahrungen/Erkenntnisse 
waren besonders wichtig und fließen nun verstärkt in 
den Alltag ein? 
Glaschke: Bezüglich unserer Klienten: Die wirkliche 
Erkenntnis, gehört zu werden und aktiv mitgestalten 
zu können – sei es, das eigene Leben oder, im Rah-
men der strukturellen Voraussetzungen, das Leben 
innerhalb des Hollerhaus. Bezüglich der Mitarbeiten-
den: Das wir bereits gute Arbeit leisten. Es ist jedoch 
wichtig, dass wir uns in unserem Denken und Handeln 
immer wieder reflektieren und auch konstruktiv und 
ehrlich kritisieren können, wenn z. B. eine Berufsblind-
heit einsetzt. Wichtig war auch, dass wir im Workshop 
gelernt haben, diese „blinden Flecken“ wieder zu se-
hen und die Erkenntnis, dass es ganz normal ist, dass 
diese entstehen.

Wilken-Dapper: Welche Faktoren erschweren Men-
schen mit Behinderung häufig die aktive Beteiligung? 
Welche Faktoren begünstigen das Gelingen?
Glaschke: Erschwerend sind alle Barrieren, die denkbar 
sind, doch am meisten die Barrieren in den Köpfen. 
Menschen mit schweren Behinderungen, unabhängig, 
ob körperlich oder geistig, wird oft die Fähigkeit des 
eigenständigen Denkens von Vornherein abgespro-
chen. Ein Teilnehmer mit einer ausgeprägten Tetra-
spastik, der an unserem Workshop teilnahm, berichte-
te, wie Menschen auf ihn reagieren, wenn sie ihn das 
erste Mal treffen. Oftmals wird er wir ein Kleinkind 
behandelt oder es wird erst garnicht „mit“ ihm son-
dern in seiner Anwesenheit „über“ ihn gesprochen. Es 
liegt dann an ihm, sich das Recht, zu sprechen, einzu-
fordern und auch in seinen Wünschen nach Selbstbe-
stimmung, Teilhabe und Partizipation ernstgenommen 
zu werden. Günstige Faktoren: Ein empathisches, re-
flektiertes und aufgeklärtes Umfeld.

Wilken-Dapper: Wo sehen Sie Möglichkeiten für Men-
schen mit Behinderung, sich stärker einzubringen? 
Glaschke: An jeder Stelle, die sie interessiert und die 
für sie wichtig zu sein scheint. Für manche ist es die 
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A.9 
Selbst-bestimmen und mit-bestimmen

Selbst-Bestimmung ist wichtig  
für Mit-Bestimmung. 

Ich überlege: Das will ich.  
Das ist mir wichtig.  
Ich höre: Das willst Du.  
Das ist Dir wichtig.

Vielleicht sind mir manche Dinge nicht wichtig?  
Dann lasse ich andere entscheiden.

Vielleicht gibt es Streit: 
Mir ist etwas wichtig. 
Dir ist etwas wichtig. 
Wir finden keine gemeinsame Lösung. 

Auch dann ist Selbst-Bestimmung wichtig. 
Niemand darf mich zwingen. 
Ich darf niemanden zwingen. 

Für Selbst-Bestimmung und Mit-Bestimmung 
ist wichtig: Ich kann auswählen. 

Mit den Fragen können Sie  
über Selbst-Bestimmung und  
Mit-Bestimmung nachdenken.
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aktive Teilhabe an der Gestaltung des Abendessens 
und für andere die Mitsprache bei politischen Ent-
scheidungen, die ihre Belange betreffen. Somit müs-
sen Menschen mit Behinderungen in allen Belangen 
befähigt werden, die für sie wichtig sind. Laut Aussa-
gen unserer Klienten ist es wichtig, dass sie gehört und 
auch ernstgenommen werden. Es nützt ihnen nichts, 
wenn ihnen immer wieder gesagt wird, wie wichtig 
ihr Wort ist, doch wenn es z. B. darum geht, wel-
cher Mitarbeiter bei der Körperpflege assistiert, wird 
ignoriert, wenn der Klient diesen Mitarbeiter ablehnt. 
Egal, aus welchen Gründen. Unsere Klienten benöti-
gen Verlässlichkeit und Integrität in unseren Aussagen, 
sodass sie Vertrauen fassen und sich wirklich trauen, 
Selbstbestimmung, Teilhabe und Partizipation einzu-
fordern. Weiterhin fordern unsere Klienten ein Aktives 
Zuhören. Umgekehrt müssen sie in Selbigen ebenso 
befähigt werden, denn eine Einrichtung hat leider ihre 
strukturellen Grenzen.

Wilken-Dapper: Wie erleben Sie als Unterstützer Ihre 
KlientInnen in einem solchen, für sie oft neuen Prozess? 
Glaschke: Als genauso aufgeregt, neugierig und moti-
viert, wie uns Mitarbeitende. Anfangs noch ein wenig 
schüchtern, doch wenn sie bemerken, dass ihnen je-
mand zuhört, werden sie schnell selbstsicher und wis-
sen genau, was sie wollen.

Wilken-Dapper: Welche Formen von Assistenz sind 
notwendig, damit Menschen mit einem hohen Unter-
stützungsbedarf Interessenvertretung umsetzen und 
ausfüllen können?
Glaschke: Der Personalschlüssel muss erhöht werden, 
sodass unsere Klienten auch Einzelangebote erfah-
ren können, an denen sie gern teilnehmen möchten. 
Der Spontaneinkauf einer Tafel Schokolade muss ge-
nauso möglich sein, wie der Besuch eines Konzertes 
des Lieblingskünstlers. Auch das BTHG sieht dies für 
unsere Klientel nicht vor, denn Inklusion darf nicht 
teurer sein. Es benötigt im Allgemeinen eine höhere 
Ressourcenbereitstellung: Mitarbeiter, Zeit, Kommuni-
kationsformen für Menschen, die der verbalen Kom-
munikation nicht mächtig sind etc. Der Aufbau eines 
Quartiersmanagements wäre toll, denn somit könnten 
ehrenamtliche Kräfte gewonnen werden. Doch dafür 
werden für eine Einrichtung keine Ressourcen bereit-
gestellt. Ich persönlich wünsche mir, dass der Gesetz-
geber endlich versteht, dass Art. 8 der UN-BRK (Be-
wusstseinsbildung) unfassbar wichtig ist und er endlich 
Maßnahmen ergreift, die z. B. Einrichtungen wie dem 
Hollerhaus ressourcentechnisch erlauben, auf die Ge-
sellschaft zuzugehen, sich zu öffnen und zu zeigen, 
wie wichtig Menschen mit Behinderungen für unsere 
Gesellschaft sind und was sie ihr geben. 

Wilken-Dapper: Was wünschen sich Ihre KlientInnen? 
Was wünschen Sie sich? 
Glaschke: Aktuell wohl alle mehr Teilhabe am gesam-
ten Leben. Für uns Mitarbeiter wird das nach Corona 
auch wieder wie gewohnt der Fall sein, unsere Klienten 
sind sich da nicht alle ganz sicher …

Peggy Glaschke ist Heilerziehungspflegerin, Gesund-
heits- und Pflegemanagerin. Ihr ist es sehr wichtig, 
dass auch Menschen mit schwersten geistigen Behin-
derungen gesehen werden und dass für ihre Rechte 
gekämpft wird.

Wenn der Auszug aus dem Elternhaus bevorsteht, ste-
hen Menschen mit Behinderung und ihre Eltern vor 
besonderen Herausforderungen: Barrierefreier Wohn -
raum muss gefunden, das richtige Unterstützungsset-
ting organisiert und die Ablösung gestaltet werden. Das 
Projekt „Selbstbestimmt Wohnen in NRW“ wurde vom 
Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehr-
fachbehinderung NRW e.V. initiiert, um Menschen mit 
Behinderung und ihre Eltern in der Lebensphase des 
Auszugs zu begleiten und zu unterstützen.
Ausgehend von den Projekterfahrungen informiert das 
Buch mit Fachbeiträgen zu Themen rund ums Wohnen, 
wie dem Erwachsenwerden, dem technikunterstützten 
Wohnen und der Ablösung aus dem Elternhaus. Gleich-
zeitig bietet es durch Praxisbeispiele konkrete Anre-
gungen, wie das selbstbestimmte und selbstständige 
Wohnen von Menschen mit Behinderung realisiert wer-
den kann.

ISBN: 978-3-945771-24-2, 216 S, 11,00 EUR (Mitgl.) // 
17,40 (Nicht-Mitgl.), Bestell-Nr. 124

Der „verlag selbstbestimmtes leben“ ist Eigenverlag des bvkm. Das 
Buch kann über den Shop bestellt werden. https://verlag.bvkm.de 
oder über versand@bvkm.de

Landesverband für Menschen 
mit Körper- und Mehrfach-
behinderung NRW e. V. 

Ich selbst? Bestimmt!
Selbstbestimmt 
Wohnen mit hohem 
Unterstützungsbedarf
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Wilken-Dapper: Die Bewohnerinnenvertretung hat in-
nerhalb einer Wohneinrichtung wichtige Mitsprache-
rechte. Wann wurde das Gremium in Ihrem Haus zu-
letzt gewählt?
Bark: Die bei uns lebenden Menschen haben alle einen 
sehr hohen Unterstützungsbedarf. Kommunikation fin-
det für nahezu alle nonverbal statt. Deswegen ist man 
in der Vergangenheit leider davon ausgegangen, dass 
eine Mitbestimmung in Form eines solchen Gremiums 
für uns nicht möglich ist. Entsprechend war bisher für 
das Wohnheim stets eine BewohnerfürsprecherIn be-
stellt. Nach der „Verordnung zur Ausführung des Pfle-
ge- und Wohnqualitätsgesetzes“ (AVPfleWoqG) ist das 
die rechtskonforme Alternative, falls keine Bewohne-
rInnenvertretung gebildet werden kann. Im Jahr 2019 
lief das Mandat des bisherigen Bewohnerfürsprechers 
aus und ich als damalige Leitung des Wohnheims, wollte 
die bisherige Regelung nicht fortführen. Ich war und bin 

Was haben wir zur verlieren?
Eine BewohnerInnenvertretung wird gegegründet

Veronika Bark

„Geht nicht – gibt’s nicht! Die Autorin, damals noch Leiterin des Wohnheims der 

Helfenden Hände in München, hat sich 2019 auf den Weg gemacht, das Gremium 

einer BewohnerInnenvertretung aufzubauen. 

der Meinung, dass Menschen mit Komplexer Behinde-
rung und hohen Unterstützungsbedarfen gleichberech-
tig ihr Recht auf Mitbestimmung und -gestaltung des 
eigenen Wohnumfelds wahrnehmen sollten. Das Ab-
sprechen dieses Rechts und die Suche nach Alternativ-
lösungen ist oftmals nur eine Ausflucht nichtbetroffener 
VerantwortungsträgerInnen. Auch Fachkräfte neigen 
aus einem Fürsorge- oder Schutzgedanken häufig zur 
Bevormundung von Menschen mit Komplexer Behin-
derung – auch weil in vielen Bereichen Beispiele feh-
len. 2019 dachte ich ganz einfach: Was haben wir zu 
verlieren? Im „schlimmsten Fall“ sprechen wir mit Be-
wohnerInnenüber über ihr Mitbestimmungsrecht und 
niemand zeigt Interesse. Aber nicht einmal die dafür 
aufgebrachte Zeit hätte ich als Verlust verbucht. Also 
habe ich es versucht.

Wilken-Dapper: Welche Unterstützung war notwen-
dig? Wo gab es die meisten Fragen oder Hürden?
Bark: Zu Beginn brauchte ich vor allem Mitstreite-
rInnen, die „der Sache“ eine ebenso hohe Bedeutung 
beimaßen, wie ich es tat. Glücklicherweise fand ich die 
einerseits hausintern, aber auch bei der FQA (Heimauf-
sicht) der Stadt München. Die konstruktive Zusammen-
arbeit bleibt mir besonders positiv in Erinnerung und hat 
mir auch an entscheidenden Stellen die nötige Rücken-
deckung verschafft. Leider ermöglicht die gesetzliche 
Grundlage auf verschiedene Art eine Verhinderung der 
direkten Mitbestimmung von Menschen in besonderen 
Wohnformen. Besonders entscheidend für die Mitbe-
stimmung ist die Fähigkeit einer eindeutigen Willensäu-
ßerung, die bei Menschen ohne verbale Kommunika-
tion zu belegen ist. Insofern stellten wir uns mehrfach 
die Frage: Wie muss so ein Beleg aussehen? Und viel 
entscheidender: Warum ist das so kompliziert? Bei der 
Klärung der ersten Frage konnte die FQA unterstützen. 
Die elementare Frage konnte mir bisher leider niemand 

Der Text berichtet von einer Wohn-Stätte in München. Hier leben sehr 

viele Personen mit einer schweren und mehr-fachen Behinderung. 

Die Personen brauchen viel Unterstützung und Assistenz. In dem Text 

wird erzählt, wie in dieser Wohn-Stätte eine Bewohner-Vertretung 

gegründet wurde. Eine Bewohner-Vertretung soll mit-bestimmen und 

in wichtigen Dingen gefragt werden. Viele Leute haben gedacht: das 

wird nicht funktionieren. Die Personen können das bestimmt nicht. 

Aber: Frau Bark hat es trotzdem gemacht. Es war nicht einfach. Sie 

sagt: Es ist ganz wichtig, dass die Bewohner mit-bestimmen und ihre 

Meinung sagen können. Man braucht einfach Geduld.   ■

Einfache Sprache
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formen finden in erster Linie die Belange derjenigen 
Berücksichtigung, die sie aussprechen können oder 
lautstark auf sich aufmerksam machen können. Auch 
diejenigen einzubeziehen, die sich alternativer Kommu-
nikationsformen bedienen, mag zunächst zeitaufwän-
diger oder weniger eindeutig erscheinen, führt aber 
meiner Erfahrung nach zu fundierteren und repräsenta-
tiveren Entscheidungen. 
Nehmen wir unser Haus als Beispiel – hier kommuni-
zieren weniger als 10 Prozent überwiegend verbal. Das 
heißt aber nicht, dass nur dieser geringe Anteil eine 
eigene Meinung oder Vorstellung hinsichtlich der Ge-
staltung des Wohnumfelds hat. Dazu kommt, dass be-
sonders im Kontext Komplexer Behinderung häufig der 
Fürsorgegedanke ganz deutlich im Vordergrund steht 
und bei Planung und Entscheidung überwiegt. Verstär-
kt wird das leider häufig auch durch das Betreuungs-
recht. Doch das Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, die UN-BRK, schließt 
alle Menschen mit Behinderung gleichermaßen ein, 
wenn es ein Recht auf selbstbestimmte Lebensführung 
fordert. Ebenso findet sich in den durch das Bundes-
teilhabegesetz vorgenommenen Änderungen an der 
Sozialgesetzgebung kein Ausschluss von Menschen mit 
Komplexer Behinderung.
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beantworten. Letztendlich waren dann jeweils mehrere 
Gespräche mit den Personen notwendig, die ernsthaftes 
Interesse an einer Mitarbeit im Gremium geäußert hat-
ten. Beobachtungen und Rückschlüsse wurden doku-
mentiert, um nachweisen zu können, wie das Interesse 
der jeweiligen Person geäußert wurde. Die Reaktionen 
auf die Bekanntgabe des Vorhabens und der Planung 
waren sehr unterschiedlich. Sowohl von Mitarbeiten-
den als auch von Angehörigen und gesetzlichen Ver-
treterInnen erhielten wir verschiedene Rückmeldungen. 
Neben wirklich viel Zuspruch und Unterstützung, gab 
es natürlich zunächst auch viele Unsicherheiten. Muten 
wir den Beteiligten mit dieser Aufgabe vielleicht zu viel 
zu? Wie sieht die letztendliche Umsetzung aus? An die-
ser Stelle waren intensive Begleitung und viel Überzeu-
gungsarbeit notwendig.

Wilken-Dapper: Welche Faktoren erschweren Men-
schen mit Behinderung häufig die aktive Beteiligung 
an solchen Prozessen?
Bark: Neben den Herausforderungen der Gesetzes-
grundlage, ist es meiner Meinung nach vor allem die 
Frage nach der Kommunikationsform. Für viele Men-
schen mit Komplexer Behinderung ist die verbale Kom-
munikation zu oft noch eine Zugangsbeschränkung zur 
Selbstbestimmung. Nicht nur in besonderen Wohn-
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Wilken-Dapper: Wie haben Sie versucht herauszufin-
den, wer welche Wünsche oder Vorstellungen hat? 
Bark: Grundsätzlich lernen wir dahingehend aktuell vor 
allem aus der Praxis im Rahmen der Gremiumsarbeit 
der Bewohnervertretung. Alle Mitglieder des Gremiums 
werden durch Vertrauenspersonen aus den Wohngrup-
penteams begleitet. Dabei handelt es sich um Mitar-
beitende, die unsere BewohnerInnvertreter gut kennen 
und bereits lange begleiten, sodass hier bereits relativ 
gefestigte Kommunikationswege bestehen. Mit deren 
Unterstützung tragen die Gremiumsmitglieder dann die 
Themen auch in die Gruppen und an ihre MitBewohne-
rInnen heran. 
Hier befinden wir uns aber noch im Lernprozess und 
sind selbst gespannt, welche Möglichkeiten wir nach 
und nach zusätzlich finden. Obwohl das Gremium be-
reits seit 2019 tagt, dauert der Prozess noch an. Gerade 
durch die massiven Einschränkungen, die sich durch die 
Corona-Pandemie vor allem für Menschen in beson-
deren Wohnformen ergeben haben, wurde auch die 
Gremiumsarbeit erschwert bzw. musste zeitweise voll-
ständig pausieren und findet derzeit per Videokonfe-
renz statt – eine weitere Herausforderung für die unter-
stützte Kommunikation.

Wilken-Dapper: Was wünschen Sie sich?
Bark: In erster Linie mehr Mut an allen Stellen. Mut dazu, 
Entscheidungen zu treffen, die nicht das höchste Maß 
an Kontrolle und Sicherheit für die eigene Person bieten, 
aber neue Wege und Möglichkeiten eröffnen können. 
Und eine gesunde Portion Vertrauen in alle Menschen 
– unabhängig von Behinderung. Entscheidungsprozesse 
können und werden Rückschläge beinhalten und auch 
mal unbequem sein. Doch die Gestaltungsräume, die 
sich dadurch öffnen, sind es wert – zumindest in un-
serem Fall hat sich das absolut bestätigt. Denn letzt-
endlich sollten Menschen mit Behinderung dabei unter-
stützt werden, ihr Mitbestimmungsrecht selbst ausüben 
zu können und stellvertretende Regelungen – wenn 
überhaupt – nur der absolute Ausnahmefall werden. 
Nicht in jedem Menschen steckt eine Politikerin oder 
ein Politiker, aber erfahrungsgemäß finden sich in jeder 
Bevölkerungsgruppe ausreichend Personen, die sich da-
für begeistern. 

Veronika Bark hat Heilpädagogik und Inklusive Pädago-
gik studiert und von Oktober 2018 bis September 2020 
das Wohnheim der Helfenden Hände geleitet. Seit Oktober 
2020 ist sie Pädagogischer Fachdienst für den Bereich 
Wohnen.

Helfende Hände – Verein zur Förderung und Betreuung 
mehrfachbehinderter Kinder und Erwachsener e. V. 
www.helfende-haende.de

Wilken-Dapper: Wie entstand die Idee einer „Wunsch-
liste“ zum Jubiläum?
BirngruBer: Zu unserem 50-jährigen Jubiläum 2019 
haben wir viele Freunde, Förderer und Gäste aus der 
Politik zu uns eingeladen und unter anderem eine Po-
diumsdiskussion zum Thema „Komplexe Behinderung 
und Inklusion“ organisiert. Da sollten natürlich die 
Stimmen der Personen, um die es geht, nicht fehlen 

„Ich wünsche m  ir …“ 
   Cordula Birngruber

Wie feiert man seinen 50. Geburtstag? Zum Beispiel, 

indem man alle Menschen, die die verschiedenen 

Angebote der eigenen Organisation besuchen, nach 

ihren Wünschen fragt und überlegt, was besser und 

anders gemacht werden kann. Entstanden ist eine 

„Wunschliste“.

Es wurden Wünsche gesammelt 
und mit einem Handabdruck 
versehen. 
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– auch wenn sie persönlich nicht bei der Diskussion 
dabei sind. Also haben wir im Vorfeld die Wunschlis-
te erstellt und auf der Bühne übergeben. So konnte 
das Gespräch unserer Vorständin Beate Bettenhausen 
mit Staatsministerin Kerstin Schreyer, MdL, Ministeri-
alrat Hubert Killer, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, 
Stadtrat Christian Müller sowie dem Behindertenbe-
auftragten der Bayerischen Staatsregierung, Holger 
Kiesel, direkt beginnen. 

Wilken-Dapper: Wie haben Sie die Wünsche und For-
derungen zusammengetragen? 
BirngruBer: Die Liste umfasst eigentlich Wünsche, die 
bei uns in allen Bereichen immer wieder aufkommen – 
egal ob bei den Kindern und Jugendlichen oder den Er-
wachsenen mit schweren Mehrfachbehinderungen. Die 
Bedürfnisse nach mehr Teilhabe, Selbstbestimmung und 
Individualität sind in unserem Alltag Dauerthema. So 
waren die Ideen schnell zusammengetragen. Zusätzlich 
zu der gedruckten Liste haben einige BewohnerInnen, 
Beschäftigte und SchülerInnen ihre ganz persönlichen 
Wünsche in Form von Handabdrücken verewigt. 

Wilken-Dapper: Welche Prozesse – gemeinsam mit 
den KlientInnnen von Helfende Hände – waren im 
Vorfeld notwendig?
BirngruBer: Jeder Bereich hat die Wünsche anders 
gesammelt. Die Wünsche der SchülerInnen und Be-
treuten in der HPT wurden bereits zu Beginn der Pla-
nungen für das neue Schulhaus diskutiert. Sobald klar 
war, dass es ein neues Schulhaus geben wird, haben 
wir mit den Kindern, Jugendlichen und den jungen 
Volljährigen darüber gesprochen, was sie sich wün-
schen: Was im jetzigen Schulhaus „toll“ ist und des-
halb auch im neuen Haus so bleiben soll und, was 
jetzt „doof“ ist und im neuen Haus „anders“ werden 
soll. Die Berufsschulstufen-SchülerIinnen haben z. B. 
eine Umfrage mit Hilfe der GoTalkNow-App auf dem 
Klassen-iPad gemacht und SchülerInnen und Mitar-
beiterInnen über ein paar Wochen befragt, was „toll“ 
und „doof“ ist und die Antworten protokolliert (bzw. 
protokollieren lassen). Einige Wünsche haben wir auch 
so gesammelt: wir haben beobachtet, was die Kinder 
und Jugendlichen besonders gern machen. Vieles da-
von, wie Ausflüge machen, Schwimmen gehen oder 

„Ich wünsche m  ir …“ 
   Cordula Birngruber
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ganz individuellen Interessen nachgehen, ist nur mit 
einer guten Besetzung mit MitarbeiterInnen möglich, 
deshalb der Wunsch nach viel 1:1 Zuwendung.

Wilken-Dapper: Wie haben Sie diesen Prozess ange-
stoßen? Gab es Treffen? Wurden Einzelne gezielt an-
gesprochen oder das Thema allen vorgestellt?
BirngruBer: Das Thema „Schul-Neubau“ hat sich 
natürlich ergeben. Da die SchülerIinnen der Berufs-
schulstufe sich regelmäßig im Rahmen der „Biografie-
Arbeit“ mit ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft be-
schäftigen, kam die Idee mit der Umfrage auf.

Wilken-Dapper: Wie haben Sie sich den Inhalten ge-
nährt? Welche Unterstützung war nötig, damit alle 
die Möglichkeit hatten, das Thema zu verstehen?
BirngruBer: Bei uns ist die Annäherung an Inhalte meist 
sehr individuell. Da unsere SchülerInnen und auch die 
Mitarbeitenden in der Förderstätte und die Bewohne-
rInnen des Wohnheims sich alle auf unterschiedliche 
Weise mit Formen der Unterstützten Kommunikation 
ausdrücken, müssen viele verschiedene Zugangswege 
zu solchen Themen gefunden werden. Beim Thema 

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner 

wünschen sich: 

Wir wollen selbstbestimmt leben!  

Jeder von uns ist einzigartig und hat Vorlieben und Wünsche. In 

unseren Wohngruppen fühlen wir uns zuhause. Doch wir 

möchten, so wie jeder andere Mensch auch, ab und zu 

rausgehen und was erleben. Wir möchten:  

• die Sonne nicht nur auf der Terrasse sehen, sondern auch im 

Park oder am See.  

• Musik nicht nur im Radio hören, sondern auch auf einem 

Open-Air- Festival oder in der Oper.  

• Fußball nicht nur im Fernsehen schauen, sondern live im 

Stadion dabei sein.  

Für solche besonderen Stunden brauchen wir Zeiten mit 

Einzelbetreuung.  

Auch mit schwerer Mehrfachbehinderung möchten wir die freie 

Wahl haben zu leben wo wir wollen. Nicht nur in Wohnheimen 

oder gar in Pflegeheimen, sondern mitten in der Gesellschaft.  

„Wünsche fürs neue Schulhaus“ konnte man sehr gut 
bei Rundgängen durchs alte Haus, durchs Betrachten 
alter Fotos und Sprechen über besondere Ereignisse, 
wie Feste, Ferienfreizeiten u. ä. thematisieren, was für 
den einzelnen „toll“ ist und was „doof“, was „gleich“ 
bleiben soll und was „anders“ werden.

Wilken-Dapper: Welche Themen waren den Klien-
tInnen besonders wichtig? Was lag ihnen am Herzen?
BirngruBer: Das war – natürlich je nach Alter und Le-
benssituation – ein wenig unterschiedlich. Aber alle 
waren sich einig darin, dass wir mehr Möglichkeiten 
für individuelle Förderung brauchen – sei es durch 
mehr Mitarbeitende, mehr und innovative Lern- und 
Therapieangebote oder durch Einzelbetreuung. Ge-
nauso wichtig war allen, noch häufiger und unkom-
plizierter am öffentlichen Leben teilhaben zu können. 
Hier wurden Wünsche nach häufigeren Besuchen von 
Musik-, Kultur- oder Sportveranstaltungen geäußert. 
Aber auch Dinge wie regelmäßig schwimmen, reiten 
oder essen gehen zu können. Wir mussten die Wün-
sche dann eigentlich nur noch ein wenig thematisch 
zusammenfassen und nach Bereichen sortieren. 
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Wenn man Geburtstag hat, darf man sich etwas wünschen. Das  

ist immer so. Auch bei einem Verein. Der Verein heißt „Helfende 

Hände“ und ist in der Stadt München. Der Verein hatte 2019 

einen besonderen Geburtstag. Er ist fünfzig Jahre alt geworden. 

Ein runder Geburtstag. Daher gab es eine Aktion: Alle Schüler 

der Schule, alle Bewohner der Wohn-Stätte und alle Besucher der 

Förder-Stätte haben ihre Wünsche aufgeschrieben und den Gäs-

ten vorgelesen. Es waren ganz besondere Wünsche: Die Personen 

haben sich zum Beispiel gewünscht, dass sie an mehr Dingen teil-

haben können. ■

Einfache SpracheWilken-Dapper: Über welchen Zeitraum hat sich die 
Zusammenstellung/Erarbeitung der Wünsche er-
streckt?
BirngruBer: Das lässt sich gar nicht so genau sagen, 
da viele Wünsche bereits seit vielen Jahren und in ver-
schiedenen Kontexten immer wieder Thema bei uns 
waren – wir sie aber alleine oft einfach nicht erfüllen 
konnten.

Wilken-Dapper: Gibt es Verabredungen mit den Klien-
tInnen, die Wünsche/Forderungen auch umzusetzen 
und als Thema innerhalb der Helfenden Hände an-
zugehen?
BirngruBer: Eigentlich ja. Uns wurden hier von den an-
wesenden Politikern auch tolle Angebote gemacht, ei-
nige Freizeiteinrichtungen der Stadt München kosten-
frei besuchen zu können. Leider kam dann ja Corona, 
sodass wir uns wohl noch ein wenig gedulden müssen. 
Im Erwachsenenbereich haben wir ja auch seit 2019 
eine gewählte BewohnerInnenvertretung (s. S. 14), die 
uns regelmäßig an die Wünsche erinnert. Wir warten 
nur darauf, endlich wieder mehr gemeinsam erleben 
zu können!

Wilken-Dapper: Welche Erwartungen sind mit dieser 
Wunschliste verbunden?
BirngruBer: Aus meiner Sicht war bereits das Zusam-
menstellen der Wunschlisten sehr wichtig. Es ist zu 
sehen, wie sehr sich die Wünsche und Bedürfnisse 
unserer SchülerInnen, Betreuten, Mitarbeitenden und 
BewohnerInnen doch gleichen. Es geht fast immer da-
rum, in seiner Individualität wahrgenommen zu wer-

den, Unterstützung zu bekommen bei der Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft und zu lernen, zu arbeiten 
und leben, wie alle anderen Menschen auch.
Es wäre natürlich schön, wenn diese Wünsche gehört 
werden würden und einige davon umgesetzt werden 
könnten. Dafür braucht es gegebenenfalls neue Struk-
turen, auf alle Fälle zumindest zeitweise mehr Mitar-
beitende und das kostet Geld.

Cornelia Birngruber ist Sprachheilpädagogin M.A. und 
Leitung des Fachdienstes der Heilpädagogischen Ta-
gesstätte am Förderzentrum Helfende Hände gemeinnüt-
zige GmbH in München. Sie ist außerdem autorisierte 
Fach-Referentin der Gesellschaft für Unterstützte 
Kommunikation e.V.

Mit diesen Karten aus der Unter-
stützten Kommunikation konnten 
die SchülerInnen bei der Umfrage 
„Wünsche fürs neue Schulhaus“ 
ausdrücken, wie ihnen Dinge 
gefallen. ©
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ildung ist der Schlüssel zur Teilhabe. Anders 
ausgedrückt: Beteiligung erfordert Bildung, 
und diese ist auf unterschiedlichen Ebenen ein-
zufordern: 

1.  Bewusstseinsbildung, dass ich mich beteiligen darf 
und soll 

2.  Meinungsbildung (Was will ich überhaupt?)
3. Bildung im Sinne von Befähigung (Handwerks-

zeug), damit ich meine Wünsche und Vorstellungen 
umsetzen, damit ich Prozesse mitgestalten kann.

Mitreden, mitentscheiden, 
mitgestalten
Anne Willeke 

Partizipation bedeutet Beteiligung an Ereignissen und Entscheidungsprozessen. Menschen mit 

Behinderung sollen Gelegenheit erhalten, mitzubestimmen, Impulse zu geben, eigene Anlie-

gen und Themen zu nennen. Im Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird das Postulat der Teilha-

be als Menschenrecht ausdrücklich betont. Rechte zu haben allein reicht jedoch nicht aus, 

entscheidend ist die Befähigung dazu, von den Rechten auch Gebrauch machen zu können. 

Inklusion braucht Bildung, so der Titel eines vom bvkm und der Gesellschaft für Erwachsenen-

bildung durchgeführten Projekts im Bereich der Erwachsenenbildung im Jahr 2019. 

Strukturen zur Beteiligung schaffen

Um Partizipation umsetzen zu können, brauchen wir 
begünstigende Strukturen und konkrete Ansatzpunkte, 
an denen z. B. in einer Einrichtung, einem Verein oder 
Verband mitgewirkt werden kann. Folgende Strukturen 
sind förderlich, um Menschen – auch mit komplexer 
Behinderung – zum Beispiel in die Arbeit eines Vereins 
bzw. eines Gremiums einbeziehen zu können:
– Willkommenskultur (Inwieweit haben wir ein Inte-

B

Abb.1: Eigene Interessen erkennen und vorstellen in Bezug auf Arbeit, Wohnen, Freizeit, soziale Kontakte
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teressenerkennung und -vertretung, aus dem auch 
zwei Kandidaturen für die Bundesvertretung der 
Clubs und Gruppen hervorgingen („Wir sagen, was 
wir wollen!“, s. DAS BAND 2/2019 (www.bvkm.de/ 
Über uns/ Unsere Magazine / Archiv, S. 30)   

– Im Rahmen unserer Großveranstaltungen finden 
häufig Workshops zu Selbstbehauptung statt und im 
Mai 2021 sind Empowerment-Seminare geplant, in 
denen es darum gehen wird, eigene Stärken zu iden-
tifizieren und Techniken für die Erhöhung der Selbst-
wirksamkeit zu erlernen. 

 (www.bvkm.de/veranstaltungen)

resse daran, dass Menschen mit Behinderung mitwir-
ken? Wie können wir dies vermitteln, die Menschen 
willkommen heißen?)

– Barrierefreiheit: Um mitwirken zu können, müssen 
die Rahmenbedingungen inklusiv sein: barrierefreie 
Räume, barrierefreie Kommunikation, Orientie-
rungshilfen, Toiletten für alle etc.

– Unterstützungssystem: Ist darüber hinaus individu-
elle Unterstützung erforderlich (Was benötigen die 
Einzelnen, wer kann Unterstützung leisten? Zum Bei-
spiel Assistenz, Bereitstellung von Technik, zielgrup-
pengerechte Aufbereitung der Informationen)?

– Bildungsangebote zur Vorbereitung: Wir benötigen 
Bildungsangebote, die das Selbstwertgefühl stärken, 
die darin unterstützen, eigene Vorstellungen zu ent-
wickeln und zu artikulieren, die darin unterstützen, 
sich an der Prozessgestaltung zu beteiligen. 

– Aktive Einbindung, Motivation: Um Menschen mit 
Behinderung dauerhaft in die Arbeit einzubeziehen, 
können Strukturen eingerichtet werden wie z. B. ein 
Gremium, einen Beirat, eine Redaktionsgruppe, eine 
Prüfgruppe, ein Vorbereitungsteam o. ä. Bei „offe-
nen“ Mitwirkungsmöglichkeiten ist es ratsam, wie-
derholt zur Mitsprache einzuladen (innerhalb des 
Vereins oder der Einrichtung z. B. regelmäßig abfra-
gen, zu welchen Themen Informationen oder Veran-
staltungen gewünscht werden).

Partizipation im bvkm konkret 

Das Gremium für Selbstvertretung im bvkm ist die 
Bundesvertretung der Clubs und Gruppen. Diese be-
steht aus sieben gewählten Personen und versteht 
sich als Sprachrohr für die Menschen mit Behinderung, 
die sich unter dem Dach des bvkm in den Mitglieds-
organisationen bzw. ihren Einrichtungen und Diensten 
finden. Grundsätzlich geht es darum, die Gruppe von 
Selbstvertreter*innen in Bezug auf ihre Eigeninitiative 
und Selbsthilfe zu unterstützen, sie zu befähigen, sich 
zu informieren, Angebote einzufordern und sich als 
Expert*innen an bedeutsamen Schnittstellen einzubrin-
gen. Aus der aktuellen Arbeit mit der Bundesvertretung 
heraus lassen sich Maßnahmen identifizieren, die Parti-
zipation verwirklichen:
– Die Mitglieder der Bundesvertretung werden in die 

Entwicklung von Bildungsveranstaltungen einbezo-
gen. So können sie Themenwünsche platzieren und 
mögliche Barrieren in Bezug auf Veranstaltungskon-
zepte identifizieren, die es zu lösen gilt. 

– Regelmäßig bietet der bvkm – unter Beteiligung der 
Bundesvertretung – spezielle Seminare zur Interes-
senerkennung und -vertretung an. Im Jahr 2019 
bestand ein hohes Interesse an dem Seminar zur In-

Mit-bestimmen kann man lernen. Damit Mit-bestimmen gut 

gelingt, müssen einige Dinge passieren. Erstens: Die Personen 

müssen wissen, dass ihre Meinung wichtig ist. Sie müssen wis-

sen, dass sie sich beteiligen dürfen. Zweitens: Die Personen müs-

sen herausfinden, was sie wollen. Drittens: Die Personen müs-

sen sich weiter-bilden können, damit sie gut ihre Wünsche und 

Ideen umsetzen können. Für soetwas ist einfache oder leichte 

Sprache wichtig. Auch gute Assistenz. Corona hat gezeigt, dass 

noch etwas ganz wichtig ist: die Personen müssen lernen, wie sie 

mit Computern und Handy umgehen können. Das kann man in 

Kursen lernen. Oder auch mit Assistenz. Aber wichtig ist auch: 

die Personen brauchen eine gute Aus-Rüstung.   ■

Einfache Sprache

Abb. 2: Übung „Mich für meine Anliegen einsetzen“
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– Menschen mit Behinderung bringen sich je nach Stär-

ken und Interessen als ExpertInnen für bestimmte 
Themen ein, z. B. als Leitung oder Co-Leitung auf 
Mädchenkonferenzen, Jahresversammlungen der 
Clubs und Gruppen, Jahrestreffen Unterstützt Kom-
munizierender Menschen oder Redaktionskonfe-
renzen der Zeitschrift Fritz & Frida.

– Ressourcenorientierung: Wer kann was, wer macht 
was? Eine klare Aufgabenverteilung hilft dabei, Men-
schen mit Behinderung konsequent und langfristig 
einzubinden: Zuständigkeiten auf Sitzungen/Treffen 
(ZeitwächterIn, ModeratorIn, ProtokollantIn), Rollen 
auf Veranstaltungen (Empfang, Begrüßung, Orien-
tierung geben, Koordination von Unterstützungsper-
sonen, Vorbereitung von Räumen), Zuständigkeit für 
Homepage-Mitgestaltung, Zuarbeit für die Sozialen 
Medien etc. 

– Mitteilungsmöglichkeiten schaffen: Wenn Selbst-
vertre terInnen ein Forum erhalten, können sie ihre 
Anliegen und Themen leichter anbringen: Der bvkm 
gibt seit vielen Jahren die Zeitschrift Fritz & Frida he-
raus. Menschen mit Behinderung schreiben die Bei-
träge und sind in die Redaktion involviert. Die Bun-
desvertretung der Clubs und Gruppen berichtet in 
einer eigenen Rubrik über ihre Arbeit.

– Mitwirkung in Ausschüssen: Die Bundesvertretung 
der Clubs und Gruppen ist mit zwei Personen im 
bvkm-Bundesausschuss vertreten. Hier sind Gremien 
des bvkm und Landesvertretungen miteinander ver-
netzt. So sind sie an wichtigen Entscheidungen betei-
ligt und über die Entwicklung sowie aktuelle Projekte 
in den Landesverbänden informiert.

– Vorbereitung auf entscheidende Ämter: Es ist bereits 
gelungen, dass sich SelbstvertreterInnen durch gute 
Vorbereitung Fähigkeiten und Wissen aneignen, um 
sich für andere Ämter, wie z. B. eine Vorstandstätig-
keit, zu qualifizieren.

Digitale Teilhabe

Am Thema „Digitalisierung“ lässt sich beleuchten, 
inwieweit Partizipation funktioniert. Digitale Teilhabe 
umfasst sowohl den Zugang zu digitalen Angeboten 
als auch die kompetente Nutzung der Technik (Medi-
enkompetenz). Bleiben bestimmte Personengruppen 
außen vor oder gelingt es, Menschen mit Behinde-
rung in die Nutzung digitaler Formate einzubeziehen, 
ihnen Ressourcen und die erforderliche Unterstützung 
zur Verfügung zu stellen, um z. B. an online-Ange-
boten mitzuwirken? Es reicht erfahrungsgemäß nicht 
aus, ein Gerät zur Verfügung zu stellen, es braucht 
Begleitung, Kompetenzerweiterung und jede Menge 
Geduld.

Die Bundesvertretung der Clubs und Gruppen im bvkm 
begibt sich zurzeit in eine experimentelle Phase. Durch 
die COVID-19-Pandemie ist sie gefordert, ihre Arbeit in 
den digitalen Bereich zu verlegen. Anstelle der drei In-
tensiv-Arbeitswochenenden pro Jahr, an denen bislang 
gemeinsam Themen, Veranstaltungen und Aktionen 
entwickelt wurden, trifft sich die Bundesvertretung 
monatlich für kürzere Zeitfenster in einem virtuellen 
Konferenzraum. Viele Hürden taten sich zu Beginn auf: 
Die digitale Ausstattung (Hardware, Internetzugang), 
technische Barrieren (Software, Angewiesensein auf 
Unterstützung), mentale Vorbehalte (Skepsis, Unmut), 
erschwerte Kommunikation (Kameraqualität und -aus-
richtung, Tonqualität, zeitverzögertes Mundbild als 
Hürde bei Sprachschwierigkeiten) usw. Zum Teil konn-
ten die Probleme gelöst werden. Durch die Anpassung 
der technischen Ausstattung (Headset, Endgerät, Pro-
gramminstallation) für Videokonferenzen ist mittler-
weile allen ein Zugang zu den Online-Treffen möglich. 
Wichtig war auch eine Verabredung von Sitzungsregeln 
zum Verhalten im virtuellen Kontext (Moderation, Re-
de-Reihenfolge, Audiostörungen, Nutzung von Emojis, 
Zeitplanung, Pausenzeiten). 
Ein großes Problem bleibt die Tatsache, dass Daten-
schutz und Barrierefreiheit gegeneinander abgewogen 
werden müssen, wenn es um Programme/Tools zum 
digitalen Austausch geht. 
Zur digitalen Teilhabe gehört neben der Teilnahme an 
Online-Konferenzen auch die Beteiligung von Men-
schen mit Behinderung an der Konzeption und Pflege 
von Online-Angeboten des bvkm:
– Die Bundesvertretung der Clubs und Gruppen ist 

beteiligt am Auftritt des Internetangebotes für Men-
schen mit Behinderung im Verband. Insbesondere 
die Seiten in Leichter Sprache (www.leichte-sprache.
bvkm.de) gilt es, gemeinsam aufzubereiten. Hier gibt 
es viel zu entscheiden, Ideen sind gefragt, es geht um 
einen intensiven Austausch über den strukturellen 
Aufbau und die Darstellung von Inhalten. Um Parti-
zipation mit Leben zu füllen, ging es zunächst darum, 
das Gremium über seine Mitsprachemöglichkeit zu 
informieren (Recht auf Teilhabe) und herauszufin-
den, wer Interesse an dieser Aufgabe hat (Ressour-
cenorientierung). Anschließend wurde der Gestal-
tungs- und Entscheidungsprozess begleitet und an 
konkreten Beispielen Wünsche in Bezug auf Struktur, 
Gesamterscheinungsbild, Bebilderung oder Textaus-
wahl erforscht und diskutiert (Meinungsbildung).

– Beteiligung in den Sozialen Medien des bvkm: Ange-
regt durch die Frage, wie das Gremium sichtbar wer-
den und wie es seine Anliegen in die Öffentlichkeit 
tragen kann, entstand die Idee, die Sozialen Medien 
des bvkm hierfür zu nutzen. Im ersten Schritt ging es 
um die Sensibilisierung, Inhalte über die betreffenden 



Ausgabe 1/2021 23

 

Kanäle transportieren zu dürfen (Recht auf Teilhabe) 
und im zweiten Schritt darum, die daran Interessier-
ten (Ressourcenorientierung) darüber aufzuklären, 
wie die einzelnen Sozialen Medien funktionieren. Sie 
werden derzeit dazu befähigt, die Sozialen Medien in 
Zukunft „fachgerecht“ zu füttern.

– Empowerment per Video: Viele Menschen mit Behin-
derung sind mit ähnlichen Themen konfrontiert, die 
sich im Rahmen der Behinderung ergeben. Im Sinne 
der Selbsthilfe ist die Idee entstanden, Menschen 
mit Behinderung aus den Clubs und Gruppen als Ex-
pertInnen in kurzen Filmen zu bestimmten Themen 
sprechen zu lassen: Die Organisation von (24-Stun-
den-)Assistenz, die Nutzung des Persönlichen Bud-
gets, Tipps zur barrierefreien Nutzung des ÖPNV etc. 
Hier sind die Mitglieder aus den Clubs und Gruppen 
gefragt, Themen zu benennen und gemeinsam mit 
der Bundesvertretung aufzubereiten. Wer ExpertIn 
für ein bestimmtes Thema ist, darf sich gern bei uns 
melden! (clubs@bvkm.de)

Um Partizipation umzusetzen, sind wir alle gefragt. 
Begleitpersonen wie Eltern, Fachkräfte und andere Un-
terstützerInnen sollten Menschen mit Assistenzbedarf 
darin unterstützen und anregen, sich eine Meinung zu 
bestimmten Themen zu bilden und die ihnen zustehen-
den Leistungen in Anspruch zu nehmen. Wir sind in der 
Pflicht, die Entscheidungsfähigkeit zu schulen, Prozesse 
der Selbstvertretung zu initiieren und zu begleiten. 

Im Rahmen eines geplanten Projekts bieten wir Multi-
plikatorInnen Gelegenheit, über diese Themen in Aus-
tausch zu kommen und sich weiterzubilden. Ich freue 
mich auf Ihre Kontaktaufnahme! 

anne.willeke@bvkm.de

Anne Willeke ist Bildungsreferentin und koordiniert 
die Bundesvertretung der Clubs und Gruppen im bvkm. Ihr 
Anliegen ist es, die Mitglieder zur Mitbestimmung anzu-
regen, Möglichkeiten zu schaffen und Impulse zu setzen, 
die ihre Kompetenzen zur Selbstvertretung und Partizi-
pation erhöhen.

„Ich bin 1. Vorsitzende der Bundesvertre-
tung der Clubs und Gruppen im bvkm. Ich 
möchte mich dieses Jahr vielleicht zur Frau-
enbeauftragten in meiner Werkstatt WKM 
der Stiftung Pfennigparade wählen lassen. Es 
sind noch viele Barrieren in den Köpfen der 
Gesellschaft. Wir Menschen mit Behinderung 
müssen uns jeden Tag beweisen. Manchmal 
werden wir als dumm oder Kind behandelt. 
Deswegen ist es so wichtig, den Mund auf-
zumachen und seine Meinung zu sagen. Bei 
vielen Themen stehen wir hinten an. Ein aktu-
elles Thema: das Impfen gegen Corona. Des-
wegen ist es wichtig, dass wir uns in Vereinen 
oder Verbänden und in der Politik engagieren. 
Damit wir gehört werden. Menschen mit Be-
hinderung haben viel Erfahrung mit ihrer Be-
hinderung und dem Thema Barrierefreiheit.“ 

Katharina Müller

„Für selbstbestimmtes Leben es ist sehr wich-
tig, dass behinderte Menschen mitreden. Wir 
haben viel Erfahrung zum Beispiel mit Äm-
tern, Krankenkassen sozialen Medien. Dazu 
können wir viel beitragen. Ich rede mit auf der 
Arbeit, in der Schule, in der Ausbildung, im 
Behindertenbeirat. Von der Politik wünsche 
ich mir mehr Arbeitsplätze für behinderte 
Menschen, mehr Barrierefreiheit in den Städ-
ten und mehr rollstuhlgerechte Wohnungen.“ 

Alla Faerovich

Katharina Müller und Alla Faerovich 
sind Mitglieder der Bundesvertretung 
der Clubs und Gruppen im bvkm.
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Teilhabe, Selbstbestimmung, Unterstützte 
Kommunikation und Assistenz

Teilhabe heißt, dass Menschen mit Behinderung überall in 
der Gesellschaft mitmachen können und in jede Lebenssitu-
ation einbezogen sind. Für Menschen mit Behinderungen ist 
mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes der Anspruch auf 
„volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft“ (§1) gesetzlich verankert. Teilhabe basiert 
dabei auf den selbst gewählten Zielen der Person. Es geht da-
rum herauszufinden, wie der Mensch mit Behinderung leben 
möchte und was die Person im Leben als wichtig empfindet. 
Teilhabeziele werden selbst bestimmt. Um Selbstbestimmung 
zu ermöglichen, braucht die Person eine Auswahl von akzep-
tablen Alternativen, über die sie entscheidet. Menschen, die 
aufgrund einer Beeinträchtigung nicht mit dem Mund spre-

Teilhabekiste und Unter-
stützte Kommunikation
Nele Diercks und Lars Tiedemann

Nele Diercks nutzt Unterstützte Kommunikation. Gemeinsam mit Lars Tiedemann hat sie – 

mithilfe des Instruments der „Teilhabe-Kiste“ – persönliche Wünsche und Ziele erarbeitet 

und festgelegt, was sie für eine aktive Teilhabe benötigt. Gemeinsam berichten sie in diesem 

Beitrag über den Prozess und die Teilhabeplanung. 

chen können, benötigen eine qualifizierte Assistenz, um diese 
akzeptablen Alternativen entwickeln und aus ihnen auswählen 
zu können. Zur Umsetzung dieser selbst gewählten Teilhabe-
ziele ist eine qualifizierte Assistenz notwendig, die auch die Fä-
higkeiten hat, um diese Aktivitäten und Teilhabe zu unterstüt-
zen. Wir zeigen auf, wie wir diesen Prozess mit Frau Diercks 
und dem Einsatz der Teilhabekiste vollzogen haben und ihn 
weiterentwickeln.

Was möchte ich?

Nele Diercks ist eine junge Frau, die gern mit ihrem Rollstuhl-
fahrrad draußen unterwegs ist, in Kindergärten Bilderbücher 
vorliest, sich mit Freunden und Nachbarn austauscht oder sich 
bei der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e. V. 
einbringt. Sie wohnt in dem inklusiven Wohnprojekt Vauba-
naise (www.vaubanaise.de) in ihrer eigenen Wohnung. Frau 
Diercks hat eine Bewegungsstörung. Sie kann ihre Muskeln 
nicht so bewegen, wie andere Menschen. Daher kann sie 
ihre Arme und Beine nicht einsetzen und auch nicht mit dem 
Mund sprechen. Sie nutzt Unterstützte Kommunikation. Um 
mit Frau Diercks zu reden und sie zu verstehen, müssen eini-
ge Besonderheiten beachtet werden. Für einen Austausch mit 
ihr braucht man deutlich mehr Zeit. Während jemand, der mit 
dem Mund spricht etwa 150 Wörter in der Minute sagt, sind 
es bei Frau Diercks etwa 4-8 Wörter pro Minute. Frau Diercks 
kann nicht frei lesen und schreiben, kennt aber von vielen 
hunderten Wörtern die ersten Buchstaben. Für diese Buchsta-
ben kann sie bestimmte Laute oder bestimmte Bewegungen 
(Hochgucken ist z. B. der Buchstabe „S“ (S=Sonne)) machen 
oder ihren Sprachcomputer, den sie mit den Augen bedient, 
nutzen. Wenn sie ein Wort oder mehrere Wörter geäußert hat, 
schlägt ihr der Gesprächspartner Sätze vor und sie wählt aus, 
was der von ihr gewünschten Aussage am nächsten kommt. 
Ist die Auswahl für Frau Diercks noch nicht akzeptabel, dann 
benötigt sie weitere Vorschläge, um wählen zu können. 
Die Assistenz unterstützt Frau Diercks bei der Umsetzung der 

Nele Diercks
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Sammlung von Wünschen

Der Blickwinkel in Bezug auf Menschen mit Behinderungen 
hat sich hin zu mehr Selbstbestimmung und zu einer Perso-
nenzentrierung verändert. Das spiegelt sich auch im Bundes-
teilhabegesetz wider. Es geht um die eigenen Ziele und Wün-
sche der Menschen mit Behinderung. Diese wurden zuvor 
noch nicht dargestellt. Wir haben angefangen, gemeinsam 
mit Frau Diercks festzuhalten, was ihre Wünsche in den ver-
schiedenen Lebensbereichen sind. Diese Wünsche wurden in 
einer Tabelle aufgeschrieben. Neben jedem Wunsch gab es 
vier Bewertungsmöglichkeiten in Bezug auf die Wichtigkeit 
für Frau Diercks (0=keine, 1=wenig, 2=mittel, 3=voll). Um 
mögliche Abhängigkeiten zu mildern, hat Frau Diercks diese 
Bewertung mit drei unterschiedlichen Personen (Assistentin, 
Freund, Freundin) durchgeführt. Insgesamt gab es eine hohe 

©
 A

bb
ild

un
ge

n:
 „

M
ET

A
C

O
M

 S
ym

bo
le

 ©
 A

nn
et

te
 K

itz
in

ge
r“

 

von ihr selbst gewählten Zielen in allen Lebensbereichen. Frau 
Diercks kann selbstgewählte Aktivitäten ausführen und da-
ran teilhaben, wenn sie AssistentInnen hat, die entsprechend 
fachliche und persönliche Fähigkeiten und Eignungen haben, 
um sie in ihrer Kommunikation, in ihren Aktivitäten und in ih-
rer Teilhabe zu unterstützen.
Eine zentrale Frage war und ist, was Frau Diercks eigentlich 
möchte und braucht. Welche Wünsche und Ziele hat sie? Was 
braucht sie, um Aktivitäten ausführen und daran teilhaben zu 
können?

Bedarfsermittlung nach ICF

Anfang 2020 haben wir angefangen, Frau Diercks Lebenssi-
tuation mit Hilfe der Internationalen Klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) zu beschrei-
ben. Wir haben zunächst mit ärztlicher und therapeutischer 
Unterstützung Informationen in Bezug auf die zerebrale 
Bewegungsstörung und den daraus folgenden körperlichen 
Funktionsfähigkeiten und -beeinträchtigungen gesammelt. 
Dann wurden alle im Tagesablauf auftauchenden Aktivitäten 
zusammengetragen. Aktivitäten und Teilhabe wurden durch 
Frau Diercks bezüglich der Wichtigkeit und Qualität der 
Durchführung durch unterschiedliche Assistenz (ungelernte 
AssistentInnen, qualifizierte AssistentInnen) bewertet. Da-
bei wurde deutlich, dass es viele kleine Dinge im Alltag gibt, 
die untrennbar miteinander verbunden sind und Frau Diercks 
eine ganze Reihe von Aktivitäten und Teilhabemöglichkeiten 
nicht nutzen kann, wenn sie in der konkreten Situation nicht 
Assisten tInnen mit den nötigen Fähigkeiten zur Verfügung 
hat. Sofern AssistentInnen entsprechende Fähigkeiten vorwei-
sen, ist Teilhabe und das Durchführen von Aktivitäten mög-
lich. Am Schluss wurden Umweltfaktoren (z. B. Einstellungen 
und Vorurteile, wenn jemand nicht mit dem Mund spricht) 
und personenbezogene Faktoren (z. B. Ausbildung, Interes-
sen) erarbeitet.

In diesem Text geht es um eine junge Frau mit Behinderung. 

Sie kann nicht mit dem Mund sprechen und nutzt daher Unter-

stützte Kommunikation. Das dauert etwas länger. Die Frau heißt 

Nele Diercks. Frau Diercks und ihr Unterstützer Herr Tiedemann 

erzählen, wie sie über eine längere Zeit daran gearbeitet haben, 

die Wünsche von Frau Diercks herauszufinden. Beispiel: Welche 

Ziele hat Frau Diercks? Wie kann Frau Diercks besser teil-haben? 

Was muss sich ändern, damit Frau Diercks überall mit-machen 

kann? Um das herauszufinden, haben Frau Diercks und Herr 

Tiedemann eine Kiste mit Fragen benutzt. Die Kiste heißt „Teil-

Habe-Kiste“. Ein Bild der Kiste findet man auf S. 27.  ■

Einfache Sprache

Karte zur Be-
wertung von 
Aktivitäten
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Übereinstimmung und bei den Abweichungen wurde ein er-
neutes Gespräch mit Frau Diercks durchgeführt, um herauszu-
finden, inwieweit sie mit diesem Wunsch übereinstimmt oder 
ob dieser noch abgeändert werden muss.

Einsatz der Teilhabekiste – 
Bewertung von Zielen

Uns wurde klar, dass ein systematisches Vorgehen zur Entwick-
lung von überprüfbaren Teilhabezielen fehlt. Wir absolvierten 
eine Schulung zur Anwendung der Teilhabekiste für Nele 
Diercks, für die Assistenz und für die Leitung des Assistenz-
dienst. Mit der Teilhabekiste können Menschen mit Behinde-
rungen ihre Teilhabeziele entwickeln. Sie können überprüfen, 
ob ihre Teilhabeziele erreicht und umgesetzt worden sind. In 
dieser Zeit gab es drei Termine von jeweils drei Stunden unter 
Anleitung von Andrea Deuschle (www.personenzentrierte-
hilfen.de) und acht weitere Termine von je zwei Stunden, bei 
denen Frau Diercks ihre Ziele benannt und sortiert hat. Zur 
Erarbeitung der Ziele wurden Materialien und Methoden der 
Unterstützten Kommunikation angepasst, vorbereitet und ein-
gesetzt (z. B. Bildkarten mit Themen, Buchstaben, Sprachaus-
gabegerät und Bewertungsskalen).
Zunächst ging es im Prozess um Frau Diercks Auswahl der für 
sie wichtigen Bereiche. Dann erfolgte eine Sortierung in „ganz 
wichtig“, „wichtig“ oder „weniger wichtig“. Die Ergebnisse 
wurden zur Visualisierung und zur besseren Kommunikation 
mit Bild-/Wortkarten auf einer Wandtafel dargestellt. Nach 
dieser Sortierung erfolgte eine Auswahl aus mehreren hunder-
ten konkreten Zielen. Frau Diercks hat die für sie relevanten 
Ziele ausgewählt und eigene Themen, die in den vorbereiteten 
Karten nicht dabei waren, hinzugefügt. Hier ging es darum, 
zu überlegen, was für Frau Diercks wichtig ist, was sie schon 
erreicht hat und was erhalten werden soll oder was noch nicht 
erreicht ist und weiterentwickelt werden soll.

Einsatz der Teilhabekiste – Teilhabeanzeiger

Nach der Auswahl und Bewertung der Ziele ging es um die 
Entwicklung des Teilhabeanzeigers. Er ist eine konkrete Be-
schreibung des Ziels. Anhand des Teilhabeanzeigers erfolgt 
nach Ablauf eines Jahres die Bewertung, inwiefern das Ziel 
erreicht worden ist. 

Meine Teilhabe-Anzeiger (Nele Diercks)
Woran würde ich merken, dass ich mein Ziel erreicht habe? 

Ziel eins (Assistenzsystem) 
Die Assistentinnen und Assistenten kom-
men zur vereinbarten Zeit. Die Unter-
stützungsleistung ist so, dass ich meine 
Aktivitäten selbstbestimmt durchführen 
kann. Assistentinnen und Assistenten 
sind für die anfallenden Tätigkeiten 
qualifiziert. Sie bleiben längerfristig.

Ziel zwei (Kommunikation)
Ich kann mich im Gespräch mit der 
Assistentin oder dem Assistenten aus-
drücken, werde richtig verstanden und 
bekomme die nötige Zeit und Hilfe-
stellung. Meine Assistenz kann mit mir 

meine Aussagen erarbeiten und dritten Personen mitteilen. 
Meine Assistenz kann dritten Personen in der Kommunikation 
mit mir helfen. Meine Assistenz handelt in meinem Interesse 
als Dolmetscher.

Ziel drei (Arbeit)
Ich kann mit Assistenz die Weiterbil-
dung der Kommunikationsbotschafter 
vorbereiten, durchführen und nachbe-
reiten. Ich kann mit Assistenz die Auf-

Sammlung und Bewertung 
von Nele Diercks‘ Wünschen

Sammlung und Bewertung von 
Nele Diercks‘ Wünschen

Sortierung der Teilhabeziele 
von und mit Nele Diercks

©
 A

bb
ild

un
ge

n:
 M

ET
A

C
O

M
 S

ym
bo

le
 ©

 A
nn

et
te

 K
itz

in
ge

r, 
ht

tp
s:

//
w

w
w

.m
et

ac
om

-s
ym

bo
le

.d
e.

 



Ausgabe 1/2021 27

 
gaben als Sprecherin der UK-Referenten durchführen. Ich 
kann mit Assistenz das Vorlesen in Kindergärten und Schu-
len vorbereiten, durchführen und nachbereiten. Ich kann 
mit Assistenz meine Vorträge vorbereiten, durchführen und 
nachbereiten. Ich kann mit Assistenz an den Treffen und Ter-
minen der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (z. . 
Fachtage, Seminare) teilnehmen. Ich kann mit Assistenz an 
den Veranstaltungen, bei denen sich Menschen mit ähnlichen 
Lebenssitutionen treffen, teilnehmen (z. B. Reha-Messen, 
Treffen Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen).

Ablauf Teilhabeplanung

Am Schluss ging es um die konkreten ersten Schritte zur Er-
füllung der Ziele. Die Ziele werden jetzt umgesetzt. Gegen 
Ende des Zeitraumes von einem Jahr erfolgt eine Bewertung 
der Erreichung der Ziele und eine neue Planung. Wir sind jetzt 
in einem Ablauf, um diese Ziele nach den Wünschen von Frau 
Diercks weiter zu entwickeln und anzupassen (siehe unten 
rechts). 

Ausblick

Alle AssistentInnen von Personen, die auf Unterstützte Kom-
munikation angewiesen sind, benötigen kommunikative Fä-
higkeiten, um die Person mit Behinderung wirksam zu ver-
stehen und sich für diese Person verständlich mitteilen zu 
können. Das betrifft alle Lebensbereiche und jeden Zeitpunkt. 
Persönliche und fachliche Qualifikationen der AssistentInnen 
sind zentrale Faktoren, um eine selbstbestimmte Teilhabe und 
das Durchführen von Aktivitäten zu ermöglichen.
Um Selbstbestimmung und Teilhabe zu entwickeln und zu 
ermöglichen, sind lebenslange pädagogische Unterstützungs-
prozesse erforderlich. Instrumente, wie die Teilhabekiste, sind 
notwendig, um Ziele aus Sicht der Person zu entwickeln und 
nachvollziehbar darzustellen. Diese Instrumente brauchen in-
dividuelle Anpassungen im Einsatz mit Menschen, die Unter-
stützte Kommunikation benötigen. Frau Diercks kann gefragt 
werden, welche Ziele und Wünsche sie hat, indem man ihre 
Kommunikation versteht und die Gesprächsregeln beachtet 
(z. B. sich Zeit lassen). Bei anderen Personen kann man sich 
z. B. über eine Befragung der Kontaktpersonen, Beobachtung 
oder Biografiearbeit den Wünschen und Zielen annähern. Das 
erfordert ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit und erfolgt 
durch (heil-)pädagogische Fachkräfte mit Ausbildung in der 
Unterstützten Kommunikation sowie einem starken Fokus auf 
Selbstbestimmung und Teilhabe. Diese Strukturen müssen er-
stellt und zur Verfügung gestellt werden, um diese wichtigen 
und spannenden Schritte zu gehen.
z

Nele Diercks, UK-Referentin (Gesellschaft für 
Unterstützte Kommunikation e. V.)
nele.diercks@vorlesen-einmal-anders.de
www.vorlesen-einmal-anders.de

Lars Tiedemann, Dipl. Heilpädagoge (FH), 
Assistent lars.tiedemann@heilpaedagogik-uk.de
www.heilpaedagogik-uk.de

Die Teilhabekiste
Mit Hilfe der sogenannten „Teilhabekiste“ 

kann die subjektiv bewertete Teilhabe in 

den Bereichen Wohnen, Freizeit und Ar-

beit für Menschen mit Beeinträchtigun-

gen bestimmt und deren Erfolg gemessen 

werden. Die Entwicklung der „Teilhabe-

kiste“ wurde durch das Engagement und 

die Mitarbeit von 80 Menschen mit Be-

einträchtigung – Experten aus Erfahrung 

– möglich. Finanziert wurde das Projekt 

durch die Aktion Mensch und die Bun-

desarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrts-

pflege. Die Projektleitung lag bei Prof. 

Dr. Petra Gromann. Die Durchführung 

verantwortete das Institut Personenzen-

trierte Hilfen GmbH in Fulda. Mit Hilfe der 

Teilhabekiste werden die Teilhabeziele von 

der Nutzerin/des Nutzers selbstständig 

festgelegt, mithilfe von Teilhabeanzeigern 

konkretisiert und anschließend deren Um-

setzung geplant. Dafür gibt es neben der 

Teilhabekiste entsprechende Dokumente, 

die Schritt für Schritt den Zielfindungs-

prozess anleiten und begleiten. Die Teil-

habekiste ist in leichter Sprache formuliert 

und auf der Ebene der „Anzeiger“ und 

Teilhabeziele mit Bildern von Experten aus 

Erfahrung versehen. Es wird somit eine 

selbstbestimmte Teilhabeplanung ermög-

licht und deren Umsetzung strukturiert. 

Im Rahmen der Zielüberprüfung wird 

die erreichte Teilhabe von der Nutzerin/

dem Nutzer sowie von Seiten des Unter-

stützungsteams eingeschätzt. Mit diesen 

Einschätzungen lassen sich die Unterstüt-

zungsprozesse analysieren und die förder-

lichen und hinderlichen Einflussfaktoren 

für die erfolgte Umsetzung benennen. 

Die Teilhabekiste ist urheberrechtlich 

geschützt.

Andrea Deuschle

Weitere Informationen:

Institut Personenzentrierte Hilfen GmbH 

c/o Fulda Transfer , Heinrich-von-Bibra-

Platz 1b, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640 

7402, info@personenzentrierte-hilfen.de 

www.personenzentrierte-hilfen.de

Sortierung der Teilhabeziele 
von und mit Nele Diercks

Abfolge Teilhabeplanung

Teilhabe-
anzeiger

entwickeln

Erste
Schritte

Umsetzung
1 Jahr

Teilhabeziele
entwickeln

Bewertung
anhand des
Teilhabe -
anzeigers
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„Ich fühle mich nicht mehr so einsam, weil ihr 
mir zuhört und ich mit euch reden kann.“ 

Wilken-Dapper: Superwahljahr 2021: Viele Menschen mit 

Behinderung werden in diesem Jahr erstmals wählen gehen 

können und damit die Möglichkeit haben, sich aktiv an de-

mokratischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Welche 

Unterstützung bieten Sie ihnen an? Welche aktuellen Ange-

bote haben Sie für Menschen mit Behinderung entwickelt?

Peters: Für die Bundestagswahl hat sich eine Kooperation zwi-

schen Leben mit Behinderung Hamburg, der Evangelischen 

Stiftung Alsterdorf und der Landeszentrale für politische Bil-

Die Qual der Wahl 
Politische Angebote für Menschen mit Behinderung im „Superwahljahr“ 2021

Nora Peters

2021 ist ein sogenanntes „Superwahljahr“. Viele Menschen mit Behinderung werden erstmals 

wählen gehen. Damit sie gut informiert und vorbereitet sind, bieten etliche Organisationen 

vorbereitende Kurse und Informationen an. Die Autorin stellt die „Wahlstraße“ in Hamburg vor 

und berichtet davon, wie begeistert und interessiert Menschen mit Behinderung in das Thema 

„Politik“ einsteigen. 
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dung ergeben. Wir haben ein Programm entwickelt, das un-

terschiedliche Themenschwerpunkte und Formate zur Bun-

destagswahl abdeckt. Damit versuchen wir, möglichst viele 

Menschen zu erreichen und haben dafür beispielsweise fol-

gende Fragestellungen aufgegriffen: Wie gehe ich wählen? 

Warum sollte ich wählen gehen? Welche Partei vertritt meine 

Interessen und Forderungen? Was ist eigentlich der Bundes-

tag? Da es für einige Menschen das erste Mal sein wird, dass 

sie wählen gehen, war ebenfalls immer die Erlebbarkeit im 

Fokus. Ein Beispiel ist die Wahlstraße. Diese soll eine Woche 

lang von Interessierten auf dem Stiftungsgelände der Evan-

gelischen Stiftung Alsterdorf in der Kulturküche begangen 

werden können. Das kann man sich so vorstellen: Interessier-
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dem auf Veranstaltungen hingewiesen wird. Es werden Texte 

zur Wahl online gestellt und Informationsplattformen verlinkt. 

Auch hier soll zur Wahl und zum Wahlprozess informiert und 

motiviert werden. Natürlich hoffen wir auch hier auf einen 

Austausch mit den Menschen und auf viele Anregungen. Es 

gibt schon jetzt Gruppen, die politisch aktiv sind. Diese treffen 

sich derzeit digital, wie der Politikkurs von Leben mit Behinde-

rung Hamburg oder die Politikgruppe von der Evangelischen 

Stiftung Alsterdorf.

Wilken-Dapper: Wie „befähigen“ Sie Ihre KlientInnen? Wie 

machen Sie die Menschen „fit“, damit sie sich aktiv beteili-

gen und einbringen können? 

Peters: Wir wollen unterschiedliche Formate und Plattformen 

nutzen, um möglichst viele Menschen zu informieren und in 

einen Austausch zu kommen. Wir wollen ihnen eine Stim-

me geben, beispielsweise ganz sichtbar in den Wahlprüf-

steine oder in Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Wahlprogramm 

ermöglicht das genaue Hinschauen auf die eigenen Interes-

sen und Wünsche an die Politik. Auch das Durchspielen der 

Wahl soll den Teilnehmenden Sicherheit geben. Filmabende 

ermöglichen eine Auseinandersetzung mit Fragestellungen 

wie: Warum soll ich wählen gehen? Was ist Demokratie? Was 

ist eigentlich der Bundestag? In dem Programmheft werden 

ebenfalls Plattformen aufgeführt, auf denen Informationen 

in einfacher Sprache zu finden sind. Wir haben also versuch, 

möglichst viele und unterschiedliche Formate anzubieten. Be-

sondere Vorkenntnisse für alle Veranstaltungen sind nicht er-

forderlich. Für die Kurse der Erwachsenenbildung ist nur eine 

kontinuierliche Teilnahme förderlich.

 

Wilken-Dapper: Wie politisch sind Ihre Klienten?

Peters: Ich kann ja nur aus meiner Perspektive reden und ich 

bin noch nicht so lange wie andere Kolleginnen und Kollegen ©
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te haben sich angemeldet und kommen an dem Tag vor Ort 

an. Es gibt eine kurze Erklärung zum Ablauf und die Personen 

können von Lotsinnen und Lotsen (Menschen mit Behinde-

rung) durch die Wahlstraße begleitet werden. Die Wahlstra-

ße beinhaltet zwei Teile. Zum einen die Briefwahl und zum 

anderen die Urnenwahl. Jetzt gibt es aber nicht einfach nur 

Erklärungen, sondern wir spielen beide Wahlverfahren durch. 

Es gibt Stimmzettel, Urnen, Wahlkabinen und wir haben einen 

Briefkasten vor Ort für die Briefwahl. Auch die Auszählung 

nehmen wir ernst und werden das Ergebnis online stellen. 

Nur werden keine Politikerinnen und Politiker gewählt. Wer 

gewählt wird, bleibt aber eine Überraschung. Die Lotsinnen 

und Lotsen lassen sich vorher in einem Kurs schulen. Der soll 

die Menschen darin unterstützen, andere Menschen durch die 

Wahlstraße zu begleiten, zu lotsen. Natürlich wird auch in dem 

Kurs alles geprobt. In einem anderen Kurs der Erwachsenenbil-

dung werden wir uns beispielsweise die Wahlprogramme der 

Parteien genau anschauen. Grundlage werden Wahlprüfsteine 

sein, die von den Kurs-Teilnehmenden entwickelt werden: 

Wie sind meine Interessen und Forderungen in den Wahlpro-

grammen vertreten? In Form eines Ampelsystems wird dann 

dargestellt, wie gut oder wie schlecht sich die Kurs-Teilneh-

menden in dem Wahlprogramm vertreten fühlen. Es geht 

dann noch einen Schritt weiter. Der Elternverein von Leben 

mit Behinderung Hamburg organisiert zwei Veranstaltungen 

in Kooperation mit der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft 

für behinderte Menschen e.V. (LAG). Die Teilnehmenden des 

Kurses bekommen die Möglichkeit, in diesen Veranstaltungen 

die eingeladenen Politikerinnen und Politiker direkt zu befra-

gen. Die Wahlprüfsteine sind ihr Instrument und eine starke 

Grundlage für ihre Fragen in dem Gespräch. Das ist nur ein 

Teil des Programms. Das Programm beinhaltet Angebote, die 

(wenn es möglich ist) in Präsenz und digital stattfinden sollen. 

Es soll Film-Abende geben mit Filmen zu politischen Themen. 

In dieser Kooperation entsteht zudem ein Instagram-Profil, auf 

In diesem Jahr gibt es viele Wahlen. Eine besonders wichtige 

Wahl ist die Bundes-Tags-Wahl. Sie findet im Herbst statt. Mit 

dieser Wahl wird zum Beispiel auch ein Bundes-Kanzler oder eine 

Bundes-Kanzlerin gewählt. Viele Menschen mit Behinderung 

dürfen in diesem Jahr zum ersten Mal wählen gehen. Das ist für 

viele Personen neu. In ihrem Text hat Frau Peters darüber ge-

schrieben, wie Personen sich gut auf eine Wahl vorbereiten kön-

nen. Es gibt Kurse, in denen alles genau erklärt und geübt wird. 

Ein Ziel: Alle Personen sollen verstehen, wie eine Wahl funktio-

niert. Frau Peters sagt, die Personen in ihren Kursen wollen ganz 

viel wissen und lernen. Manchmal werden sogar Politiker zum 

Gespräch eingeladen. Die Personen sind danach sehr gut infor-

miert. Sie haben dann eine eigene Meinung. ■

Einfache Sprache



THEMA

DAs BAnD30

 
dabei. Dennoch habe ich schon mitbekommen, dass die Betei-

ligung und das Interesse von Menschen mit Behinderungen an 

politischen Angeboten gewachsen sind. Die Politik-Gruppe hat 

sich beispielsweise mit dem Format Zoom auseinandergesetzt, 

um trotz der Pandemie aktiv zu bleiben. Das Interesse findet 

sich auch in Angeboten wieder, wie dem Klima-Stammtisch, 

wo mit Wunsch-Themen an die Kursleitung herangetreten 

wird, wie zum Beispiel: Was tut die Politik für ein besseres Kli-

ma? Oder: Was kann ich für ein besseres Klima tun? Ich merke 

immer wieder in (nichtpolitischen) Angeboten, dass nicht alle 

Teilnehmende Teil einer (politischen) Gruppe sind, um sich po-

litisch zu engagieren. Aber einige haben eine klare Vorstellung 

davon, was ihre Interessen und Wünsche an die Politik sind. 

Und diese äußern sie. Es gibt aber natürlich auch Personen, die 

nicht politisch aktiv sein wollen oder sagen, dass sich eh nichts 

ändert. Die beste Voraussetzung für unsere Kurse ist, wenn Per-

sonen der Zielgruppe auf uns zukommen und sagen: Ich habe 

eine Idee oder einen Wunsch für ein Thema oder einen neuen 

Kurs. Einige Angebote aus dem Programmheft sind entstanden, 

weil auf Nachfragen auch Formate gewünscht wurden, wie bei-

spielsweise Filmabende.

Wilken-Dapper: Mit welchen Fragen und politischen Themen 

kommen die KlientInnen auf Sie zu? Welche Wünsche gibt es 

an die Politik?

Peters: Wie bereits oben genannt, sind es oft Themen der 

eigenen Aktivierung, also die Frage: Was kann ich tun? Im 

politischen Kontext oder auch wie in dem Beispiel in Bezug 

auf den Klimaschutz. Es gibt aber auch Fragen, die darauf ab-

zielen, dass sich die Menschen Informationen wünschen: Was 

passiert in der Politik zum Klimaschutz? Wie steht die jewei-

lige Partei für mein Interesse ein? Und es gibt Themen, die 

sich mit der Fragestellung beschäftigen: Was gibt es schon 

an Gesetzen, Forderungen etc.? Politische Themen, die von 

Teilnehmenden genannt wurden, sind zum Beispiel Politische 

Teilhabe (oft gekoppelt mit dem Wunsch nach einer Wirksam-

keitserfahrung), inhaltliches Verständnis vom Bundesteilhabe-

gesetz, Klimaschutz und in allem: die eigene Selbstwirksam-

keit gekoppelt mit dem Wunsch des Aktionismus. Spannend 

finde ich immer, dass die Teilnehmenden offen die eigenen 

Erfahrungen, die eigenen Gedanken und Einstellungen teilen. 

Es geht darum, einen Raum zu schaffen, in dem sich die Teil-

nehmenden zu Themen austauschen können. Ein Raum, der 

Akzeptanz ermöglicht und eine Auseinandersetzung mit den 

Themen fördert.

 

Wilken-Dapper: Wie unterstützen Sie die politische Willensbil-

dung Ihrer KlientInnen allgemein? Gibt es bereits bestehende 

Gruppen/Treffs/regelmäßige Angebote?

Peters: Es gibt die Politikgruppe „Wir machen Politik“, die 

sich wöchentlich trifft und derzeit die Aktionen zum 5. Mai 

vorbereitet. In Kooperation mit der Evangelischen Stiftung Al-

sterdorf gibt es eine Politikgruppe, die Veranstaltungen für die 

Bundestagswahl planen (zum Beispiel die Wahlstraße). Es gibt 

bei der Freizeitabteilung Stadttreiben fest etabliert einen Kli-

mastammtisch (vorher Erwachsenenbildung), der gut besucht 

wird und jeden Monat ein- bis zweimal stattfindet. Indem wir  

unterschiedliche Formate und inhaltliche Schwerpunkte in den 

Veranstaltungen anbieten, versuchen wir, so viele Menschen 

anzusprechen wie möglich. Die politische Willensbildung kann 

nur so unterstützt werden, wenn die Klientinnen und Klienten 

das Gefühl bekommen, sie werden gehört und ihre Aktivität 

führt zu einem Ergebnis. Wir versuchen, das in alle Angebote 

einfließen zu lassen. Am Ende jeden Kurses gibt es ein Ergebnis 

und ggf. eine Aktion. 

Wilken-Dapper: Gibt es auch besondere Herausforderungen, 

die Sie auf dem Schirm haben müssen, damit die Angebote 

gut angenommen werden? 

Peters: Eine große Herausforderung derzeit ist natürlich, ob Kur-

se, die Anfang letzten Jahres schon geplant wurden, für dieses 

Jahr auch so umsetzbar sind. Die Pandemie hat in dem Bereich 

Grenzen gesetzt (Präsenzangebote), aber auch Möglichkeiten 

geschaffen, zum Beispiel mit der unumgänglichen Situation, sich 

mit digitalen Formaten auseinanderzusetzen. Es ist eine span-

nende Herausforderung: Wie kann das Programm, das Angebot, 

ins digitale Format übersetzt werden? Es muss sich in der Planung 

jedes Angebots vorab immer mit der Frage auseinandergesetzt 

werden: Wie kann ich dem größtmöglichen interessierten Perso-

nenkreis einen Zugang ermöglichen? Bei digitalen Angeboten ist 

die Frage, wie wir auch die Menschen erreichen, die kein Smart-

phone oder Tablet besitzen oder keinen Internetzugang haben. 

Hier werden dann Lösungen gesucht, wie beispielsweise, dass 

Interessierten eine Teilnahme über Treffpunkte ermöglicht wird. 

Also die Live-Übertragung im Treffpunkt. Von dort aus können 

die Personen dann teilnehmen. Oft entstehen neue Kurse durch 

Wünsche von und im Austausch mit Teilnehmenden oder durch 

Anlässe wie die Bundestagswahl. Aufregend bleibt es dennoch 

immer, wie das Thema und das Format des Kurses von der Ziel-

gruppe angenommen wird. 

Wilken-Dapper: Welche Faktoren/Umstände erschweren Men-

schen mit Behinderung häufig die aktive Beteiligung an Pro-

zessen (unterschiedlichster Art)?

Peters: Ich denke, es ist oft der Zugang zu den Informationen 

und dann die Unterstützungsmöglichkeiten, die nicht immer 

gewährleistet werden können. Ein Überblick und das Wissen 

über die eigenen Beteiligungsmöglichkeiten ist oft nicht da, 

teils fehlen Informationen in einfacher oder leichter Sprache; 

fehlende Unterstützung verhindert eine Beteiligung; Orte, die 

nicht barrierefrei sind (in Bezug auf die Bundestagswahl zum 

Beispiel Wahllokale); der teils eingeschränkte Zugang zu di-

gitalen Geräten oder Internet; physische Barrieren, Barrieren 

um von A nach B zu kommen (Taxikosten, kein Aufzug an der 

U-Bahn etc.). Ein Faktor, der mir immer wieder auffällt ist, dass 

Menschen mit Behinderungen nicht immer aktiv gefragt und 

einbezogen werden. 
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Wilken-Dapper: Wo sehen Sie Spielräume und Möglichkeiten 

für Menschen mit Behinderung, sich stärker in politische und 

auch andere Prozesse einzubringen? 

Peters: Mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass Menschen mit 

Behinderung sich aktiv beteiligen können und sollen. Das feh-

lende Wissen ist – glaube ich – ein Hindernis. Selbstwirksam-

keitserfahrungen sollten mehr geschaffen werden: Das, was 

ich sage und mache ist relevant und hat eine Wirkung. Eine 

Förderung des Austauschs über politische Themen sollte mehr 

ermöglicht werden, ob in dem Kurs zwischen den Teilneh-

menden oder auch zur Bundestagswahl mit Politikerinnen und 

Politikern. Ich sehe, dass das Interesse da ist, aber die Platt-

form oft noch geschaffen werden muss. 

Wilken-Dapper: Welche Unterstützungsmöglichkeiten bietet 

LMBHH hier an?

Peters: Mit dem Programm zur Bundestagswahl versuchen wir 

(die Evangelische Stiftung Alsterdorf und Leben mit Behinde-

rung Hamburg) den (Informations-)Austausch in unterschied-

lichen Formaten zu fördern: Angebote der Erwachsenenbil-

dung, Austauschgruppen, Stammtische, Filmabende, etc. 

Die aktive Beteiligung durch Gruppen, wie die Politikgruppe, 

schafft Gemeinschaft und stärkt darin, für die eigenen Inte-

ressen, Wünsche und Forderungen einzutreten. Ich sehe das 

Programm als eine Chance, den Menschen ein Sprachrohr und 

eine politische Bühne zu geben: Austausch mit Politikerinnen 

und Politikern; die Wahlstraße (lernen und üben, wie ich wäh-

len gehe) und die Podiumsformate, in denen die Menschen 

ihre Fragen direkt stellen können. Die Landeszentrale für po-

litische Bildung ist ebenfalls ein starker Beratungspartner und 

gibt dem ganzen noch einmal neue Perspektiven und einen 

stärkenden Fokus auf politische Bildung. Eine Unterstützungs-

möglichkeit ist, dass wir versuchen, allen Interessierten einen 

Zugang zu ermöglichen, ob in Präsenz oder digital. Das ist uns 

bei der Planung sehr wichtig gewesen. In der Kooperation 

hoffen wir, dass wir auch mit dem Instagram-Profil Unterstüt-

zung geben können, indem wir informieren und zur Auseinan-

dersetzung mit politischen Themen anregen wollen.

Wilken-Dapper: Gibt es schon erfolgreiche Formate und Ange-

bote, die sich bewährt haben?

Peters: Die Politikgruppe und der Klimastammtisch (beides läuft 

digital und in Präsenz gut) sind erfolgreiche, politisch orientierte 

Angebote. Auch das digitale Format zeigt Erfolge, indem wir ei-

nen Zugang zu Menschen schaffen, deren Teilnahme ggf. durch 

ihren Wohnort außerhalb von Hamburg oder ihrer Einschrän-

kung oder einer fehlenden Unterstützung nicht möglich wäre.

Wilken-Dapper: Wie erleben sich Menschen mit Behinde-

rung, wenn sie sich selbst in Prozesse einbringen können, 

ihre Stimme gehört wird und ihr Engagement möglicherweise 

zum Erfolg führt? Welche Rückmeldungen erhalten Sie dazu?

Peters: Meine Erfahrung ist da sehr positiv. Durch die Feed-

backs der Teilnehmenden kriege ich mit, dass sie sich wohl und 

wertgeschätzt fühlen. Das ist ganz wichtig, weil das oft eine 

Voraussetzung für die Beteiligung ist. Was mich im letzten Jahr 

sehr bewegt hat, war, als ein Teilnehmer in einem digitalen 

Angebot sagte: „Ich fühle mich nicht mehr so einsam, weil ihr 

mir zuhört und ich mit euch reden kann.“ Mehr Raum für Be-

teiligung bedeutet von den meisten Teilnehmenden auch tat-

sächlich aktive Beteiligung im Kurs. Das spiegelt sich in wun-

derbar aktiven Diskussionen wieder und dem Wunsch und der 

Frage der Teilnehmenden nach weiteren Angeboten. Im Pro-

zess und der Planung von Angeboten sollte versucht werden 

zu schauen, wie nachhaltig etwas fortbestehen kann. Welche 

Möglichkeiten gibt der Sozialraum schon her und wie können 

die Teilnehmenden außerhalb der Formate aktiv werden. Ein 

Erfolg für mich ist, dass die Teilnehmenden mit eigenen Wün-

schen für Kursthemen auf uns zukommen. Gerade erst vor 2 

Wochen kam beispielsweise der Wunsch nach einem Kurs zum 

Thema Mobbing auf. 

Wilken-Dapper: Wie erleben Sie als Unterstützer/Wegbereiter 

Ihre KlientInnen – gerade dann, wenn Sie länger miteinander 

an Themen gearbeitet haben (Entwicklung)? 

Peters: Ich erlebe oft den Wunsch, mehr von Prozessen zu 

verstehen und dann, wenn wir diese Informationen und Pro-

zesse gemeinsam verstanden und verinnerlicht haben, eine 

Freude und Begeisterung, die anhält. Oft treten die Personen 

mit diesem Wissen und den Erfahrungen in anderen Veran-

staltungen wieder auf mich zu. Ich erlebe es oft, dass sich die 

Teilnehmenden in den Veranstaltungen in ihren Möglichkeiten 

bestärkt fühlen und in dem Gefühl, dass es einen Raum für 

ihre Anliegen gibt. Die Entwicklung muss nicht immer sein, 

dass alle Teilnehmenden politisch aktiv werden, aber dass sie 

ein Gefühl erfahren haben von: „Ich bin da. Ich werde wahr-

genommen. Ich kann meine Gedanken zu den Themen oder 

meine Gefühle aussprechen und mir wird zugehört“. Ich hoffe, 

dass wir bei vielen Menschen (ob mit oder ohne Behinderung) 

durch das umfangreiche Programm zur Bundestagwahl und 

das Aufbereiten von Informationen einen Austausch, das Ver-

ständnis über den Wahlprozess, sowie den Wunsch und das 

Bewusstsein fördern können, dass sie eine eigene Stimme ha-

ben und diese wertvoll ist. Ich wünsche den Teilnehmenden 

der Kurse, mehr Zutrauen zu gewinnen und mehr Raum für 

ihre Anliegen und Wünsche. In Bezug auf die Bundestagswahl 

die Unterstützung, aktiv wählen zu gehen und die Stimme ab-

geben zu können.

Nora Peters ist Erziehungswissenschaftlerin und 
arbeitet bei Leben mit Behinderung als Koordinatorin 
von Freizeit- und Bildungsangeboten und im Bereich 
der Interessenvertretung.

https://bildungsnetz-hamburg.de/kurs.php?ID=1 
https://bildungsnetz-hamburg.de/kurs.php?ID=4
https://bildungsnetz-hamburg.de/kurs.php?ID=8

QR-Code für Infos zur Bundestagswahl:
Stichwort BUNDESTAGSWAHL 2021 eingeben!
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„Freiheit ist ein Gut, das durch Gebrauch 
wächst, durch Nichtgebrauch dahinschwindet. 

Carl-Friedrich von Weizsäcker

Rechtliche Betreuung hat Grenzen

Der Vater eines Mannes mit sogenannter geistiger Behinde-
rung kritisiert den Betreuungsgerichtstag e. V., dessen Infor-
mationsschreiben zur Einwilligung in die Corona-Schutz-Imp-
fung darauf hinweist, dass die Einwilligung von PatientInnen 
(auch mit einer rechtlichen Betreuung) selbst erteilt wird, bei 
Menschen, die rechtlich nicht einwilligungsfähig sind, sollen 
rechtliche BetreuerInnen zusätzlich die Zustimmung erteilen. 
Der Vater meint, er sei vom Gericht für die Vertretung bestellt 
worden. Die neuen Anforderungen an Selbstbestimmung er-
höhten den Aufwand nicht aber die Qualität der Interessen-
vertretung. 

Wer Menschen mit kognitiven und kommunikativen Einschrän-
kungen rechtlich unterstützt, hat alle Hände voll zu tun. Hilfs-
mittelversorgung, Antragsverfahren, Wohn- und Arbeitsplatz-
suche – die Regelung rechtlicher Angelegenheiten beinhaltet 
aufwändige Bürokratie zur Durchsetzung der Interessen der be-
troffenen Person. Häufig ist mit der rechtlichen Betreuung der 
Tätigkeitsbereich Gesundheitssorge verbunden. Damit wird ge-
sichert, dass eine Person gleichberechtigt Gesundheitsleistungen 
in Anspruch nehmen und wirksame Erklärungen abgeben kann, 
worauf sie im Rechtsverkehr, insbesondere der medizinischen 
Versorgung, angewiesen ist. Zu beachten ist stets das Recht auf 
ein selbstbestimmtes Leben als ein Kerngebot der Rechtsord-
nung. Dazu gehören seit der Ratifizierung in Deutschland die 
Vorschriften der Behindertenrechts-Konvention der Vereinten 
Nationen. Art. 12 garantiert jeder Person in allen Lebensbe-
reichen das Recht auf eigene Rechts- und Handlungsfähigkeit. 
Hierfür sind Sicherungen zu schaffen, auch gegen Interessen-
kollisionen und missbräuchliche Einflussnahmen mit geeigneten 
Unterstützungen nach dem Willen der Menschen. 
Das Betreuungsrecht bietet solche Unterstützungen. Es ist als 
Freiheitsrecht angelegt: Menschen mit einer Betreuung bleiben 
im Rechtsverkehr grundsätzlich selbst vertretungsbefugt. „So 
wenig Betreuung wie nötig, so viel Selbstbestimmung wie mög-

Gesundheitssorge  
mit eigener Stimme 
Unterstützte Entscheidungsfindung
 
Kerrin Stumpf

lich“ – dieser Grundsatz mit seinem Hinweis auf Alternativen 
wird von der Rechtsprechung und Fachdiskussion seit Jahren 
weiter ausgeformt. Rechtliche Betreuung soll keine „schwarz-
weiß“ vollumfänglicher Vertretung sein. Die betroffene Person 
soll vielmehr eine rechtliche Assistenz erhalten, die sie zu einer 
eigenen „unterstützten Entscheidungsfindung“ ermächtigt. 
Was im ersten Lesen theoretisch klingt, hat gerade für Men-
schen mit komplexen Behinderungen und die sie unterstüt-
zenden Familien grundsätzliche und konkrete Bedeutung. Die 
Maßstäbe der Selbstbestimmung begründen immer mehr die 
Ansprüche und Rechte der Menschen, sei es in der Betreuung 
(auch in der aktuellen Reform) oder zur Teilhabe. Sie gelten für 
alle. Die Herausforderung besteht darin, sie in die Praxis um-
zusetzen. Mit kursiv gesetzten Beispielen erörtert dieser Artikel 
Unterstützte Entscheidungsfindung in der Gesundheitssorge als 
Aufgabe der Menschen selbst und der sie unterstützenden Per-
sonen, Selbstäußerungen rechtlich zu würdigen.   

Licht und Schatten für Anwältin Mama 

Eine Mutter berichtet von ihrem 20jährigen Sohn mit Autismus. 
Sie regele eigentlich alles für ihn. Er habe im letzten Jahr Abitur 
gemacht, zu Geld und gesundheitlichen Fragen kaum Bezug. 
Die Umsetzung der UN-BRK wird seit 2009 regelmäßig über-
prüft, wobei sich zeigt, dass für die Anerkennung eigener 
Rechts- und Handlungsfähigkeit in Bezug auf medizinische 
Entscheidungen noch Luft nach oben ist. Nicht nur in Praxen, 
Kliniken und Familien, auch unter den Betroffenen gibt es 
Zweifel. Im ärztlichen Alltag fehlen Formen der Unterstützung 
wie barrierefreie Hilfs- und Heilmittelversorgung, unterstützte 
Kommunikation, Informationen in leichter Sprache. Und Zeit. 
Wie wichtig es ist, die Menschen für sich selbst sprechen und 
zeigen zu lassen, was sie wollen, ergibt der tiefere Blick in die 
Gesetze. Da werden Leistungen inzwischen nicht mehr nach 
der Schwere einer Einschränkung bestimmt. Unter Bezugnahme 
auf die ICF-Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2001) 
werden selbst empfundene Barrieren entscheidend für Leistun-
gen zur Teilhabe und Rehabilitation. Wer „Nicht ohne uns, über 
uns“ für sich in konkrete Teilhabeziele übersetzen kann, erwirkt 
Zugänge, möglicherweise sogar Mehrleistungen. Müssen aber 
„Anwalt Mama oder Papa“ unterstützen (oder weitere Per-
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ihre Entscheidung äußern. Geprüft wird damit sowohl die Ein-
sichts- als auch die Steuerungsfähigkeit. Lebenserfahrung spielt 
hier eine entscheidende Rolle. Denn maßgeblich ist die jeweils 
in Frage stehende Maßnahme in ihrer Art und Komplexität. Die 
Anforderungen an die Person unterscheiden sich zum Beispiel 
bezogen auf ein Ohrenreinigen oder eine Darmspiegelung. 
Insofern sind Aufklärungen nötig, die (auch vorbereitend) an-
schaulich die Selbstwahrnehmung über die eigene Person und 
gesundheitliche Prävention und Versorgung stärken. Assistenz-
nehmerInnen sollten für ihre volle, wirksame und gleiche Teilha-
be an Gesundheits(vor)sorge die erforderliche Assistenz als Ziel 
in den Gesamtplan der Eingliederungshilfe aufnehmen. Darauf 
sollten rechtliche BetreuerInnen achten. Sie können auch Ärzte 
bestärken, die Person in das Patientengespräch einbeziehen, 
unabhängig vom Grad und der Schwere der Einschränkungen 
und sie selbst aufzuklären. 
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sonen), weht ein anderer Wind. „Möchte er das denn selbst?“ 
oder „Benötigt sie es wirklich?“, bezogen auf Anträge, sind nun 
häufiger zu hören und erschweren die Leistungszugänge. 

Patientenwille 

Wird im Betreuungsrecht über Selbstbestimmung gesprochen, 
geht es hierbei nicht in erster Linie um Leistungen, sondern um 
die Freiheit der Person. Ihr darf niemals ohne Rechtfertigung 
ein Fremdeingriff zugemutet werden. So ist die Bestellung ei-
ner rechtlichen Betreuung gegen den freien Willen einer Per-
son nicht zulässig. Der freie Patientenwille findet seine stärkste 
Ausprägung bei der Entscheidung gegen das Leben. Er ist im 
Kontext der Patientenverfügung normiert, die seit 2009 Teil des 
Betreuungsrechts ist. Hier verfügt eine einwilligungsfähige Per-
son in einem Dokument für sich über medizinische Maßnahmen 
in der Zukunft, insbesondere rechtfertigend für Ärzte, keine 
weiteren Maßnahmen treffen zu müssen oder diese beenden 
zu dürfen – mit der Folge des Versterbens. Dieser Zusammen-
hang zeigt, dass Patientenverfügungen niemals durch Dritte, 
auch nicht rechtliche BetreuerInne, erstellt werden können. 
Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 die Reichweite dieses  
 Patientenwillens verdeutlicht, der dem staatlichen Schutz Gren-
zen setzt: 
Die Verfassungsbeschwerde gegen die Strafbarkeit der ge-
schäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung hatte Erfolg. Be-
schwerdeführer waren Personen, die geplant haben, ihr Leben 
mit Hilfe von geschäftsmäßigen Diensten zu beenden. Das Ge-
richt entschied, dass Staat und Gesellschaft die Entscheidung 
des Einzelnen als Akt der autonomen Selbstbestimmung zu 
respektieren haben, seinem Leben entsprechend seinem Ver-
ständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen 
Existenz ein Ende zu setzen. Solch eine Assistenz darf nicht un-
ter Strafe gestellt werden. 

Diese Patientenautonomie muss modifiziert bewertet werden, 
wenn Menschen krankheits- oder behinderungsbedingt Be-
handlungen ablehnen. Stellt die Ärztin (oder der Arzt) die einge-
schränkte Entscheidungsfreiheit ihres Patienten oder ihrer Pati-
entin fest, muss sie auch diesem Willen Rechnung tragen. Zwar 
werden formal Zustimmungen dann im Rahmen der rechtlichen 
Vertretung (Betreuung) erteilt. Doch die Einwilligung der Person 
bleibt faktisch entscheidend. 

Die Freiheit der Entscheidung

Daher muss sich jede ärztliche Ansprache als erstes an die Pati-
entInnen selbst richten, unabhängig von einer Begleitung oder 
dem Grund und der Schwere einer Behinderung. Die Ärztin und 
der Arzt haben vor einer Behandlung festzustellen, ob die zu 
behandelnde Person einwilligungsfähig ist, ihre Zustimmung 
frei von Zwang oder Druck erteilt, über die Maßnahme hinrei-
chend aufgeklärt werden konnte. 

Zur Einwilligungsfähigkeit gehören auf die jeweils vorzuneh-
mende Maßnahme bezogen die folgenden Kompetenzen: Die 
Person hat ein Verständnis, worum es geht. Sie denkt über die 
Folgen, Risiken und Alternativen nach. Das, was sie weiß, steu-
ert ihre Entscheidung bezogen auf die Maßnahme. Sie kann 

In diesem Text geht es um das Thema Gesundheit. Es geht da-

rum, dass Menschen mit Behinderungen selbst über ihre Gesund-

heit entscheiden sollen. Manchmal ist es schwer zu wissen, was 

die Person mit Behinderung genau denkt. Oder was sie sich für 

die eigene Gesundheit wünscht. Besonders schwer ist es, wenn 

die Person nicht gut sprechen kann. Aber: Es ist wichtig, dass 

sich alle ganz viel Zeit nehmen und herausfinden, was die Person 

will. Beispiel: Will die Person einen Corona-Test? Ja oder nein? 

Warum möchte die Person keinen Corona-Test? Hat sie vielleicht 

Angst? Ist es unangenehm? Was kann man ändern? Oft brau-

chen die Personen Unterstützung, damit sie herausfinden kön-

nen, was sie für ihre Gesundheit wollen.   ■

Einfache Sprache
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Der natürliche Wille

In einer Tagesstätte sollen Corona-Schnelltests durchgeführt 
werden. Die rechtliche Betreuerin von Frau K. kündigt an, sie 
wolle die Einwilligungserklärung in die Corona-Schnelltests 
nicht unterschreiben. Es handele sich um keine medizinische 
Maßnahme und Frau K. werde die Tests sowieso ablehnen. 
Rechtlich ist jede abwehrende Willensäußerung beachtlich. 
Das „Nein“ von Menschen, die nicht einwilligungsfähig sind, 
ist Ausdruck der eigenen Rechts- und Handlungsfreiheit, hier 
als natürlicher Wille. Das stellte das Bundesverfassungsge-
richt in seiner Leitentscheidung zur Zwangsmedikation 2011 
unmissverständlich klar. Eingriffe gegen diesen Willen sind 
mit geeigneten Maßnahmen zu vermeiden, da sie Menschen 
ohnmächtig und hilflos Verletzungen in Bezug auf die eigene 
körperliche Integrität und die Persönlichkeitsrechte ausliefern. 
Vorangehen muss ein ernsthafter Überzeugungsversuch, die 
Zustimmung der Person selbst zu erwirken, mit dem dafür nö-
tigen Zeiteinsatz, ohne Manipulation, Täuschung, Einschüchte-
rung oder Druck. Bedeutend war auch die weitere Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts fünf Jahre später. Sie stellte klar, 
dass Menschen mit schweren Behinderungen, die lebensnot-
wendige Maßnahmen behinderungsbedingt ablehnen, auf 
den Schutz des Staates nicht verzichten sollen, der dann aber 
strengen Voraussetzungen unterliegt. Der Ausnahmecharakter 
von Zwangsmaßnahmen wurde damit erneut betont. Eine Ab-
lehnung ist damit grundsätzlich zu respektieren. Sie sollte bei 
Menschen, die nicht einwilligungsfähig sind, aber gemäß dem 
Schutzangebot, Ausgangspunkt für Motivation sein, im Sinne 
eines ernsthaften Überzeugungsversuchs. 
Im Austausch mit der Leitung der Tagesstätte ändert die Be-
treuerin von Frau K. ihre Auffassung. Deutlich wird, dass kei-
ne Tests gegen die Abwehr von Frau K. durchgeführt werden. 
Auch wenn Schnelltests keine medizinischen Maßnahmen im 
Sinne von § 630d BGB sind, benötigt das geschulte Personal 
eine wirksame Zustimmung für den mit dem Test möglicher-

weise verbundenen Eingriff, wenn Frau K. ihn zulässt. Die Lei-
terin sieht dafür Chancen und erläutert das Vorgehen. 
Abwehrende Äußerungen sind nach ihrem Sinn zu erfassen, um 
daraus Wege abzuleiten, die die Person in ihrer Einstellung zu 
ihrer eigenen Gesundheit weiter ermächtigen. 
Frau P. sind Kompressionsstrümpfe ärztlich verschrieben wor-
den. Die Mutter von Frau P. kritisiert beim Assistenzdienst, 
dass sie sie kaum trägt. Sie erfährt, die unbequemen Strümp-
fe stören Frau P. Die zugrundeliegende Erkrankung ist für Frau 
P. kaum zu erfassen. Ihre Ablehnung kann aber viele Gründe 
haben. Eventuell möchte sie bloß ihrem Assistenten das müh-
same Anziehen ersparen. 

Autonomie und  
kognitive Einschränkungen

In der Praxis ergeben sich bereits Fragen, wenn jemand beim 
Blutabnehmen den Arm wegzieht oder gar nicht erst freimacht. 
Es ist zu prüfen, ob in diesen Gesten ein natürlicher Wille zum 
Ausdruck kommt. Sie können auch situationsbedingt und un-
willkürlich erfolgen. Die gesamten Umstände, Ort und Per-
sonen können den Unterschied machen, um eine natürliche 
Zustimmung zu erreichen. Ist aber das „Nein“ auch nach sämt-
lichen Versuchen der Überzeugung definitiv, muss es akzeptiert 
werden. Eine dringend erforderliche Maßnahme gegen den 
Willen darf nur bei einem drohenden erheblichen Schaden für 
Leib und Leben im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens in 
einem Krankenhaus durchgeführt werden. 
Frau O. hat eine mittelgradige geistige Behinderung und Pho-
bien. Sie hat ein grapefruitgroßes, rückenseitiges Lipom. Eine 
oberflächliche ärztliche Untersuchung lässt sie zu. Eine Opera-
tion und die Entnahme einer Blut- und Gewebeprobe lehnt sie 
kategorisch ab. Der Termin beim Arzt und das anschließende 
Gespräch mit ihrer rechtlichen Betreuerin ergeben, dass sie ei-
ner weiteren Untersuchung mit einer Computertomographie in 
sechs Monaten zustimmt. 

Diejenigen, die die Behandlung unterstützen, müssen ernst-
hafte Überzeugungsversuche nicht nur verbal gesprächsfä-
higen Personen anbieten, die offen für Argumente sind. Die 
Sprach- und Analysefähigkeit von Menschen mit eingeschränk-
ter Einwilligungsfähigkeit ist zu anders ausgeprägt, um (allein) 
ausschlaggebend zu sein. Menschen mit erheblichen Kommu-
nikationseinschränkungen kommunizieren vielschichtig, non-
verbal mit Codes, Bildern und Erfahrungsbezügen. Sie nutzen 
die achtsame Ansprache ihrer Vertrauenspersonen für „Ge-
spräche“, mit denen sie ihre Erfahrungsgrundlage verbreitern, 
vertiefen und sich so dazu befähigen, in Bezug auf eine in Frage 
stehende Maßnahme (mit) zu entscheiden. 

Der Arzt von Frau O. weiß, dass sie für die Untersuchungen bei 
ihm Anreize benötigt, zu denen die Taxifahrten zum Termin, 
eine Zigarette und Süßigkeiten im Anschluss gehören. Lässt sie 
dennoch keinen Eingriff zu, dokumentiert er die Risiken für die 
Patientin und ihre Betreuenden. So werden ein Zuwarten oder 
auch weitere Schritte der rechtlichen Betreuung in ein sach-
liches Verhältnis gestellt. 

Menschen mit Behin-
derung müssen bei 

ihrer Entscheidungs-
findung unterstützt 

werden, damit sie 
sich am Ende bewusst 

für oder gegen etwas 
entscheiden können.  
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Die Unterstützung der Entscheidung 
im Beispiel

Ein Entscheidungsprozess zu medizinischen Maßnahmen ist 
meist mehrdimensional. Je komplexer die Entscheidung, umso 
sinnvoller ist eine Unterstützung durch mehrere Personen. Dies 
veranschaulicht ein rechtlicher Betreuer in einem Jahresbericht 
an das Betreuungsgericht: 
„Am Aufklärungsgespräch für eine Blutabnahme nahmen wir 
zu dritt teil, Herr H., der Bezugsbetreuer und ich. Im Wechsel 
wirkten der Bezugsbetreuer und ich entspannend für Herrn H. 
durch eine gleichbleibend ritualisierte Gesprächsführung. Hat 
man hierüber keine Kenntnisse, würde es eskalieren. Betreu-
er: „Herr H., es muss einmal Blut abgenommen werden. Bitte 
machen Sie den Arm frei und halten sie den Arm ganz ruhig. 
(Parallel macht man selbst seinen Arm frei, damit Herr H. den 
Vorgang sieht.) Und es ist nur ein kleiner Stich.“ Antwort Herr 
H.: „Ach, es ist ja nur ein kleiner Pieks.“ Dieser Satz und sei-
ne Antwort wiederholen sich dann mehrfach. Und auch im 
Anschluss, geht es immer so weiter: es war ja nur ein kleiner 
Pieks, ja, es war nur ein kleiner Pieks. Da der ganze Besuch im 
Krankenhaus lange dauert, ist es kein Problem, den Satz immer 
wieder zu wiederholen. Es erfolgen alle Äußerungen in einer 
ständigen Wiederholung.“ 
Am Ende des Berichts fragt der Betreuer, ob man diese Maß-
nahme als unterstützte Entscheidungsfindung werten kann. Er 
gibt die Antwort selbst: „Es ist auf alle Fälle keine ersetzende. 
Denn wenn Herr H. nicht will, geht er.“

Ansatzpunkte für Entscheidungsassistenz

Bei der Planung von Unterstützung zur Entscheidungsfindung 
ist an die unterschiedlichen Ebenen zu denken, auf denen die-
se Assistenz sinnvoll ansetzen kann: Die Person kann auf eine 
Übersetzung der Informationen angewiesen sein, z. B. durch 
leichte Sprache oder Bilder, die das Verständnis für die medizi-
nische Maßnahme verbessert. (Informationsweitergabe).
Die Assistenz kann auch dazu dienen, dass die Person Für und 
Wider der Maßnahme besser abwägen kann, durch Konkreti-
sierung, Beispiele oder auch die Schaffung einer entspannten 
Atmosphäre zum Nachdenken (Verständnisvermittlung).
Es kann sinnvoll sein, der Person für das, was sie ausdrücken 
möchte, mehr Raum, Zeit und Mittel zu geben (Denk- und 
Kommunikationsunterstützung).
Die Person sollte die Entscheidung unabhängig und frei treffen 
können; Unterstützung bedeutet es daher auch, wenn Dritte 
sich mäßigen und Interessenkollisionen (vorab) gelöst werden. 
(Stärkung der Selbständigkeit).

Der Weg der Entscheidungsfindung

Die 72jährige Frau G (mit frühkindlichem Hirnschaden) wird 
mit einer akuten Urämie und hohen Entzündungswerten von 
ihrem Hausarzt in das Krankenhaus übergeleitet. Geplant sind 
Untersuchung und Therapie gegen die Entzündung und eine 
regelmäßige Dialyse. Die Leitung der Wohngruppe plädiert 
für eine palliative Pflege aufgrund der schweren Symptome. 
Frau G. antwortet auf die Frage, ob sie ins Krankenhaus fahren 
möchte, mit einem Wiegen des Kopfes. Dies wertet die Assis-

tenz als Ablehnung und fragt die rechtliche Betreuerin: „Wie 
können Sie ihren Willen ignorieren?“
Es ist die Aufgabe rechtlicher Betreuung in der Gesundheitssor-
ge, die Angelegenheiten zu regeln und dabei stets die Wünsche 
der Person umzusetzen, um die es geht. Für Entscheidungen am 
Lebensende gibt es nun die Angebote des Hospiz- und Palliativ-
gesetzes auf der Grundlage von § 132 g SGB V für Menschen 
mit Behinderung. Das Gesetz eröffnet eine gesundheitliche 
Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase als Angebot an 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe. „Heute schon an mor-
gen denken.“ Was für Menschen ohne Behinderung gilt, soll 
natürlich auch für Menschen mit Behinderung möglich sein. 
Diese damit verbundene spezifische Beratung und Begleitfor-
schung kann Kompetenzen im Umgang mit medizinischen 
Krisen fördern. Dreierlei scheint aber im Rahmen dieser Pro-
gramme unerlässlich zu sein. Zum einen dürfen die formalen 
Anforderungen an eine Patientenverfügung nicht unterlaufen 
werden. Zum anderen muss sichergestellt werden, dass die 
Abstraktion von Entscheidungen durchbrochen wird. Ob eine 
Herz-Lungen-Wiederbelebung oder anderes gewünscht wird, 
muss konkret erarbeitet werden. Besonders wichtig ist schließ-
lich, dass die Menschen im Hier und Heute überhaupt Erfah-
rungen als selbstbestimmte Patienten machen. Das Gesetz darf 
nicht zu neuen Stellvertreter-Entscheidungen führen. Dies wür-
de neue, sich gerade erst entwickelnde Erfolge einer eigenen 
Rechtsmacht gleich wieder verkürzen. Insofern müssen sich die 
Programme gem. § 132g SGB V gemäß ihren verschiedenen 
Zielgruppen (Menschen in Pflegeeinrichtungen und Menschen 
in Einrichtungen der Behindertenhilfe) in Inhalt und Selbstkon-
trolle grundsätzlich unterscheiden. 

Wünsche entscheiden –  
Betreuungsrecht in Reform
Aktuell gibt es eine Betreuungsrechts-

Reform. Sie stellt klar, dass Menschen mit 

einer Betreuung selbst entscheiden sol-

len und ihre Wünsche maßgeblich sind. 

Rechtliche Vertretung und der mutmaß-

liche Wille sind nachrangig. Unterstützte 

Entscheidungsfindung ermöglicht als Kon-

zept die eigene Stimme von Menschen 

mit Betreuung. Wer rechtliche Betreuung 

leistet (und damit Menschen mit (komple-

xen) Behinderungen Schutz, Freiheit und 

Leistungen sichern möchte), sollte sich in 

Entscheidungsprozessen fragen: 

– Wie ermittle und dokumentiere ich die 

Wünsche des Menschen mit Betreu-

ung?

– Wie stärke ich den Menschen mit Be-

treuung in seinem Selbstbestimmungs-

recht im Sinne von „nicht über mich 

ohne mich“? 

– Habe ich mit dem Menschen mit Be-

treuung eine Betreuungsvereinbarung 

über die Rechte und Pflichten der Be-

treuung geschlossen?

– Ermögliche ich seine oder ihre (unter-

stützte) eigene Kommunikation bei 

Entscheidungen?

– Wird sein oder ihr „Nein“ akzeptiert? 

– Erleben Dritte im Rechtsverkehr den 

Menschen mit Betreuung als Entschei-

dungsträger/in? 

– Verstehe ich meine rechtliche Betreu-

ung als Unterstützung – nur dort, wo 

es erforderlich ist?

Denn die Äußerungen, Persönlichkeit und 

Bedürfnisse einer Person sind entschei-

dungserheblich. 
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Nach einer Operation erhält Frau G. dreimal in der Woche eine 
Blutwäsche. Sie erholt sich innerhalb kurzer Zeit. Die Haare 
wachsen wieder, sie genießt eine Sommerreise. Die Assistenz 
bedankt sich bei der rechtlichen Betreuerin: „Gut, dass Sie so 
klar in ihrer Entscheidung waren für eine Behandlung. Wir hät-
ten nicht gedacht, dass sie sich so erholen wird.“ 
Aus Sicht der Betroffenen und ihrer Angehörigen ist ärgerlich, 
dass die Unterstützte Entscheidungsfindung bisher weder im 
Betreuungsrecht noch im Bundesteilhabegesetz mit Ressourcen 
hinterlegt ist. Der bvkm fordert unter anderem in der Reform 
des Betreuungsgesetzes die Einrichtung einer Fachstelle Unter-
stützte Entscheidungsfindung/rechtliche Handlungsfähigkeit. 

Eigene Erfahrungen und Erkenntnisse

Mit komplexen Behinderungen gehen meist Mehrfacherkran-
kungen einher, die anspruchsvolle ethische und praktische 
Fragen aufwerfen. Wer betroffen ist, hat häufig eine intensive 
Krankengeschichte mit der Erfahrung rechtlicher Fürsprache 
und Vertretung, als Kind und auch im Erwachsenenalter. Eine 
Entscheidungsassistenz muss auf diese Erfahrungen aufbauen. 
Erste Forschungs- und Projektarbeiten zeigen Wege, wie eine 
personenzentrierte Gesundheitsassistenz gelingen kann. Man-
che Erwachsene mit kognitiven und kommunikativen Einschrän-
kungen äußern sich hier zum allerersten Mal in ihrem Leben 
über ihren Körper. Damit daraus unterstützte Entscheidungen 
in der Gesundheitssorge werden, müssen sich aus Erfahrungen 
Erkenntnisse entwickeln für Kompetenzen über die eigene Ge-
sundheit, Behandlungen und ihre Konsequenzen. Diese Ent-
wicklung ist anspruchsvoll. Selbst zu entscheiden können Men-
schen als Last empfinden zum Beispiel aufgrund von Traumata 
oder weil ersetzende Entscheidungen anderer einfacher waren. 
Günstig sind positive Erfahrungen mit autonomen Entschei-
dungen. Wer Behandlungsräume in Ruhe kennenlernen, sie sich 
sogar aussuchen kann, die anwesenden Menschen, usw., hat es 
einfacher. Günstig ist eine angemessene, individuell passende 
ärztliche Ansprache. Dafür ist eine Zusammenarbeit erforder-
lich mit geeigneten Vorbereitungen auf Termine und ärztlichen 
Zeugnissen oder schriftlichen Hinweisen im Anschluss. Wichtig 
ist auch die wissenschaftliche Beforschung von Erkenntnis- und 
Entscheidungswegen, um die Autonomie begünstigenden Fak-
toren fachlich zu ermitteln. 

Netzwerk Entscheidungsassistenz

Menschen mit kognitiver und kommunikativer Einschränkung 
stellen die Personen, auf die sie sich verlassen müssen, selten 
in Frage. Damit haben diese Personen erheblichen Einfluss auf 
Entscheidungen. Sie können Rechte beschränken, ohne dass 
Gegenwehr entsteht oder sie offen in Frage gestellt werden, 
zum Beispiel als nahe Familienangehörigen. Umso mehr müs-
sen sich diese Personen ihrer Macht in der Unterstützung be-
wusst sein. Haben sie eigene Interessen, dürfen sie diese nicht 
verschleiern oder pseudounterstützen. Im Gegenteil, ihre per-
sönlichen Werturteile haben zurückzutreten. Es bleibt, insbe-
sondere mit Blick auf die aktuelle Betreuungsrechtsreform, für 
objektivierte Wohlentscheidungen kein Raum. Mutmaßungen 
über den Willen sind – selbst bei grundsätzlichen Fragen – nur 
zulässig, wenn kein natürlicher Wille ermittelbar ist. Wie es das 

Beispiel von Frau G. zeigt, beinhaltet die Willensermittlung bei 
Menschen mit schwersten Einschränkungen, dass die Personen, 
die unterstützen, miteinander im Entscheidungsprozess um ein 
Ergebnis ringen. Wohnassistenz, ärztliches, pflegerisches und 
therapeutisches Personal und die rechtliche Betreuung wirken 
zusammen und kontrollieren sich dabei gegenseitig. Unter-
schiedliche Interessen, Wahrnehmungen und Aufträge sind im-
manent, woraus Spannungen entstehen können. Allen gemein-
sam ist der Blick auf die Person, die sie zusammenwirkend in 
ihrer Selbstbestimmung fördern. In der Gesundheitssorge weist 
die ärztliche Empfehlung den kurativen Weg. Die rechtliche Be-
treuung achtet auf die Einhaltung der rechtlichen Grundsätze 
und Verfahren, die Verwirklichung der persönlichen Wünsche 
und den grundrechtlich zugesicherten Schutz. Die Assistenz 
überblickt den Alltag. Gegenseitige Erreichbarkeit und Informa-
tion trägt dazu bei, dass Lösungen für Konflikte und Entschei-
dungsprozesse gelingen. 

Fazit: Entscheiden im Leben lernen

Verbesserte Kommunikation, achtsame Beobachtung und ein 
Zusammenwirken aller Beteiligten führen dazu, dass Menschen 
mit kognitiven und kommunikativen Einschränkungen immer 
häufiger selbstbestimmt eigene Entscheidungen insbesonde-
re auch in ihrer Gesundheitssorge treffen können. Inzwischen 
bieten sich dafür neue Medizinische Diagnose- und Behand-
lungszentren an. Doch es gilt, Autonomieentwicklung und die 
für sie erforderliche Unterstützung allerorten sicherzustellen. In 
aktuellen gesundheitspolitischen Diskussionen zur palliativen 
Versorgung und der Patientenverfügung für die Zielgruppe darf 
der zweite Schritt nicht vor dem ersten gemacht werden. Die-
se Entwicklung ist ein Hinweis auf die Dringlichkeit einer Ge-
sundheitsassistenz für Menschen mit kognitiven und kommu-
nikativen Einschränkungen, mit der sie ihre eigene Rechts- und 
Handlungsfähigkeit in medizinischen Fragen praktisch heraus-
finden und erweitern können. Fachleute beneiden Angehörige 
um ihre Kniffe, Menschen mit erheblichen Einschränkungen 
wertig zu unterstützen. Ein Berufsbetreuer berichtet, wie am-
bulante zahnärztliche Behandlungen, vom Vater begleitet, über 
Jahre sichergestellt werden konnten. Das Recht bestätigt die-
se Kniffe als vielfältige Formen einer achtsamen Assistenz mit 
seinen Grundsätzen über die Willens- und Wunschermittlung 
und die Beachtung des natürlichen Willens. Fachleute und An-
gehörige sind auf der richtigen Spur, wenn sie das „Wiegen 
des Kopfes“, das mögliche „Ja“ oder „Nein“ bezogen auf 
eine Maßnahme rechtlich bewerten, die Einwilligungsfähigkeit 
achten bzw. den Erwerb dieser Fähigkeit mit Unterstützungen 
fördern. Ist bei schwersten Einschränkungen eine Entscheidung 
formal zu vertreten, bleibt die Person „im Mittelpunkt“ für 
die Entscheidung richtungsweisend mit ihrem Willen und ihrer 
Persönlichkeit, ermutigt und in ihrer Entscheidung unterstützt 
durch Sätze wie „Es ist nur ein kleiner Pieks“. 

Kerrin Stumpf ist Juristin, Geschäftsführerin von 
Leben mit Behinderung Hamburg Elternverein e. V., Be-
treuungsverein für behinderte Menschen und Mitglied im 
Vorstand des bvkm. 
www.lmbhh.de
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in wahrnehmbarer Form durchzuführen, 
werden junge Menschen mit Behinderung 
und Eltern behinderter Kinder ebenso nützen 
wie die Stärkung und Einbeziehung ihrer 
selbstorganisierten Zusammenschlüsse. 
Die gemeinsame Erziehung und Betreuung in 
Kindertagesstätten soll zukünftig unabhängig 
vom Hilfebedarf und unter Berücksichtigung 
der besonderen Bedürfnisse behinderter Kin-
der ermöglicht werden. Die wenigen Ange-
bote der Jugendarbeit, die junge Menschen 
mit Behinderung bisher erreichen, kommen 
oft nur durch das besondere Engagement 
einzelner Träger und deren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zustande. Zukünftig soll die 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Ange-
bote der Jugendarbeit grundsätzlich für alle 
jungen Menschen sichergestellt werden. 
Flankiert werden diese Vorgaben durch die 
Berücksichtigung inklusiver Jugendarbeit 
bei der Strukturbildung durch die Jugend-
hilfeplanung und bei ihrer Finanzierung. Die 
weiterhin bestehende Kostenbeteiligung an 
Assistenzleistungen behindert den Zugang 
junger Menschen mit Assistenzbedarf zur 
Jugendarbeit auch bei barrierefreien An-
geboten der Kinder- und Jugendhilfe. 

Der Anspruch auf Betreuung und Versor-
gung in Notsituationen soll ausgeweitet und 
gestärkt werden. Diese begrüßenswerte 
Regelung geht auf eine Empfehlung der vom 
Bundestag eingesetzten AG Kinder psychisch 
kranker Eltern zurück. Die Leistung soll bei 
Krankheit eines Elternteils oder anderen 
zwingenden Gründen die Betreuung eines 
Kindes sicherstellen. Eltern mit Behinderung 
und Familien mit einem Kind mit Behinde-
rung werden nur sehr eingeschränkt davon 
profitieren können, da die zu behebende 
Notsituation eine vorübergehende sein 
muss. Auch die Bereitstellung alltagsunter-
stützender Hilfen für besonders belastete 
Familien durch die Kinder- und Jugendhilfe 
bleibt damit eine wichtige Zukunftsaufgabe, 
um die Teilhabe, Erziehung und Entwicklung 
aller jungen Menschen zu ermöglichen. 

Drei Stufen zur inklusiven Lösung

Der Gesetzentwurf sieht die Zusammenfüh-
rung der Leistungen für alle jungen Menschen 
mit Behinderung unter dem Dach des SGB 
VIII in drei Stufen vor. Mit der ersten Stufe, 
die unmittelbar nach der Verkündung des 
Gesetzes in Kraft tritt, erhält die Kinder- und 

Mit dem vorgelegten Gesetz stellt die Bun-

desregierung die Weichen für eine Kinder- 

und Jugendhilfe für alle jungen Menschen 

und ihre Familien. Allerdings bleiben viele 

Fragen offen und der entscheidende Schritt 

zur einheitlichen Verantwortung für alle 

jungen Menschen mit Behinderung wird mit 

ungewissem Ausgang auf viele Jahre vertagt. 

Die aktuelle Reform hat deutlich bessere 
Aussichten, den Bundestag und den 

Bundesrat zu passieren als der Versuch der 
letzten Bundesregierung. Schon die Stellung-
nahmen zum Referentenentwurf ließen auf 
eine grundsätzliche und breite Zustimmung 
schließen. Da war von „historischen Meilen-
steinen“ (Bundesjugendkuratorium, Bundes-
vereinigung Lebenshilfe) oder von „wertvollen 
rechtlichen Weiterentwicklungen“ (Arbeits-
gemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe 
AGJ, Bundesverband der Erziehungshilfe für 
freie und öffentliche Träger, AFET) die Rede. 
Auch die Bundesländer und die kommunalen 
Spitzenverbände stimmen dem Gesetzes-
vorhaben trotz Kritik, insbesondere an der 
Finanzierung, dem Grunde nach zu. Das lässt 
die Stellungnahme des Bundesrates erkennen 
und bestätigte sich bei der Anhörung im Fa-
milienausschuss des Bundestages, ein wahres 
Kontrastprogramm zu den Reaktionen auf 
die ersten Arbeits- und Diskussionsentwürfe 
2016. Damals war vielen der Preis für die 
Reform zu hoch. Es drohten die Unterhöhlung 
von Rechtsansprüchen, die Beschneidung von 
Elternrechten, die Einschränkung des Wunsch- 
und Wahlrechts und Eingriffe in das Verhältnis 
von öffentlicher und freier Jugendhilfe. Die in-
klusiven Elemente gingen im Pulverdampf der 
Abwehrschlachten gegen die Reform unter.
Zum vorliegenden Gesetzentwurf gibt es 
weitergehende Wünsche und Forderungen, 
Klarstellungs- und Konkretisierungsbedarf, 
auch Ablehnung von Einzelregelungen, 
vor allem aber viele konstruktive Ände-
rungsvorschläge. Der Beteiligungsprozess 
„mitreden – mitgestalten“ im Vorfeld des 
Gesetzgebungsprozesses hat zur Transpa-
renz und zur Dialogbereitschaft der Beteilig-
ten beigetragen. Dadurch hatten auch die 
Regelungen, die zu einer inklusiven Kinder- 
und Jugendhilfe beitragen, die Chance, als 

wertvolles Element zur Weiterentwicklung 
der Kinder- und Jugendhilfe wahrgenom-
men zu werden. Der Beteiligungsprozess 
hat zu einem besseren Verständnis und zu 
einer Annäherung der Kinder- und Jugend-
hilfe und der Akteure der Hilfen für junge 
Menschen mit Behinderung beigetragen. 
Die gewonnenen Kenntnisse und das Ver-
ständnis beider Systeme füreinander haben 
zu einem konstruktiven Austausch und zu 
der Erkenntnis geführt, dass die fachlichen 
Herausforderungen einer inklusiven Kinder- 
und Jugendhilfe bewältigt werden können.

Die Reform

Ziel des Gesetzes ist die Verbesserung der 
Lebenssituation von jungen Menschen, 
die benachteiligt sind, unter belastenden 
Bedingungen aufwachsen und deren Chan-
cen auf soziale Teilhabe eingeschränkt sind. 
Junge Menschen mit Behinderung gehören 
damit zur Zielgruppe des Reformvorha-
bens. Es werden fünf Bereiche aufgerufen:

–  Besserer Kinder- und Jugendschutz
–  Stärkung von Kindern und Jugendlichen in 

Pflegefamilien oder in Einrichtungen der 
Erziehungshilfe

–  Hilfen aus einer Hand für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behinderungen

–  Mehr Prävention vor Ort
–  Mehr Beteiligung von jungen Menschen, 

Eltern und Familien

Es lohnt sich, alle Bereiche in den Blick zu neh-
men. Schließlich sind auch Kinder und Jugend-
liche mit Behinderung auf einen besseren Kin-
der- und Jugendschutz angewiesen, wachsen 
in Pflegefamilien oder Einrichtungen auf und 
können von präventiven Leistungen und mehr 
Beteiligung profitieren. Insbesondere beim 
Kinderschutz und bei der Beratung ist die im 
Beteiligungsprozess angemahnte Berücksich-
tigung der Belange und besonderen Bedarfe 
junger Menschen mit Behinderung und ihrer 
Familien gelungen aufgegriffen und beim Leis-
tungserbringungsrecht, der Strukturentwick-
lung, der Qualitätssicherung und Finanzierung 
berücksichtigt worden. Die Zusammenarbeit 
der Leistungsträger beim Zuständigkeitsüber-
gang von der Kinder- und Jugendhilfe zur 
Eingliederungshilfe, die neu einzurichtenden 
Ombudsstellen, das Angebot zur Beratung 
und Beteiligung und die Anforderung, diese 

Norbert Müller-Fehling

Die Kinder- und Jugendhilfe wird inklusiver
Bundestag und Bundesrat beraten über das Gesetz zur Stärkung 
von Kindern und Jugendlichen (KJSG)
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Jugendhilfe eine grundsätzlich inklusive Aus-
richtung. Der Leitgedanke der Inklusion wird 
verankert und eine mit der UN-Behinderten-
rechtskonvention und dem SGB IX konforme 
Definition von Behinderung wird ins SGB VIII 
aufgenommen. Auf völliges Unverständnis 
stößt jedoch, dass die Definition ausgerechnet 
in Bezug auf Leistungen für junge Menschen 
mit seelischer Behinderung nicht gelten soll. 
Die Regelungen zur Jugendarbeit und zu den 
Kindertageseinrichtungen treten ebenfalls 
mit dem ersten Reformschritt in Kraft. Das 
Jugendamt bekommt einen Beratungsauftrag 
für alle jungen Menschen und ihre Familien zu 
Jugendhilfeleistungen und zur Orientierung 
an den Schnittstellen zu anderen Leistungs-
systemen, insbesondere der Eingliederungshil-
fe. Darüber hinaus erhält sie die Möglichkeit 
zur fallbezogenen Zusammenarbeit bei der 
Hilfeplanung der Jugendhilfe und im Ge-
samtplanverfahren der Eingliederungshilfe.
Der neue Beratungsauftrag kann den 
Familien helfen und wird die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Jugendamt an 
die Lebenslagen, Anliegen und Probleme 
junger Menschen mit Behinderung und ihrer 
Familien heranführen. Die Einbeziehung 
der Eingliederungshilfe in die Hilfeplanung 
der Kinder- und Jugendhilfe und die Betei-
ligungsmöglichkeit des Jugendamtes am 
Gesamtplanverfahren der Eingliederungshilfe 
sowie die Möglichkeit, eine Gesamtplan-
konferenz zu initiieren, können im Einzelfall 
helfen. Es besteht die Erwartung, dass sich 
durch die unmittelbare Begegnung mit der 
Familie und der Betrachtung ihrer Situation 
aus unterschiedlichen fachlichen Perspekti-
ven gute Lösungen finden lassen. Sie bleiben 
aber ein Provisorium und bewegen sich 
weiterhin zwischen dem guten Willen, mit 
dem fast alles möglich ist, und dem Geld, bei 
dem die Freundschaft bekanntlich aufhört. 

Der Weg ins Jugendamt 
Damit die neuen Angebote ihre Wirkung ent-
falten können, müssen die Familien den Weg 
ins Jugendamt finden. So wie die Lebenswel-
ten von Kindern mit und ohne Behinderung 
vielfach noch getrennt sind, haben auch die 
Eltern behinderter Kinder keine Idee von 
einem Jugendamt, das Beratung, Unterstüt-
zung und Begleitung bei der Bewältigung 
des Alltages mit einem Kind mit Behinderung 
und beim Zugang zu Leistungen geben kann. 
Behörden werden vorrangig als widerständi-
ges Gegenüber bei der Durchsetzung von An-
sprüchen wahrgenommen. Die Jugendämter 
müssen ihre neuen Angebote offensiv an die 
Familien herantragen. Dazu ist eine entspre-
chende Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Vor 
allem aber müssen die Beratungspflichten der 
Eingliederungshilfe um den zwingenden Hin-
weis auf die Schnittstellenberatung ergänzt 
werden. Der Träger der Eingliederungshilfe 
kann von der Beteiligung der Jugendhilfe am 
Gesamtplanverfahren absehen, wenn dies zu 

Verzögerungen führen würde. Das bestehen-
de Verhältnis von Jugendhilfe und Einglie-
derungshilfe und die z. T. unterschiedlichen 
örtlichen Zuständigkeiten lassen darauf schlie-
ßen, dass die Beteiligung der Jugendhilfe am 
Gesamtplanverfahren regelmäßig als Verzöge-
rung des Verfahrens angesehen wird. Die Ab-
weichungsoption wird damit zum Hindernis. 
Die Entscheidung zur Beteiligung des Jugend-
hilfeträgers am Gesamtplanverfahren sollte 
daher allein bei den leistungsberechtigten 
jungen Menschen bzw. bei ihren Eltern liegen.

Das BTHG hat durch zahlreiche Zustim-
mungserfordernisse der Menschen mit 
Behinderung die Grundlage für ein par-
tizipatives Bedarfsfeststellungsverfahren 
geschaffen. Partizipation gehört auch zum 
Wesenskern der Hilfeplanung der Kinder- und 
Jugendhilfe. Die Beteiligung der Jugendhilfe 
am Gesamtplanverfahren und die Initiierung 
einer Gesamtplankonferenz können daher 
nur mit Zustimmung der Leistungsberech-
tigten erfolgen. Gleiches sollte auch für die 
Einbeziehung anderer Sozialleistungsträger 
und der Schule in das Hilfeplanverfahren der 
Jugendhilfe gelten. Familien mit einem Kind 
mit Behinderung und Eltern mit Behinderung 
haben oft die Erfahrung machen müssen, dass 
sie um die Leistungen des Sozial- und Ge-
sundheitsbereichs kämpfen müssen. Deshalb 
sollte die Beteiligung Dritter an der Hilfepla-
nung nur in Abstimmung mit den Familien 
erfolgen. Anderenfalls besteht das Risiko, 
dass ihre Beteiligung doch nur als eine weitere 
Möglichkeit angesehen wird, Verantwortung 
und Leistungen abzuschieben. Vor diesem 
Hintergrund und mit der Perspektive auf eine 
Zusammenführung der Leistungen für junge 
Menschen mit Behinderung im Jugendamt 
muss unmissverständlich klar sein, dass die 
Beanspruchung von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe keinen Anhaltspunkt darstellt, die 
Erziehungskompetenz der Eltern in Frage zu 
stellen. Im Gegenteil. Die Inanspruchnahme 
von Teilhabeleistungen belegt, dass die Eltern 
ihren Kindern mit Behinderung gute Lebens- 
und Entwicklungsmöglichkeiten gestalten. 
Das muss in den zukünftig zu gestaltenden 
Verfahren sichergestellt sein und bereits in 
der ersten Reformstufe angelegt werden.

Verfahrenslotsen als Case-Manager 
und Behindertenbeauftragte
Die zweite Stufe sieht ab 2024 die Einführung 
von „Verfahrenslotsen“ beim Jugendamt 
vor. Junge Menschen mit Behinderung und 
ihre Eltern bekommen einen verbindlichen 
Ansprechpartner und werden bei der Beantra-
gung und Inanspruchnahme von Leistungen 
unterstützt. Familien mit einem Kind mit 
Behinderung sind oft besonders belastete 
Familien. Neben der Herausforderung, die 
Betreuung, Erziehung und Pflege eines Kindes 
mit Behinderung sicherzustellen und ihm 
förderliche Entwicklungsmöglichkeiten zu 

gestalten, haben sie sich um die Organisation, 
oft auch um die Finanzierung der Hilfen zu 
kümmern. Viele Eltern bewältigen die Auf-
gaben, manche auch mit der Unterstützung 
und Erfahrung anderer Eltern in Selbsthilfe-
organisationen. Aber nicht nur schwierige 
Lebensverhältnisse können dazu führen, 
dass Familien den Herausforderungen nicht 
gewachsen sind. Die Überforderungssituation 
der Eltern stellt ein zusätzliches Entwicklungs-
risiko für das Kind dar. Die Funktion des Ver-
fahrenslotsen kann hier helfen und bietet die 
Möglichkeit, bestehende Mängel im System 
abzumildern. Das ist ein guter Grund, den Ju-
gendämtern, die sich dazu in der Lage sehen, 
die Einrichtung der Funktion des Verfahrens-
lotsen auch schon vor 2024 zu ermöglichen. 
Mit der Verantwortung der Jugendämter 
für alle Kinder mit Behinderung sollte das 
Angebot zu ihrem Standard gehören. 

Neben der Wahrnehmung der Case-Manage-
ment-Funktion sollen die Verfahrenslotsen 
Kenntnisse über die Lebenssituation und 
die Bedarfe von Familien mit einem Kind 
mit Behinderung und Eltern mit Behinde-
rung sammeln. Behinderungsspezifisches 
Fachwissen soll gebündelt werden, um 
strukturbildend die Zusammenführung der 
Leistungen für alle jungen Menschen mit 
Behinderung im Jugendamt vorzuberei-
ten. Die Verfahrenslotsen erhalten quasi 
die Funktion der Behindertenbeauftragten 
des Jugendamtes. Die Ergänzenden unab-
hängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTB) 
behalten weiterhin ihre Verantwortung für 
die Familien. Damit ist auch zukünftig die 
Einholung einer „zweiten Meinung“ möglich. 

Die Eingliederungshilfe bleibt noch für lange 
Zeit der Anlaufpunkt für junge Menschen 
mit körperlicher und geistiger Behinderung. 
Deshalb muss sie verpflichtet werden, auf die 
Funktion des Verfahrenslotsen hinzuweisen. 
Das fordert auch der Bundesrat. Es wäre 
fatal, wenn die wissenschaftliche Begleitun-
tersuchung feststellt, dass die Beratung und 
Begleitung des Jugendamtes nicht in An-
spruch genommen werden, weil das Angebot 
bei den Adressaten nicht angekommen ist. 

Es besteht die Absicht, die Zusammenführung 
der Leistungen in Angriff zu nehmen.
So lässt sich die dritte und entscheiden-
de Stufe zu einer inklusiven Kinder- und 
Jugendhilfe beschreiben. Eine Reform des 
Kinder- und Jugendhilferechts kann nur 
gelingen, wenn die Exklusion von jungen 
Menschen mit körperlichen, Sinnes-, geistigen 
oder mehrfachen Behinderungen beendet 
wird. Im Beteiligungsprozess bestand darüber 
weitgehende Einigkeit. Es ist enttäuschend, 
dass die verbindliche Weichenstellung für 
eine Zusammenführung der Leistungen 
unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe 
ausbleibt. Dazu ist ein Bundesgesetz erfor-
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derlich, das spätestens bis zum 1. Januar 
2027 verabschiedet sein muss. Handelt 
die übernächste Bundesregierung nicht, 
versandet der Reformprozess, entfällt die 
Funktion des Verfahrenslotsen und die Situ-
ation junger Menschen mit körperlicher und 
geistiger Behinderung bleibt unverändert. 

Es ist sinnvoll, die anspruchsvolle Aufgabe 
der Zusammenführung der Leistungen für 
alle jungen Menschen stufenweise in Angriff 
zu nehmen. Der Zeitplan wirft jedoch Fragen 
auf. Bis Ende 2024 soll die Übernahme der 
vorrangigen Zuständigkeit der Jugendhilfe für 
die Eingliederungshilfeleistungen aller jungen 
Menschen mit Behinderung vorausschauend 
untersucht werden. Die zu erfüllenden Bedin-
gungen sehen vor, den leistungsberechtigten 
Personenkreis, Art und Umfang der Leistun-
gen sowie den Umfang der Kostenbeteiligung 
nach dem für die Eingliederungshilfe gelten-
den Recht beizubehalten. Verschlechterungen 
sollen ebenso ausgeschlossen werden wie 
die Ausweitung des Kreises der Leistungsbe-
rechtigten und des Leistungsumfangs. Die 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersu-
chung dienen dem Gesetzgeber als Grundlage 
für die Ausgestaltung des Bundesgesetzes. Es 
ist zu erwarten, dass grundlegende Entschei-
dungen über die Art der Zusammenführung 
bis zum Gesetzesbeschluss offenbleiben. 
Erfahrungen mit der Einführung und Um-
setzung des BTHG haben gezeigt, dass viele 
Einrichtungen und Ämter eine ernsthafte 
Befassung mit anstehenden Veränderungen 
erst dann in Angriff nehmen, wenn sie durch 
die Gesetzeslage dazu gezwungen werden. 
Und selbst dann wird gerne nach weiteren 
Übergangsregelungen und Fristverlängerun-
gen gerufen. Das BTHG sah zwischen dem 
Gesetzesbeschluss und dem Inkrafttreten 
der „neuen Eingliederungshilfe“ 2020 einen 
Zeitraum von drei Jahren vor. Die Zusammen-
führung der Leistungen im SGB VIII ist nicht 
weniger anspruchsvoll. Dafür bleibt zwischen 
Gesetzesbeschluss und Inkrafttreten nur ein 
Jahr. Eine Umsetzung in diesem Zeitraum 
ist kaum vorstellbar. Wenn nicht zehn Jahre 
bis zur Zusammenführung der Leistungen 
vergehen sollen, müssen mindestens zwei 
Jahre beim Vorlauf eingespart werden. 

Fraglich ist auch, ob die Stufen der Reform 
solide ausgebaut sind. Eine inklusive Kinder- 
und Jugendhilfe kann sich nur entwickeln, 
wenn junge Menschen mit Behinderung in 
den Jugendämtern willkommen sind. Dazu 
müssen die Jugendämter im Hinblick auf die 
Anzahl und Qualifizierung ihrer Fachkräf-
te ausreichend ausgestattet werden. Der 
Gesetzentwurf gibt darauf keine Antwort. 
Auch der Bundesrat weist darauf hin und 
fordert Nachbesserungen bei der finanziel-
len Ausstattung der Jugendämter. Ohne ein 
besonderes Engagement des Bundes wird es 
kaum gelingen, in den Städten, Kreisen und 

Gemeinden gute Bedingungen für die Reform 
zu schaffen. Dazu gehören Kompensationen, 
aber auch die unmittelbare Beteiligung des 
Bundes. Die Finanzierung von Modellprojek-
ten z. B. für die Verfahrenslotsen oder zur in-
klusiven Jugendarbeit ist vorstellbar. Ein vom 
Bund auf Dauer angelegter Fonds, wie er für 
die Netzwerke Frühe Hilfen geschaffen wur-
de, kann zum Modell für die Umsetzung einer 
inklusiven Kinder- und Jugendhilfe werden. 

Nicht ohne die 
Elternorganisationen 

Ein guter gesetzlicher Rahmen sichert noch 
keine gelingende Praxis. Die Jugendhilfe 
ist kommunal aufgestellt und zeichnet sich 
durch die Verantwortungsgemeinschaft der 
öffentlichen und freien Träger aus. Der Ju-
gendhilfeausschuss nimmt dabei eine zentrale 
Rolle ein. Über seine gesetzlich verbrieften 
Beratungs-, Antrags- und Beschlussrechte 
in allen grundsätzlichen Angelegenhei-
ten der Jugendhilfe nimmt er Einfluss auf 
die Schwerpunktsetzung, Förderung und 
Infrastrukturentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe vor Ort. Die neu eingeführte 
Förderung und Berücksichtigung selbstor-
ganisierter Zusammenschlüsse findet sich in 
der Einbeziehung dieser Organisationen in 
die Arbeit der Jugendhilfeausschüsse und der 
Arbeitsgemeinschaften wieder. Hier bieten 
sich gute Möglichkeiten für die Organisati-
onen von Eltern behinderter Kinder, sich zu 
beteiligen und eine inklusive Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe zu fordern 
und zu gestalten. Dem bvkm und seinen 
Mitgliedsorganisationen wachsen an dieser 
Stelle neue Aufgaben und Chancen zu.

Was jetzt geschieht

Mit der ersten Lesung im Bundestag am 29. 
Januar sind das Parlament und die Länder 
am Zug. Nach dem Beschluss der Stellung-
nahme des Bundesrates am 12. Februar und 
der Anhörung im Familienausschuss des 
Bundestages am 22. Februar finden Abstim-
mungsgespräche zwischen den Vertretern 
der Bundesländer und den Fachpolitikern 
der Regierungsfraktionen über mögliche 
Änderungen am Regierungsentwurf statt. Üb-
licherweise erfolgt das getrennt nach sog. A- 
und B-Ländern. Die A-Ländergruppe besteht 
aus den SPD-geführten Bundesländern. Die 
CDU/CSU-geführten Bundesländer bilden die 
B-Länder. Baden-Württemberg und Thüringen 
nehmen an den A-Länder-Beratungen teil. 
Die Bundesregierung äußert sich zur Stellung-
nahme des Bundesrates, und der Familienaus-
schuss des Bundestages berät und entscheidet 
voraussichtlich Mitte März über die Ände-
rungen im Gesetzentwurf. Noch im März soll 
das Gesetz in zweiter und dritter Lesung im 
Bundestag verabschiedet werden. In einem 
zweiten Durchgang berät der Bundesrat dann 
über die Zustimmung zu dem Gesetz oder 
ruft den Vermittlungsausschuss an. Spätestens 
Ende Juni muss dieser Prozess abgeschlossen 
sein, da dann die Sommerpause beginnt und 
danach ein neuer Bundestag gewählt wird.

Es bleibt also spannend und die inklusive 
Kinder- und Jugendhilfe ein zukunftsweisen-
des Thema für den bvkm und seine Mitglied-
sorganisationen.

Stand: 4. März 2021

 
Norbert Müller-Fehling war bis 2018 Ge-
schäftsfüher des bvkm und vertritt den 
bvkm nach wie vor beim Thema „SGB VIII“. 
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Für Inklusion als 
selbstverständliches 
Miteinander. 
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Der bvkm engagiert sich seit vielen Wochen 

und Monaten zum Thema Impfung. Er 

setzt sich unermüdlich für eine angemes-

sene Berücksichtigung von Menschen 

mit Behinderung und ihrer Kontaktperso-

nen bei der Impfpriorisierung ein. Lesen 

Sie dazu den nachfolgenden Bericht. 

Nach Monaten der Pandemie kam am 21. 
Dezember 2020 die frohe Botschaft: Die 
EU-Kommission erteilte die Zulassung für 
die ersten Corona-Impfstoffe. Damit kamen 
die Hoffnung auf ein absehbares Ende der 
Pandemie und die Chance auf ein normales 
Leben. Wochenlang, ja monatelang hatte 
man sich darauf vorbereitet, indem in allen 
Kommunen und Landkreisen Impfzentren 
und die weitere notwendige Infrastruktur 
aufgebaut wurden. Zwischen Weihnachten 
und Silvester konnten bereits die ersten 
Impfungen vorgenommen werden. Dies 
war ein Hoffnungsschimmer, aber gleich-
zeitig begann damit auch die Arbeit. 

Herausforderung Priorisierung

Da abzusehen war, dass in den ersten Wo-
chen oder sogar Monaten nicht ausreichend 
Impfstoffe zur Verfügung stehen würden 
– und deshalb nicht sofort der gesamten 
Bevölkerung ein Impfangebot würde gemacht 
werden können –, musste eine Impfreihenfol-
ge festgelegt werden. Der parlamentarische 
Gesetzgeber hatte hier bereits in §20i Abs.3 
S.2 Nr.1a SGBV eine klare Priorisierung vor-
genommen, indem er das Bundesministerium 
für Gesundheit ermächtigte, mit Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, dass in der GKV-Ver-
sicherte und Nicht-GKV-Versicherte Anspruch 
auf Schutzimpfung gegen COVID-19 haben, 
„insbesondere dann, wenn sie aufgrund 
ihres Alters oder Gesundheitszustandes ein 
signifikant erhöhtes Risiko für einen schweren 
oder tödlichen Krankheitsverlauf haben, wenn 
sie solche Personen behandeln, betreuen oder 
pflegen oder wenn sie in zentralen Bereichen 
der Daseinsvorsorge und für die Aufrechter-
haltung zentraler staatlicher Funktionen eine 
Schlüsselstellung besitzen“. Es galt nun, auf 
dieser Basis eine Reihenfolge festzulegen. 

Janina Jänsch

Der lange Weg zur COVID-19-Impfung
Anfang Dezember veröffentlichte die Stän-
dige Impfkommission (STIKO) ihre Empfeh-
lungen zur Priorisierung. Die neue Impfver-
ordnung, die am 15. Dezember 2020 in Kraft 
trat, lehnte sich in wesentlichen Teilen an 
dieser Empfehlung an. Wie so oft während 
der Pandemie mussten wir feststellen, dass 
Menschen mit Behinderung nicht ausrei-
chend berücksichtigt wurden. Wir wurden 
deshalb – auch gemeinsam mit den anderen 
Fachverbänden für Menschen mit Behinde-
rung – schon früh aktiv und forderten in Brie-
fen an die Ständige Impfkommission und das 
Bundesministerium für Gesundheit (BMAS) 
sowie in Stellungnahmen und Pressemittei-
lungen, dass Menschen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung, die ein hohes Risi-
ko für einen schweren Krankheitsverlauf bei 
einer Infektion aufweisen, als prioritär in die 
Impfempfehlungen und in die Verordnung 
aufzunehmen sind. Besonders den Menschen 
mit schwerer mehrfacher Behinderung, die 
in Institutionen leben, sollten – vergleichbar 
den Bewohnerinnen und Bewohnern von 
Altenpflegeheimen – eine hohe Priorisie-
rungsstufe zugeteilt werden. Darüber hinaus 
haben wir auf die besondere Situation von 
Kindern mit Vorerkrankungen hingewiesen. 

Isolation und keine Möglichkeit 
der Teilhabe

Die COVID-19-Impfstoffe waren und sind 
leider bis heute nicht für Kinder zugelassen. 
Kinder, die Vorerkrankungen und ein hohes 
Risiko aufweisen, sind damit von Impfungen 
ausgeschlossen. Dies bedeutet für die Fami-
lien die ständige Sorge vor einer schweren Er-
krankung und für die Kinder weitere Isolation 
und keine Möglichkeit der Teilhabe. Um den 
Kindern wenigstens einen gewissen Impf-
schutz zu geben, forderten wir eine prioritäre 
Impfung des engen Umfeldes dieser Kinder. 
Solange kein Impfstoff für Kinder zugelassen 
ist, ist dies die einzige Möglichkeit, einen 
gewissen Infektionsschutz zu erzielen.

Gemeinsam haben wir es geschafft, uns 
Gehör zu verschaffen, so dass mit der Ak-
tualisierung der Impfverordnung im Februar 
wesentliche Verbesserungen erreicht werden 
konnten: Eine ganze Reihe an Vorerkrankun-
gen wurde in die zweite Priorisierungsstufe 
angehoben und weitere Krankheitsbilder 
in die Priorisierungsstufen aufgenommen, 
die Anzahl der Kontaktpersonen wurde 
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von ein auf zwei Personen erweitert sowie 
eine Öffnungsklausel zur Ermöglichung 
von Einzelfallentscheidungen eingeführt. 

Öffnungsklausel erforderlich

Für uns als bvkm und für die anderen Fach-
verbände für Menschen mit Behinderung ging 
die Aktualisierung jedoch nicht weit genug. 
In einer weiteren Stellungnahme teilten wir 
dem Bundesministerium für Gesundheit mit, 
dass unter anderem eine Öffnungsklausel 
für die höchste Priorität sowie eine Erweite-
rung der Kontaktpersonen auf mehr als zwei 
Personen dringend notwendig sei. Es gibt 
zahlreiche Menschen mit schwerer Behin-
derung und schweren Vorerkrankungen, die 
aufgrund ihres individuellen Krankheitsbildes 
ein besonders hohes Risiko für einen schwe-
ren oder sogar tödlichen Verlauf bei einer 
COVID-19-Infektion aufweisen. Darunter 
sind viele Menschen, die zu Hause leben, und 
dadurch nicht in die höchste Priorität fallen. 
Ohne Öffnungsklausel gibt es für sie keine 
Möglichkeit, in die höchste Priorität einge-
stuft und damit zeitnah geimpft zu werden. 
Es bleibt ihnen nur der Klageweg, den auch 
einige gegangen sind (siehe hierzu den Artikel  
auf Seite 42). Die Verordnung folgt damit 
auch nicht der Ständigen Impfkommission, 
die in ihrer Empfehlung zur COVID-19-Imp-
fung vom 8. Januar 2021 klarstellt, dass bei 
einer Priorisierung nicht alle Krankheitsbilder 
oder Impfindikationen berücksichtigt werden 
können und es daher den für die Impfung 
Verantwortlichen obliegt, in Einzelfällen Per-
sonen, die nicht ausdrücklich genannt sind, 
angemessen zu priorisieren. Sie nennt dabei 
Personen mit seltenen, schweren Vorerkran-
kungen oder auch schweren Behinderungen, 
für die bisher zwar keine ausreichende, 
wissenschaftliche Evidenz bzgl. des Verlaufes 
einer COVID-19-Erkrankung vorliegt, für die 
aber ein deutlich erhöhtes Risiko angenom-
men werden muss. Auf diese Problematik und 
die Notwendigkeit der Einzelfallentscheidung 
auch für die höchste Priorität hat der bvkm 
vor einem großen Publikum in den Tages-
themen am 8. Februar 2021 hingewiesen. 

Impfung von Kontaktpersonen

Des Weiteren haben wir das Bundesminis-
terium für Gesundheit ausdrücklich darauf 
aufmerksam gemacht, dass eine Begrenzung 
der Kontaktpersonen auf zwei Personen nicht 
ausreichend ist. Besonders Menschen mit 
Behinderung, die von ihren Angehörigen zu 
Hause gepflegt werden, haben im eigenen 

Haushalt regelmäßigen und engen Kontakt zu 
mehr als zwei Personen. Hier ist es dringend 
erforderlich, nicht nur Kontaktpersonen, wie 
beispielsweise Assistenzkräfte, sondern alle 
Mitglieder des Haushalts priorisiert zu impfen, 
um einen gewissen Schutz vor Ansteckung 
herzustellen. Außerdem sehen wir es kritisch, 
dass die Priorisierung nur für Kontaktper-
sonen einer Person gilt, die pflegebedürftig 
ist. Da die Ansteckung insbesondere über 
Aerosole erfolgt, besteht auch jenseits der 
Pflegebedürftigkeit eine hohe Ansteckungs-
gefahr, wenn eine Kontaktperson beispiels-
weise im gleichen Haushalt lebt. Diese 
Kritikpunkte kommen vor allem bei Kindern 
zum Tragen, da sie wegen einer fehlenden 
Impfzulassung derzeit noch nicht geimpft 
werden können und aufgrund ihres Alters in 
aller Regel ein sehr enger Kontakt besteht, 
der die Übertragungsmöglichkeiten erhöht.

Zwischenzeitlich sind weitere Aktualisie-
rungen der Impfverordnung vorgenommen 
worden. Die genannten Lücken wurden dabei 
aber leider nicht geschlossen. Zudem liegt 
die Umsetzung der Impfverordnung in den 
Händen der Bundesländer, die hierbei einen 
gewissen Spielraum haben. Beispielsweise 
können sie über die Reihenfolge innerhalb 
der Prioritätsstufen entscheiden. Dies wird 
besonders bei der zweiten Prioritätsstufe 
von besonderer Relevanz sein, weil hierunter 
relativ große Personengruppen gefasst sind, 
denen aufgrund der derzeit bestehenden 
Knappheit an Impfstoffen nicht allen sofort 
ein Impfangebot gemacht werden kann. 

Der Weg ist noch lang

Außerdem ist vor allem ausschlaggebend, 
wie schnell die Impfungen durchgeführt 
werden können. Dies hängt zum einen von 
der Organisation der Bundesländer und zum 
anderen von der Verfügbarkeit des Impf-
stoffes ab. Derzeit sind wir immer noch in 
der Situation, dass die Impfkapazitäten der 
Impfzentren aufgrund mangelnder Impf-
dosen nicht ausgeschöpft sind. Der Impf-
prozess wird weiterhin dadurch verzögert, 
dass viele Menschen Vorbehalte gegen 

den Impfstoff von AstraZeneca haben und 
ihren Impftermin nicht wahrnehmen. 

Ein paar Zahlen: Nach Stand vom 8. März 
sind in Deutschland erst 3,1 Prozent der 
Bevölkerung vollständig (Erst- und Zwei-
timpfung) geimpft. Dabei geht die Spanne 
von 2,6 Prozent (Niedersachsen) nach 3,6 
Prozent (Berlin). Betrachtet man nur die 
Erstimpfung, die bereits einen relevanten 
Infektionsschutz gibt, liegen die Zahlen 
zwischen 5,4 Prozent (Brandenburg) und 
7,4 Prozent (Saarland). Seit dem 4. März 
werden auch Menschen mit hoher Priorität, 
also der zweiten Stufe, geimpft. Der soge-
nannte Herdenschutz ist gegeben, wenn 
mindestens 70 Prozent der Bevölkerung 
geimpft sind. Es ist also noch ein langer Weg.

Das Bundesministerium für Gesundheit 
hat angekündigt, dass die Menge der zur 
Verfügung stehenden Impfdosen im zweiten 
Quartal so groß sein wird, dass die Kapa-
zitäten der Impfzentren nicht mehr ausrei-
chen werden und Arztpraxen, also alle zur 
vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen 
Leistungserbringer sowie die ambulant pri-
vatärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzte und 
Betriebsärztinnen und -ärzte, flächendeckend 
für Impfungen einbezogen werden können. 
Mit der letzten Aktualisierung der Impfverord-
nung wurde hierfür bereits der Weg geebnet.

Ausblick

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Aus-
sagen des Ministeriums bewahrheiten 
und dieser Plan umgesetzt werden kann. 
Unabhängig davon wird sich der bvkm 
weiterhin unermüdlich für eine angemes-
sene Berücksichtigung von Menschen mit 
Behinderung und ihrer Kontaktpersonen 
bei der Impfpriorisierung einsetzen. 

Dr. Janina Jänsch ist Geschäftsführerin 
des bvkm. Die im Text erwähnten Stel-
lungnahmen, Schreiben oder Mitteilungen 
finden Sie in unserer Rubrik „Corona Spe-
zial“ auf www.bvkm.de (Recht & Ratgeber). 
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Derzeit sind in den einzelnen Bundes ländern 
noch nicht alle Personen mit der höchsten 
Priorität geimpft (vor allem Menschen über 
80 Jahre oder in Pflegeheimen lebend). Grund 
hierfür ist, dass der benötigte Impfstoff nicht in 
ausreichendem Maße zur Verfügung steht. In 
den einzelnen Bundesländern ist zudem geregelt, 
dass Menschen mit Behinderung aufgrund des 
Vorliegens bestimmter Behinderungen bei der 
Impfung vorgezogen werden können. Umstrit-
ten ist, ob dieser Personenkreis und ob auch 
nahe Angehörige, die Menschen mit Behinde-
rung betreuen, mit der höchsten Prioritätsstufe 
gleichgestellt werden können. Mittlerweile 
liegen mehrere Beschlüsse vor, in denen diese 
Fragen in Eilverfahren entschieden wurden.

In dem Beschwerdeverfahren des LSG Nie-
dersachsen-Bremen vom 02.02.2021 (Az.: 
L 5 SV 1/21 B ER) gegen die Entscheidung 
des SG Oldenburg vom 21.01.2021 (Az.: S 
10 SV 1/21 ER) wurde die Beschwerde des 
Antragstellers zurückgewiesen. Der 73-jähri-
ge Antragsteller begehrte eine unverzügliche 
Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2.

Der Antragsteller lebt zusammen mit seiner 
berufstätigen Ehefrau, einer Grundschullehrerin, 
und zwei Kindern im Jugendalter, die noch die 
Schule besuchen. Er leidet an einer chronischen 
Herzinsuffizienz mit massiver Einschränkung 
seiner kardialen Funktion, bedingt durch eine 
komplexe koronare Herzkrankheit. Sein behan-
delnder Hausarzt bescheinigte dem Antragstel-
ler aufgrund der chronischen Erkrankung ein 
erheblich erhöhtes Risiko eines COVID-Verlaufs 
mit Komplikationen. Eine frühzeitige SARS-CoV-
2-Impfung sei daher zwingend indiziert. Der 
Antragsteller ist der Auffassung, ihm stehe eine 
Aufnahme in die Gruppe zu, die mit höchster 
Priorität zu impfen ist. Aufgrund seiner lebens-
bedrohlichen koronaren Herzerkrankung bestehe 
für ihn ein gleiches oder – im Vergleich zu einer 
vitalen und gesunden 80-jährigen Person – sogar 
ein höheres Risiko eines schweren COVID-Ver-
laufes, mit potentiell schweren Gesundheitsschä-
den oder sogar dem Risiko, an der Krankheit zu 
sterben. Mittlerweile gehe auch die Ständige 
Impfkommission (STIKO) davon aus, dass es 
möglich sei, Einzelfallentscheidungen zu treffen. 
Die Festlegung der Personengruppen in § 2 der 
Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV), 
die mit höchster Priorität Anspruch auf eine 
Schutzimpfung haben, sei daher nicht nachvoll-
ziehbar, unvollständig und willkürlich, jedenfalls 
fehle es an einer Öffnungsklausel für Härtefälle.

Das SG Oldenburg lehnte den Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Anordnung ab. Der Antrag-
steller gehöre nicht zu der Gruppe von Personen 
mit höchster Priorität nach § 2 CoronaImpfV. 
Allein für diese Gruppe könne aktuell ein 
Anspruch auf die Schutzimpfung bestehen, 
eine Ausnahmeregelung, mit der in Einzelfällen 

von dieser Priorisierung abgewichen werden 
könne, enthalte die CoronaImpfV nicht. Soweit 
§ 1 Abs. 2 Satz 2 CoronaImpfV vorsehe, dass 
bestimmte Anspruchsberechtigte der in Satz 1 
aufgeführten Gruppen vorrangig berücksichtigt 
werden können, beziehe sich das auf Priorisie-
rungen innerhalb der jeweiligen Gruppen. Der 
Antragsteller habe auch keinen Anspruch aus 
verfassungsrechtlichen Vorschriften. Ein solcher 
Anspruch könne weder auf Art. 2 Abs. 2 Satz 
1 (Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit) 
noch auf den allgemeinen Gleichheitssatz aus 
Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz gestützt werden, 
weil im vorliegenden Fall keine Verletzung 
verfassungsrechtlicher Schutzpflichten vorliege. 

Unzweifelhaft liege keine Untätigkeit des 
Gesetzgebers oder der vollziehenden Gewalt 
im Hinblick auf den Schutz der Bevölkerung 
vor dem Corona-Virus vor. Vielmehr habe der 
Gesetzgeber sehr kurzfristig nach Zulassung 
eines Impfstoffes die CoronaImpfV erlassen 
und damit das im Rahmen der Verfügbarkeit 
eines Impfstoffes Mögliche getan, um einen 
Schutz der Bevölkerung durch Impfung zu 
gewährleisten. Bei der Schaffung der Coron-
aImpfV bewege sich der Verordnungsgeber 
zur Überzeugung des Gerichts innerhalb des 
weiten Gestaltungsspielraumes, der ihm bei 
dem Schutz der Verfassungsrechte eingeräumt 
sei. Soweit aktuell nicht genügend Impfstoff zur 
Verfügung stehe, seien Teilhabeansprüche nur 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 
zu verwirklichen. Es sei erforderlich gewesen, 
eine Reihenfolge für die zu impfenden Personen 
festzulegen. Das Gericht verkenne nicht die 
Schwere der Erkrankungen des Antragstellers, 
jedoch sei es dem Antragsteller zuzumuten, sich 
zur Vermeidung einer Infektion in besonderem 
Maße an die Schutzmaßnahmen zu halten, sich 
ggf. nur noch in häuslicher Umgebung aufzu-
halten und selbst dort eine besondere Vorsicht 
im Umgang mit anderen Haushaltsmitgliedern 
walten zu lassen. Wegen der Knappheit an 
Impfstoffen müsse die gesamte Bevölkerung 
mit erheblichen Einschränkungen leben.

Das Beschwerdeverfahren vor dem LSG blieb 
ebenfalls erfolglos. Der Antragsteller habe weder 
aus § 1 Abs. 1 Satz 1 CoronaImpfV noch – bei 
unterstellter Verfassungswidrigkeit der Coron-
aImpfV – einen unmittelbaren aus der Verfas-
sung abgeleiteten Teilhabeanspruch aus Art. 2 
Abs. 2 GG bzw. Art. 3 Abs. 1 GG. Der Antrag-
steller habe zwar im Grundsatz einen Anspruch 
auf eine Impfung gegen das Coronavirus, bei 
eingeschränkter Verfügbarkeit von Impfstoffen 
nicht jedoch auf eine unverzügliche Impfung im 
Rahmen der höchsten Priorität, sondern in der 
nächsthöheren Priorisierungsstufe der Gruppe 2. 

Anmerkung
Das VG Stuttgart hat mit Beschlüssen vom 
25.01.2021, 11.02.2021 und 15.02.2021 

(Az.: 16 K 193/21, 16 K 511/21, 16 K 
581/21) drei Eilanträge auf unverzügliche 
Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 
mit ähnlichen Begründungen abgelehnt. 

Das VG Frankfurt am Main hat mit am 
12.02.2021 zugestelltem Eilbeschluss (Az.: 5 
L 219/21) einem Eilantrag der minderjährigen 
Antragstellerin hingegen teilweise stattgegeben.

Die achtjährige schwerstbehinderte Antragstel-
lerin leidet seit ihrer Geburt an einer schweren 
Fehlbildung des Gehirns sowie unter Epilepsie 
und wiederkehrenden Atemwegsinfekten sowie 
unter Blindheit. Sie ist zu 100% schwerstbehin-
dert. Nach vorgelegten ärztlichen Bescheinigun-
gen besteht aufgrund ihres Gesundheitszustands 
ein signifikant erhöhtes Risiko für einen schwe-
ren bis tödlichen Verlauf bei einer COVID-19-Er-
krankung. Nachdem die Antragstellerin erfolglos 
versucht hatte, bei dem Gesundheitsamt der 
Stadt Frankfurt am Main einen Impftermin zu 
erhalten, hat sie vor dem Verwaltungsgericht 
um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht. 

Die Stadt Frankfurt am Main wurde verpflich-
tet, der Antragstellerin unter Berücksichtigung 
ihrer Vorerkrankungen in der Gruppe mit hoher 
Priorität nach § 3 der Verordnung zum Anspruch 
auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 in der Fassung vom 08.02.2021 
ein entsprechendes Impfangebot zu unterbrei-
ten. Eine Einstufung der Antragstellerin in die 
Personengruppe mit höchster Priorität hingegen 
wurde abgelehnt. Die Antragstellerin gehöre 
nicht zu der Kategorie der Personengruppe 
mit höchster Priorität, sondern als Person mit 
geistiger Behinderung zu der Personengruppe 
mit hoher Priorität. In dieser Eingruppierung 
habe die Antragsgegnerin nunmehr im Rahmen 
einer pflichtgemäßen Ermessensentscheidung 
über eine vorrangige Berücksichtigung der An-
tragstellerin bei der Vergabe von Impfterminen 
zu entscheiden, sobald Impftermine für diese 
Personengruppe vergeben werden. Zwar sei der 
Impfstoff nicht für Kinder zugelassen, dennoch 
bestehe im Einzelfall die Möglichkeit der Gabe 
von zugelassenen Arzneimitteln außerhalb der 
Parameter ihrer Zulassung (sog. Off-Label-Use). 

Einen weitergehenden prioritären Impfan-
spruch auch der Eltern, die als Pfleger einer 
nicht in einer Pflegeeinrichtung befindlichen 
pflegebedürftigen Person sowieso der Impf-
gruppe mit hoher Priorität angehören, ver-
mochte das Gericht nicht zu erkennen.

Sebastian Tenbergen LL.M., Rechtsanwalt, 
ist Referent für Sozialrecht und Sozi-
alpolitik beim Bundesverband für kör-
per- und mehrfachbehinderte Menschen e. 
V., Düsseldorf. Seine Ratgeber und Texte 
finden Sie unter www.bvkm.de (Recht & 
Ratgeber). 

Sebastian Tenbergen

Rechtsprechung zur Impfpriorisierung
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Weitere Veranstaltungen 

24. – 26. September 2021 
Vater-Kind-Wochenende: Natur 
pur!: In der schönen bayrischen 
Natur möchten wir gemein-
schaftlich drei ereignisreiche 
Tage verbringen. Das Wochen-
ende steht ganz unter dem 
Motto: Natur hautnah erleben. 
Abendliches Lagerfeuer, Grillen, 
actiongeladenes Programm und 
Austauschmöglichkeiten inklu-
sive. Das Wochenende richtet 
sich an Väter mit ihrem Kind mit 
Behinderung. Das Programm 
und die Unterkunft sind roll-
stuhlgerecht und überwiegend 
barrierefrei, sodass es egal ist, 
wie hoch der Unterstützungsbe-

darf ist. Mindestalter der Kinder: 
6 Jahre. Weitere Informationen 
zum Programm folgen zeit-
nah. Anmeldungen sind schon 
jetzt möglich. Kontakt: Sven 
Reitemeyer, sven.reitemeyer@
bvkm.de, Tel. 02 11 640 04-13

3. Mai 2021 // Frankfurt
Projekttag: Erwachsenenbildung  
für Menschen mit (und ohne) 
Behinderung. Der bvkm lädt 
Interessierte aus den Mitglieds-
organisationen ein zum 6. Pro-
jekttag! Dieses Mal geht es um 
Ideen und Praxiserfahrungen 
von (ggf. inklusiver) Erwach-
senenbildung. Und wir bleiben 

auch im Anschluss am Thema: 
Der Projekttag soll Auftakt sein 
für die Gründung eines Multi-
plikatorInnen-Kreises, der sich 
in Form von Austausch, Bera-
tung und Weiterbildung inten-
siver mit Erwachsenenbildung in 
unserem Verband beschäftigt. 
Der Projekttag bietet Einblick 
in verschiedene Projekte aus 
den Mitgliedsorganisationen, 
die sich mit Erwachsenenbil-
dung befassen. Im Anschluss 
erhalten Sie Tipps zur Finanzie-
rung solcher Angebote insbes. 
über die Fördermaßnahmen 
der Aktion Mensch. Für alle mit 
weiter Anreise: Wir haben ein 

 Übernachtungs-Abrufkontingent 
vom 2. auf den 3. Mai gebucht.
Kontakt: Anne Willeke, 
anne.willeke@bvkm.de
Adresse: Frankfurt, Spenerhaus

bvkm ganz sportlich – Angebote und Veranstaltungen

Boccia – Eine Sportart für Alle! 
Die kleinen Bälle rollen im 
neuen Boccia-Film des bvkm 
Boccia – eine Sportart für Alle! 
Spannung, Dynamik und Ziel-
vermögen: All das verspricht 
die Sportart Boccia. Sie bietet 
insbesondere Menschen, die 
in ihrer Mobilität stark einge-
schränkt sind, die Möglichkeit, 
sich sportlich zu betätigen und 
an Wettkämpfen teilzuneh-
men. Boccia ist ein ideales Spiel 
für Sportvereine, Schulen und 
andere Einrichtungen. Boccia 
kann als Freizeit- und als Wett-
kampfsport durchgeführt wer-
den. Interessierte können die 
Sportart nun durch den neuen 
Film “Boccia – Eine Sportart für 
Alle!” kennenlernen und sich 
faszinieren lassen.  
https://www.youtube.com/
watch?v=Nc2RZLvWV_0&t=4s  

Boccia-Veranstaltungen 2021
28. April 2021 // 15.00 – 17.30 
Uhr // online: Am 28. April 2021 
bietet der bvkm erstmalig ein 
Online-Seminar zu den Grund-
lagen des Boccia-Sports an. Das 
Seminar richtet sich an alle Boc-
cia-Interessierten, die eine neue 
Sportart kennenlernen möchten, 
um diese ggf. selbst vor Ort um-

zusetzen. Boccia ist dynamisch 
und spannend bis zur letzten 
Sekunde. Die Sportart ist eine 
Entdeckung für Menschen, die 
auf einen Rollstuhl angewiesen 
und darüber hinaus z. T. stark in 
ihren motorischen Fähigkeiten 
eingeschränkt sind. Das Semi-
nar vermittelt das notwendige 
Wissen und Rüstzeug, um Boccia 
kennenzulernen und selbst vor 
Ort anbieten zu können. 
Kontakt: Sven Reitemeyer, Refe-
rent Sport, Kindheit, und Fami-
lie), sven.reitemeyer@bvkm.de, 
Tel. 02 11 640 04-13

17./18. September 2021 // 
Wiesbaden: 
Qualifikationsturnier und Deut-
sche Boccia-Meisterschaften: 
Der bvkm ist seit über 16 Jahren 
Veranstalter der jährlich statt-
findenden Deutschen Boccia-
Meisterschaften. Die nächsten 
Deutschen Meisterschaften 
finden am 18. September 2021 
in Wiesbaden statt. Am Vortag, 
17. September 2021, findet 
ebenfalls in Wiesbaden das 
Qualifikationsturnier statt, zu 
dem sich SportlerInnen schon 
jetzt anmelden können. Kontakt: 
Sven Reitemeyer, Referent 
Sport, Kindheit, und Familie), 

sven.reitemeyer@bvkm.de, 
Tel. 02 11 640 04-13 

Sport für Alle! Online-Seminar 
zu Sport- und Bewegungsange-
boten für Menschen mit mehrfa-
chen Behinderungen
28. Mai 2021 // online: Sport, 
Spiel und Bewegung wirken ent-
wicklungsfördernd und machen 
vor allem eines: Spaß! Doch 
wie können Bewegungs- und 
Sportangebote für Menschen mit 
mehrfacher Behinderung ausse-
hen? Antworten auf diese Frage 

(und weitere) bietet das Online-
Seminar „Sport für Alle!“ In An-
lehnung an das Buch „Sport, Spiel 
und Bewegung für Menschen 
mit mehrfachen Behinderungen“ 
(s. Umschlag, hinten) geben die 
beiden Autoren Einblick in die Be-
deutung von Sport für Menschen 
mit mehrfacher Behinderung und 
stellen Praxisideen vor, wie Sport- 
und Bewegungsangebote selbst 
durchgeführt werden können.
Kontakt: Sven Reitemeyer, 
sven.reitemeyer@bvkm.de, 
Tel. 02 11 640 04-13
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Am 5. November 2020 war 
Katja Kruse, Leiterin der Ab-
teilung Recht beim bvkm, zu 
einer Expertenanhörung beim 
unabhängigen Beirat für die 
Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf geladen. Thema der An-
hörung waren die „Rechtlichen 
Grundlagen zur Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf bei Eltern 
von Kindern mit Behinderung/
Pflegebedarf“. Kruse beschrieb 
in der Anhörung die derzeitigen 
rechtlichen und infrastrukturellen 
Defizite, die einer Berufstätigkeit 
von Eltern behinderter Kinder 
entgegenstehen und forderte 
Änderungen zugunsten von 
Familien mit behinderten Kindern.

„Eltern sein hört nie auf! Das gilt 
für alle Eltern, aber besonders für 
Eltern von Kindern mit Behinde-
rung“, machte Kruse gleich zu 
Beginn der Anhörung deutlich. Die 
Frage der Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf stelle sich daher für El-
tern behinderter Kinder über einen 
sehr langen Zeitraum. Häufig spit-
ze sich die Versorgungssituation 
im Erwachsenenalter sogar noch 
zu. Die Kinder seien z. B. größer 
und schwerer und die pflegenden 
Eltern würden älter. „Vor allem 
aber brechen die Betreuungsstruk-
turen weg“, so Kruse. „Die Frage 
der Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf ist daher mit der Volljäh-
rigkeit des Kindes nicht beendet, 
sondern stellt sich für Eltern be-
hinderter Kinder ein Leben lang.“

Unabhängiger Beirat für die 
Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf

Der unabhängige Beirat für die 
Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf wurde 2015 durch das 
Bundesfamilienministerium 
eingesetzt. Er befasst sich als nicht 
öffentliches Gremium mit 
allgemeinen und spezifischen 

Rechtsansprüche lau-
fen  aufgrund fehlender 
 Infrastruktur ins Leere

Häufig laufen bestehende Rechts-
ansprüche auch ins Leere, weil es 
an der nötigen Infrastruktur fehlt. 
So stehen Angebote der Nachmit-
tags- und Ferienbetreuung, die für 
viele Familien mit schulpflichtigen 
Kindern heute selbstverständ-
lich sind, Kindern mit Behinde-
rung nicht im selben Maße zur 
Verfügung. Die Überbrückung 
der etwa 62 Tage Schulferien im 
Jahr ist für viele Eltern deshalb 
oft unmöglich. Für erwachsene 
Kinder mit Behinderung fehlt es 
häufig an geeigneten Wohn-
angeboten, was einen Auszug 
aus dem Elternhaus verhindert. 
Bundesweit ist außerdem ein 
eklatanter Mangel an Plätzen für 
die Kurzzeitpflege von Menschen 
mit Behinderung zu beobachten. 
Besonders zugespitzt stellt sich die 
Situation für Eltern dar, deren Kin-
der einen hohen oder spezifischen 
Unterstützungsbedarf haben. 
Hier bedarf es für die Pflege und 
Betreuung häufig einer beson-
deren Fachlichkeit. Professionelle 
familienunterstützende Betreu-
ungsangebote stehen aber nicht in 
ausreichendem Maße zur Verfü-
gung. Gravierend wirkt sich dieser 
Mangel insbesondere im Bereich 
der sogenannten außerklinischen 
Intensivpflege aus. Dadurch, 
dass es vielfach an qualifizierten 
Pflegefachkräften fehlt, sehen sich 
Eltern, deren Kinder z. B. dau-
erhaft beatmet werden müssen, 
häufig dazu gezwungen, einen Teil 
dieser hoch qualifizierten Behand-
lungspflege selbst zu übernehmen.

Folgen der derzeitigen 
Defizite

Aufgrund der bestehenden 
rechtlichen und infrastrukturellen 
Defizite verzichtet deshalb in der 

kurze Zeiträume die Freistellung 
von der Arbeit bzw. die Reduzie-
rung der Arbeitszeit ermöglichen.

Leistungen nach dem Sozial-
gesetzbuch zur Pflege und 
Versorgung von Kindern mit 
Behinderung sind ebenfalls nur 
bedingt geeignet, Berufstätigkeit 
zu ermöglichen. Zwar hat sich die 
Rechtslage in der Eingliederungs-
hilfe nach dem SGB IX seit 2020 
durch das Bundesteilhabegesetz 
verbessert. Nach wie vor lösen 
jedoch Angebote der Nachmit-
tags- und Ferienbetreuung für 
Eltern minderjähriger Kinder mit 
Behinderung Zusatzkosten für 
Assistenz aus. Auch die Entla-
stungsleistungen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung nach dem 
SGB XI, die Eltern behinderter 
Kinder Auszeiten von der Pflege 
ermöglichen, damit sie u.a. 
gesund und arbeitsfähig bleiben, 
sind unzureichend ausgestaltet. 
So darf z. B. die flexibelste und 
damit wichtigste Entlastungs-
leistung für Eltern behinderter 
Kinder, nämlich die Verhinde-
rungspflege, nur um den halben 
und nicht den vollen Betrag der 
Kurzzeitpflege erhöht werden. 
Auch sind das Budget für Kurz-
zeit- und Verhinderungspflege 
für alle Pflegebedürftigen gleich 
hoch. Bei Kindern mit hohem 
Unterstützungsbedarf (Einstu-
fung in Pflegegrad 4 und 5), die 
in der Regel qualifizierte und 
damit teurere Pflegeleistungen 
benötigen, sind die Budgets da-
her schneller aufgebraucht. Die 
betroffenen Eltern erhalten damit 
im Ergebnis trotz ihrer stärkeren 
psychischen und physischen 
Belastung zeitlich weniger Ent-
lastung als Eltern, deren Kinder 
einen geringeren Unterstüt-
zungsbedarf (Einstufung in 
Pflegegrad 2 und 3) haben. 

» R e c h t  &  P R a x i s

Expertenanhörung beim unabhängigen Beirat 
für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
bvkm beschreibt Defizite und fordert Änderungen für Familien mit behinderten Kindern

Fragen zur Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf. Der Beirat 
besteht aus 21 Mitgliedern, die 
vom Bundesfamilienministerium 
ernannt werden und sich unter 
anderem aus Vertreterinnen oder 
Vertretern von fachlich betrof-
fenen Interessenverbänden, der 
Gewerkschaften, der Arbeitgeber, 
der Wohlfahrtsverbände, der 
Seniorenorganisationen sowie der 
Pflegeversicherungen zusammen-
setzen. Vorsitzende des Beirates ist 
die Medizinsoziologin und 
Gerontologin Prof. Dr. Adelheid 
Kuhlmey. Alle vier Jahre legt der 
Beirat dem Bundesfamilienministe-
rium einen Bericht vor, in dem er 
Handlungsempfehlungen 
aus sprechen kann. Der erste 
Bericht von Juni 2019 ist unter 
folgendem Link im Internet 
abrufbar: 
www.wege-zur-pflege.de/beirat 
Im zweiten Bericht, der 2023 
erscheinen wird, soll ein Schwer-
punkt auf Familien mit pflegebe-
dürftigen Kindern und Jugend-
lichen liegen. Im Rahmen der 
Expertenanhörung, die hierzu im 
November 2020 durchgeführt 
wurde, ging Katja Kruse unter 
anderem auf folgende Themen 
ein:

Vorhandene Rechtsgrund-
lagen sind unzureichend 
ausgestaltet

Rechtsgrundlagen, die speziell 
dem Zweck der Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf dienen, sind 
nicht vorhanden bzw. für Eltern 
von Kindern mit Behinderung 
nur unzureichend ausgestal-
tet. Insbesondere werden das 
Familienpflegezeitgesetz und das 
Pflegezeitgesetz dem langfristigen 
Bedarf, den berufstätige Eltern 
haben, weil ihr behindertes Kind 
dauerhaft auf Pflege und Unter-
stützung angewiesen ist, nicht 
gerecht, da beide Gesetze nur für 

Katja Kruse
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Regel ein Elternteil vollständig auf 
Berufstätigkeit oder reduziert seine 
Erwerbstätigkeit deutlich, um die 
Pflege und Betreuung des behin-
derten Kindes sicherzustellen. Dies 
mindert das Familieneinkommen 
für viele Jahre beträchtlich. Das 
Gleiche gilt für das Rentenein-
kommen der Familie. Daneben 
bestehen finanzielle Belastungen 
durch besondere Wohnungs-
ausstattungsbedarfe, behinder-
tengerechte Fahrzeuge sowie 
Kosten für nicht refinanzierte 
Betreuungsleistungen. Die allein-
verdienenden Elternteile stehen 
enorm unter Druck, ihren Job zu 
behalten. Oft wird versucht, durch 
Überstunden oder Sonderauf-
gaben das fehlende Einkommen 
der Partnerin bzw. des Partners 
etwas abzumildern. Besonders 
prekär stellt sich die Situation von 
alleinerziehenden Elternteilen dar. 

Änderungsbedarf – 
Forderungen des bvkm

Um die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf für Eltern von Kindern 
mit Behinderung zu verbessern, 
bedarf es nach Auffassung des 
bvkm unterschiedlicher Maß-
nahmen. In erster Linie müssen 
verlässliche Betreuungsangebote 
deutlich ausgebaut werden. Dies 
gilt insbesondere für inklusive 
Freizeitangebote am Nachmittag 
und die Betreuung von Kindern 
mit Behinderung in den Schul-
ferien. Etwaige für die Kinder in 
diesem Zusammenhang erfor-
derlichen Assistenzleistungen 
müssen für die Eltern kostenfrei 
sein. Therapiemaßnahmen, wie 
z. B. Physio- oder Ergotherapie 
sind in die Betreuungsangebote 
zu integrieren, da dies ansonsten 

weitere Zeitressourcen der Eltern 
bindet. Für erwachsene Kinder mit 
hohem Unterstützungsbedarf sind 
geeignete Wohnmöglichkeiten zu 
schaffen.
Der flächendeckende Ausbau 
spezieller Kurzzeitpflegeangebote 
für Menschen mit Behinderung 
ist zu forcieren. Die Erhöhung 
der Verhinderungspflege um den 
vollen Betrag der Kurzzeitpflege 
muss ermöglicht werden. Es ist ein 
flexibles jährliches Entlastungs-
budget einzuführen, welches der 
Höhe nach entsprechend den 
Pflegegraden abzustufen ist. Um 
fehlendes Familien einkommen 
auszugleichen, bedarf es ferner 
der Einführung einer Lohnersatz-
leistung für Pflege. Auch ist die 
Altersabsicherung bei Pflege deut-
lich zu verbessern, um pflegende 
Eltern vor Altersarmut zu schüt-
zen. Verbesserte Betreuungsange-
bote und Finanzleistungen müssen 
sich so ergänzen, dass Eltern eine 
echte Wahlfreiheit haben, wie sie 
sich die Sorgearbeit aufteilen.

Wiedereinstieg mit besonderen Herausforderungen
Die Publikation stellt die Situation von Frauen mit besonderen Heraus-
forderungen dar und ihre Chancen, die Betreuung eines behinderten 
Kindes mit einer Berufstätigkeit zu vereinbaren. Es werden Faktoren 
beschrieben, welche die Vereinbarkeit und den Wiedereinstieg beein-
trächtigen und befördern können. Auf dieser Basis werden Handlungs-
empfehlungen entwickelt, wie Frauen mit be sonderen Herausforde-
rungen im beruflichen Wiedereinstieg angemessen unterstützt werden 
können und wie – als Voraussetzung dafür – die Situation von Familien, 
in denen Kinder mit Behinderungen leben, verbessert werden kann.

Zu bestellen im Shop: 
https://verlag.bvkm.de/produkt/wiedereinstieg/

Zum kostenlosen Download (auch im Shop oder unter dem Link): 
https://verlag.bvkm.de/wp-content/uploads/Wiedereinstieg-mit-besonderen-Herausforderungen.pdf

Berufstätig sein mit einem behinderten Kind
Wegweiser für Mütter mit besonderen Herausforderungen 

Der Ratgeber stellt Sozialleis tungen für berufstätige Mütter mit einem behinderten Kind anhand konkreter 
Fallbeispiele dar. Er ist als erste Orientierungshilfe gedacht und macht deutlich, dass die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für Mütter behinderter Kinder in vielerlei Hinsicht erschwert ist.     Stand des Ratgebers: März 2019 

Zu bestellen im Shop: 
https://verlag.bvkm.de/produkt/berufstaetig-sein-mit-einem-behinderten-kind/

Zum kostenlosen Download: 
https://bvkm.de/ratgeber/berufstaetig-sein-mit-einem-behinderten-kind-wegweiser-fuer-muetter-mit-besonderen-herausforderungen/

Die Auseinandersetzung mit 
Behörden, Kranken- und Pflege-
kassen bindet wichtige zeitliche 
Ressourcen und erschwert die Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf 
zusätzlich. Vor diesem Hinter-
grund fordert der bvkm, Gesetze 
klarer und verständlicher zu 
machen, Schnittstellenprobleme 
zu beseitigen, das Verschieben 
von Zuständigkeiten zu verhin-
dern und Bürokratie abzubauen. 
Recht und Gesetz sind durch die 
Sozialleistungsträger einzuhalten. 
Versorgungsdefizite dürfen nicht 
auf dem Rücken der Versicherten 
ausgetragen werden. Beratung-
sangebote müssen ausgebaut und 
auskömmlich finanziert werden. 
Sprachbarrieren bei Familien mit 
Migrationshintergrund muss dabei 
Rechnung getragen werden. 

Fazit

Zusammenfassend stellte Katja 
Kruse am Ende der Expertenan-
hörung fest, dass berufstätige 

pflegende Eltern in der Regel mit 
ihrem Leben zufriedener seien. 
Sie hätten eigenes Einkommen, 
seien dadurch unabhängiger 
und verfügten über ein höheres 
Selbstwertgefühl. Auch seien sie 
weniger von Altersarmut, Ver-
einsamung und sozialer Isolation 
bedroht. „Eltern mit behinderten 
Kindern haben Anspruch auf eine 
Perspektive jenseits des Kindes, 
zu der auch die Verwirklichung im 
Beruf gehört“, so Kruse. „Der Ge-
setzgeber ist aufgefordert, dies bei 
der Ausgestaltung rechtlicher und 
finanzieller Rahmenbedingungen 
zu berücksichtigen.“ Abzuwarten 
bleibt nun, welche Handlungs-
empfehlungen der Beirat aus der 
Expertenanhörung für seinen 
kommenden Bericht ableitet.  

Katja Kruse ist Leiterin der 
Abteilung Recht beim Bun-
desverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen 
(bvkm). Ihre Ratgeber und 
Stellungnahmen finden Sie 
unter www.bvkm.de (Recht & 
Ratgeber)
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Katja Kruse

Vorbemerkung 
Dieses Merkblatt soll Ihnen dabei 
helfen, die Steuervorteile, die Ihnen 
als Eltern behinderter Kinder oder 
als selbst Betroffene nach dem 
Einkommensteuerrecht zustehen, 
geltend zu machen. Natürlich kann 
es keine Beratung im Einzelfall 
ersetzen. Seine Aufgabe ist es, Sie 
beim Ausfüllen der Einkommen-
steuererklärung für das Kalenderjahr 
2020 zu begleiten. Das Merkblatt 
folgt insoweit dem Aufbau der 
Antragsvordrucke der Finanzämter. 

Die vorliegende aktuelle Fassung 
berücksichtigt steuerrechtliche 
Änderungen, die am 1. Juli 2020 
durch das Zweite Corona-Steuer-
hilfegesetz in Kraft getreten sind. 
Ebenfalls berücksichtigt sind die zum 
1. Januar 2021 wirksam gewordenen 
Änderungen aufgrund des Zwei-
ten Familienentlastungsgesetzes 
und des Gesetzes zur Erhöhung 
der Behinderten-Pauschbeträge.

Im Merkblatt sind Urteile und 
Richtlinien genannt, auf die Sie sich 
berufen sollten, falls es zu Un-
stimmigkeiten mit dem Finanzamt 
kommt. Reicht der Platz im For-
mular für Ihre Angaben nicht aus, 
legen Sie Ihrer Steuererklärung eine 
Erläuterung bei. Wird etwas nicht 
anerkannt, muss das Finanzamt 
Ihnen die Ablehnung erklären. 

Stand: Januar 2021

Hinweis
Der Inhalt des Merkblattes wur-
de sorgfältig erarbeitet. Dennoch 
können Irrtümer nicht ausgeschlos-
sen werden. Auch können seit 
der Drucklegung des Merkblattes 
rechtliche Änderungen eingetreten 
sein. Die Autorin kann deshalb 
keine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Informationen 
übernehmen. Insbesondere wird 
keine Haftung für sachliche Fehler 
oder deren Folgen übernommen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass bei der Schreibweise in An-
lehnung an die Formulierung der 
einschlägigen Gesetzestexte die 
männliche Form verwendet wird. 
Selbstverständlich beziehen sich die 
Texte immer auf alle Geschlechter. 
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Teil 1: Steuervorteile für Eltern 
behinderter Kinder 

In diesem Teil des Merkblatts werden 
die Steuervorteile erläutert, die das 
Einkommensteuergesetz (EStG) für 
Eltern behinderter Kinder vorsieht. 
Viele dieser steuerlichen Vergünsti-
gungen sind davon abhängig, dass 
das Kind berücksichtigungsfähig im 
Sinne des EStG ist. Es werden daher 
zunächst Erläuterungen zum Antrags-
formular „Anlage Kind“ gegeben. 

A) Anlage Kind
Für jedes Kind ist eine eigene Anlage 
Kind abzugeben. Als Kinder gelten 
leibliche Kinder, Adoptivkinder und 
Pflegekinder des Steuerpflichtigen. 
Bis zum 18. Lebensjahr sind Kinder 
stets steuerrechtlich zu berück-
sichtigen. Ab Volljährigkeit ist die 
steuerrechtliche Berücksichtigung an 
unterschiedliche Voraussetzungen 
geknüpft. Sie richtet sich unter 
anderem danach, ob das Kind eine 
Erst- oder Zweitausbildung absol-
viert oder eine Behinderung hat. 

Liegen die Voraussetzungen für die 
Berücksichtigung des Kindes vor, muss 
dessen Existenzminimum von der 
Steuer freigestellt werden. Dies erfolgt 
entweder durch die Zahlung des Kin-
dergeldes oder die Gewährung eines 
Kinderfreibetrages. Während des 
Kalenderjahres zahlt die Familienkasse 
den Eltern monatlich Kindergeld. Die-
ses betrug 2020 für die ersten beiden 
Kinder jeweils 204 Euro, für das 
dritte 210 Euro und für jedes weitere 
Kind jeweils 235 Euro. Aufgrund des 
Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes 
wurde 2020 außerdem für jedes Kind 
ein einmaliger Kinderbonus von 300 
Euro gezahlt. Nach Ablauf des Kalen-
derjahres wird bei der Veranlagung 
zur Einkommensteuer ein Kinder-
freibetrag, der sich 2020 auf 2.586 
Euro bzw. bei zusammen veranlagten 
Eltern auf 5.172 Euro belief, und 
zusätzlich ein Freibetrag für den 
Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf in Höhe von 1.320 
Euro (bei zusammen veranlagten 
Eltern: 2.640 Euro) vom Einkom-
men abgezogen, sofern dies für den 
Steuerpflichtigen vorteilhafter sein 
sollte als das Kindergeld. Das für das 
Kalenderjahr gezahlte Kindergeld wird 

in diesem Fall der Einkommensteuer 
hinzugerechnet, um eine Doppelbe-
günstigung zu vermeiden. Die Finanz-
verwaltung berücksichtigt von sich 
aus die für Sie günstigste Regelung.

Hinweis
Das Kindergeld wurde zum 1. Januar 
2021 für jedes Kind um 15 Euro im 
Monat erhöht. Gleichzeitig stiegen 
der Kinderfreibetrag auf 2.730 
Euro und der Freibetrag für den 
Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf auf 1.464 Euro. 

I) Berücksichtigung eines 
volljährigen Kindes
(ab Zeile 16)

Kinder zwischen dem 18. und dem 
25. Lebensjahr werden während 
einer erstmaligen Berufsausbil-
dung bzw. eines Erststudiums stets 
berücksichtigt. Eine weiterführende 
Ausbildung gehört noch zur erst-
maligen Berufsausbildung oder zum 
Erststudium, wenn sie im zeitlichen 
oder sachlichen Zusammenhang mit 
dem Abschluss der vorangegangenen 
Ausbildung durchgeführt wird. 
Unerheblich ist, ob und in welcher 
Höhe die Kinder in dieser Zeit über 
eigenes Einkommen verfügen. 

Befindet sich das Kind nach Ab-
schluss der ersten in einer weiteren 
Berufsausbildung müssen außerdem 
Angaben in den Zeilen 20 – 24 zu 
einer etwaigen Erwerbstätigkeit 
des Kindes gemacht werden. Das 
Kind kann auch jetzt noch berück-
sichtigungsfähig sein, wenn es 
nicht mehr als 20 Stunden in der 
Woche erwerbstätig war oder einer 
geringfügigen Beschäftigung (auch 
450-Euro-Job genannt) nachging.

II) Berücksichtigung eines volljäh-
rigen Kindes mit Behinderung
(Zeile 19)

Ohne altersmäßige Begrenzung kön-
nen ferner Kinder berücksichtigt wer-
den, die wegen körperlicher, geistiger 
oder seelischer Behinderung außer-
stande sind, sich selbst zu unterhalten. 
Die Behinderung muss vor Vollendung 
des 25. Lebensjahres eingetreten sein. 

Hinweis 
Bis 2007 musste die Behinderung 
vor dem 27. Geburtstag eingetre-
ten sein. Für Kinder, bei denen die 
Behinderung vor dem 1. Januar 2007 
in der Zeit ab Vollendung des 25. 
Lebensjahres, aber vor Vollendung 
des 27. Lebensjahres eingetreten 
ist, gelten deshalb Bestandsschutz-
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regelungen. Sie sind steuerlich 
wie bisher zu berücksichtigen. 

Außerstande sich selbst zu unterhal-
ten ist ein behindertes Kind, wenn 
es finanziell nicht dazu in der Lage 
ist, seinen notwendigen Lebensbe-
darf zu decken. Der notwendige 
Lebensbedarf eines behinderten 
Kindes setzt sich aus dem steuer-
lichen Grundfreibetrag (im Jahr 2020 
betrug dieser 9.408 Euro) sowie 
dem individuellen behinderungsbe-
dingten Mehrbedarf zusammen.

Hinweis
Im Jahr 2021 wurde der Grund-
freibetrag auf 9.744 Euro erhöht. 

Der behinderungsbedingte Mehrbe-
darf kann z. B. je nach individueller 
Lebenssituation die Kosten für eine 
Heimunterbringung, den Behinder-
tenpauschbetrag oder die Aufwen-
dungen für Privatfahrten umfassen. 
Ist der notwendige Lebensunterhalt 
des behinderten Kindes ermittelt, 
sind diesem im zweiten Schritt die 
finanziellen Mittel des Kindes gegen-
überzustellen. Sind diese geringer 
als der Lebensbedarf, ist das Kind 
außerstande, sich selbst zu unter-
halten. Den Eltern steht in diesem 
Fall ein Anspruch auf Kindergeld 
bzw. den Kinderfreibetrag zu. 

Tipp
Im Einzelfall kann die Feststellung, ob 
ein Kind mit Behinderung außer-
stande ist, sich selbst zu unterhalten, 
schwierig sein. Nähere Hinweise hier-
zu finden Eltern im Merkblatt „Kin-
dergeld für erwachsene Menschen 
mit Behinderung“ des bvkm, das un-
ter anderem viele Beispielrechnungen 
und einen Mustereinspruch enthält.

Die notwendigen Angaben zum Le-
bensbedarf sowie zu den finanziellen 
Mitteln des Kindes sollten auf einem 
besonderen Blatt zusammengestellt 
und der Steuererklärung als Anlage 
beigefügt werden. Sie können sich 
dabei an den Beispielsrechnungen 
im Merkblatt „Kindergeld für 
erwachsene Menschen mit Be-
hinderung“ des bvkm orientieren. 
Sollten Sie die Angaben bereits bei 
der Familienkasse gemacht haben, 
können Sie auch eine Ablichtung 
der dortigen Aufstellung beifügen.

III) Übertragung des 
Kinderfreibetrags
(ab Zeile 43)

Grundsätzlich stehen der Kinder-
freibetrag und der Freibetrag für 
Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf beiden Elternteilen 
jeweils zur Hälfte zu. Als alleinerzie-
hender Elternteil können Sie aber den 
Antrag stellen, dass diese Freibeträge 
vollständig auf Sie übertragen wer-
den, wenn Sie geschieden sind oder 
vom anderen Elternteil dauernd ge-
trennt leben und Sie Ihre Unterhalts-
pflicht gegenüber dem Kind erfüllen. 
In der Regel erfüllt der alleinerziehen-

de Elternteil, bei dem das Kind lebt, 
seine Unterhaltspflicht durch die Pfle-
ge und Erziehung des Kindes sowie 
durch die Versorgung mit Nahrung, 
Kleidung und Unterkunft. Vorausset-
zung für die vollständige Übertragung 
der Freibeträge ist ferner, dass der 
Ex-Partner seinen Unterhaltsverpflich-
tungen zu weniger als 75 Prozent 
nachkommt oder mangels Leistungs-
fähigkeit nicht unterhaltspflichtig 
ist. Wurde der Kinderfreibetrag 
vollständig auf Sie übertragen, kön-
nen Sie auch den Behindertenpausch-
betrag in voller Höhe beanspruchen 
(siehe dazu die Ausführungen 
unter A) VII) „Übertragung des 
Behindertenpauschbetrages“).

IV) Entlastungsbetrag für  
Alleinerziehende
(ab Zeile 49)

Wenn Sie alleinstehend sind, für Ihr 
Kind Kindergeld oder den Kinderfrei-
betrag erhalten und das Kind in Ihrer 
Wohnung gemeldet ist, können Sie 
hier einen Entlastungsbetrag geltend 
machen. Dieser beläuft sich aufgrund 
des Zweiten Corona-Steuerhilfe-
gesetzes für 2020 und 2021 jeweils 
auf 4.008 Euro (anstatt bislang 
1.908 Euro) und erhöht sich für das 
zweite und jedes weitere berück-
sichtigungsfähige Kind, das in Ihrem 
Haushalt lebt, um jeweils 240 Euro. 

V) Sonderbedarf bei  
Berufsausbildung
(ab Zeile 61)

Hier können Sie für ein volljähriges 
Kind, das sich in einer Berufsaus-
bildung befindet und auswärtig 
untergebracht ist, einen Freibetrag in 
Höhe von 924 Euro je Kalenderjahr 
geltend machen. Voraussetzung 
ist, dass Sie für das Kind einen 
Kinderfreibetrag oder Kindergeld 
erhalten. „Auswärtig untergebracht” 
heißt, dass das Kind außerhalb Ihrer 
Wohnung wohnt und auch dort 
verpflegt wird und nur in den Ferien 
oder an den Wochenenden zu Ihnen 
heimkehrt. Als Ausbildung behinder-
ter Kinder gilt z. B. jeder Schulbesuch, 
also auch der von Förderschulen 
(BFH in BStBl. II 1971, 627) sowie 
die Ausbildung in einer WfbM.

Der Freibetrag vermindert sich um 
Ausbildungshilfen aus öffentlichen 
Mitteln. Für jeden vollen Monat, in 
dem die oben genannten Voraus-
setzungen nicht vorgelegen haben, 
ermäßigt sich der Ausbildungsfrei-
betrag ferner um ein Zwölftel. 

VI) Schulgeld
(ab Zeile 65)

Das Entgelt für den Besuch einer Pri-
vatschule, die zu einem allgemeinbil-
denden Schulabschluss führt, kann in 
Höhe von 30 Prozent der Ausgaben, 
maximal jedoch bis zu einem Betrag 
von 5.000 Euro, als Sonderausga-
ben berücksichtigt werden. Ist der 
Besuch der Privatschule aufgrund der 

Behinderung Ihres Kindes zwingend 
erforderlich, handelt es sich bei 
dem Schulgeld um Krankheitskos-
en, die Sie als außergewöhnliche 
Belastung geltend machen können 
(siehe dazu unten die Aus-
führungen unter C) II) 3. c) 
„Privatschulbesuch“).

VII) Übertragung des  
Behindertenpauschbetrages
(ab Zeile 68)

Menschen mit Behinderung können 
wegen der außergewöhnlichen 
Belastungen, die ihnen unmittelbar 
infolge ihrer Behinderung erwachsen, 
einen Pauschbetrag (Behinderten-
pauschbetrag) geltend machen. 
Durch den Behindertenpauschbetrag 
werden z. B. Kosten für die Pflege, 
die Heimunterbringung sowie einen 
erhöhten Wäschebedarf abgegolten. 

Steht Ihrem Kind ein Behinderten-
pauschbetrag zu, können Sie an die-
ser Stelle in der Einkommensteuer-
erklärung die Übertragung des 
Pauschbetrages auf sich beantragen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass 
das Kind den Pauschbetrag nicht 
selbst in Anspruch nimmt und dass 
Sie für das Kind Kindergeld oder 
einen Kinderfreibetrag erhalten.

Hinweis
Grundsätzlich ist der Behinder-
tenpauschbetrag auf beide Eltern 
je zur Hälfte aufzuteilen. Sind die 
Eltern geschieden oder leben sie 
dauernd getrennt kann sich der 
alleinerziehende Elternteil, der für 
den Unterhalt seines behinder-
ten Kindes überwiegend alleine 
aufkommt, den Kinderfreibetrag 
in voller Höhe übertragen lassen 
(siehe dazu oben die Ausführungen 
unter A) III) „Übertragung des 
Kinderfreibetrags“). In diesem Fall 
steht ihm auch der volle Behinder-
tenpauschbetrag seines Kindes zu. 

Die Höhe des Pauschbetrages richtet 
sich nach dem dauernden Grad der 
Behinderung (GdB). Als Pauschbeträ-
ge werden gewährt bei einem GdB 

von 25 und 30    310 Euro
von 35 und 40    430 Euro
von 45 und 50    570 Euro
von 55 und 60    720 Euro
von 65 und 70    890 Euro
von 75 und 80 1.060 Euro
von 85 und 90 1.230 Euro
von 95 und 100 1.420 Euro

Für behinderte Menschen, die hilflos 
sind und für blinde Menschen beläuft 
sich der Pauschbetrag auf 3.700 Euro. 
Hilflosigkeit ist nachzuweisen durch 
das Merkzeichen „H“ im Schwerbe-
hindertenausweis oder durch die Ein-
stufung in den Pflegegrad 4 oder 5.

Menschen mit Behinderung, deren 
GdB auf weniger als 50 festgestellt 
ist, haben nur dann Anspruch auf den 

Pauschbetrag, wenn sie aufgrund 
ihrer Behinderung eine Rente bezie-
hen oder die Behinderung zu einer 
dauernden Einbuße der körperlichen 
Beweglichkeit geführt hat oder auf ei-
ner typischen Berufskrankheit beruht. 

Hinweis
Seit 1. Januar 2021 haben sich die 
Behinderten-Pauschbeträge verdop-
pelt. Bei hilflosen Menschen ist der 
Betrag z. B. auf 7.400 Euro gestie-
gen. Vereinfacht wurde außerdem 
der Anspruch für Steuerpflichtige 
mit einem GdB von unter 50. Die 
bisherigen Zusatzvoraussetzungen 
wie etwa eine dauernde Ein buße 
der körperlichen Beweglich-
keit sind seit 2021 entfallen.

Anstelle des Behindertenpauschbe-
trages können behinderte Menschen 
auch sämtliche behinderungsbe-
dingten Mehraufwendungen, die 
sie haben, als außergewöhnliche 
Belastungen geltend machen. Die 
Aufwendungen sind dann jedoch 
einzeln nachzuweisen oder glaub-
haft zu machen. Außerdem müssen 
sich die Steuerpflichtigen in diesem 
Fall eine sogenannte „zumutbare 
Eigenbelastung“ anrechnen lassen. 
Diese ist nach der Höhe der Einkünfte, 
dem Familienstand sowie der Zahl 
der berücksichtigungsfähigen Kinder 
gestaffelt und beträgt zwischen 1 
und 7 Prozent des Gesamtbetrags der 
Einkünfte. Steuerlich lohnt es sich also 
nur dann, die tatsächlichen Aufwen-
dungen geltend zu machen, wenn 
diese nach Kürzung um die zumut-
bare Eigenbelastung noch höher sind 
als der maßgebliche Pauschbetrag.

Hinweis 
Der Behindertenpauschbetrag kann 
rückwirkend für vergangene Kalen-
derjahre geltend gemacht werden, 
wenn das Versorgungsamt den GdB 
im Schwerbehindertenausweis auch 
für die Vergangenheit be schei-
nigt. Früher galt die Rückwirkung 
unbegrenzt für alle Veranlagungs-
zeiträume, auf die sich die Feststel-
lungen im Ausweis erstreckten. Jetzt 
können nur noch die Steuerbescheide 
nachträglich abgeändert werden, bei 
denen die vierjährige Frist für die 
Festsetzung der Einkommensteuer 
im Zeitpunkt der Beantragung des 
Schwerbehindertenausweises noch 
läuft (H 33 b „Allgemeines“ EStH 
2018; BFH-Urteil vom 21.2.2013, Az. 
V R 27/11 in BStBl. II 2013, 529). 
Konkret bedeutet das: Haben Sie z. B. 
am 7. Juli 2020 beim Versorgungsamt 
für Ihr im Jahr 2013 geborenes Kind 
einen Antrag auf Feststellung der 
Schwerbehinderteneigenschaft ab 
Geburt gestellt, können jetzt nur noch 
die Steuerbescheide für die Jahre 
2016 bis 2020 rückwirkend geändert 
werden. Denn die Festsetzungsfrist 
für die Einkommensteuer 2016 begin-
nt am 31. Dezember 2016 und endet 
vier Jahre später, also am 31. Dezem-
ber 2020. Da der Antrag auf Feststel-
lung der Schwerbehinderteneigen-
schaft vor Ablauf der Festsetzungsfrist 
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für das Jahr 2016, nämlich am 7. 
Juli 2020 gestellt wurde, ist eine 
rückwirkende Änderung längstens für 
2016 möglich. Für das davorliegende 
Jahr 2015 ist die Festsetzungsfrist 
bereits am 31. Dezember 2019 und 
damit vor der Antragstellung beim 
Versorgungsamt abgelaufen. Für alle 
vor 2015 liegenden Veranlagungs-
zeiträume gilt dies gleichermaßen. 

Außergewöhnliche Aufwendungen, 
die nicht unmittelbar und typischer-
weise mit der Behinderung zusam-
menhängen – wie z. B. Fahrtkosten – 
können zusätzlich zum Pauschbetrag 
als außergewöhnliche Belastungen 
geltend gemacht werden (siehe dazu 
unten die Ausführungen unter C) 
II) „Andere Aufwendungen“).

VIII) Kinderbetreuungskosten
(ab Zeile 73)

Kosten für die Kinderbetreuung 
können in Höhe von zwei Drittel der 
Aufwendungen, höchstens jedoch 
4.000 Euro je Kind, steuerlich geltend 
gemacht werden. Voraussetzung ist, 
dass das Kind nicht älter als 14 oder 
wegen einer vor Vollendung des 25. 
Lebensjahres eingetretenen Behin-
derung außerstande ist, sich selbst 
zu unterhalten. Geltend gemacht 
werden können z. B. Aufwendungen 
für die Unterbringung von Kindern 
in Kindergärten, Kindertagesstätten, 
Kinderhorten, bei Tagesmüttern 
und Ganztagspflegestellen sowie 
die Beschäftigung von Hilfen im 
Haushalt, soweit sie Kinder betreuen.

B) Hauptvordruck:  
Einkommensteuererklärung

Seit 2020 werden im Hauptvordruck 
(Einkommensteuererklärung) im 
Wesentlichen nur noch die allgemei-
nen Angaben des Steuerpflichtigen 
wie Adresse, Kontoverbindung usw. 
erfasst. Die außergewöhnlichen 
Belastungen sowie der Behinderten- 
und der Pflegepauschbetrag, die bis 
dahin ebenfalls im Hauptvordruck 
anzugeben waren, werden jetzt 
in der „Anlage Außergewöhn-
liche Belastungen“ erfasst. Die 
Aufwendungen für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse sind seit 
2020 in der „Anlage Haushaltsnahe 
Aufwendungen“ geltend zu machen.

C) Anlage  
Außergewöhnliche Belastungen

I) Pflegepauschbetrag
(ab Zeile 11)

Als Angehöriger können Sie einen 
Pflegepauschbetrag in Höhe von 924 
Euro im Kalenderjahr geltend machen, 
wenn Sie eine pflegebedürftige 
Person in deren oder Ihrer eigenen 
Wohnung pflegen. Voraussetzung ist, 
dass der Pflegebedürftige hilflos, also 
ständig auf fremde Hilfe angewiesen 
ist. Nachzuweisen ist dies durch das 

Merkzeichen „H“ im Schwerbehin-
dertenausweis oder durch die Ein-
stufung in den Pflegegrad 4 oder 5. 

Hinweis
Zum 1. Januar 2021 wurde der 
Pflegepauschbetrag für hilflose 
Pflegebedürftige bzw. solche mit 
einem Pflegegrad von 4 oder 5 auf 
1.800 Euro erhöht. Neu eingeführt 
wurden ferner beim Pflegegrad 2 ein 
Pflegepauschbetrag von 600 Euro 
und beim Pflegegrad 3 ein Pflege-
pauschbetrag von 1.100 Euro.

Der Pflegepauschbetrag wird nur 
gewährt, wenn Sie als Steuer-
pflichtiger die Pflege unentgeltlich 
durchführen. Als Entgelt wird dabei 
grundsätzlich auch das Pflegegeld 
angesehen, das der Pflegebedürftige 
von der Pflegeversicherung erhält 
und an Sie zur eigenen Verfügung 
weitergibt (z. B. als finanzielle Aner-
kennung für Ihre Pflegeleistungen). 
Für Eltern behinderter Kinder gilt 
allerdings eine Ausnahmeregelung: 
Das Pflegegeld, das sie für ihr Kind 
erhalten, stellt unabhängig davon, 
wie und wofür die Eltern es ausgeben, 
kein Entgelt dar. Im Ergebnis handelt 
es sich bei elterlicher Pflege also 
immer um unentgeltliche Pflege. 

Die Pflege darf nicht von untergeord-
neter Bedeutung sein und muss min-
destens 36 Tage im Jahr durchgeführt 
werden. Auch Eltern, deren behinder-
te Kinder in besonderen Wohnformen 
leben und bei Wochenendbesuchen 
zuhause gepflegt werden, können da-
her unter den vorgenannten Voraus-
setzungen den Pflegepauschbetrag 
geltend machen. Der Pflegepausch-
betrag kann neben dem vom Kind auf 
die Eltern übertragenen Behinderten-
pauschbetrag berücksichtigt werden 
(R 33 b Abs. 6 EStR 2012, Bundes-
tags-Drucksache 16/6290, Seite 57). 

II) Andere Aufwendungen 
(ab Zeile 13)

Hier können Sie weitere außerge-
wöhnliche Belastungen geltend 
machen. Damit sind Ausgaben 
gemeint, die Ihnen nicht von anderen 
Stellen – wie z. B. der Kranken- oder 
Pflegeversicherung – ersetzt werden 
und die Ihnen aufgrund besonde-
rer Umstände – z. B. aufgrund der 
Behinderung Ihres Kindes – zwangs-
läufig entstehen. Diese Ausgaben 
führen allerdings nur dann zu einer 
Steuerermäßigung, wenn sie Ihre „zu-
mutbare Eigenbelastung“ übersteigen 
(siehe dazu oben die Ausführungen 
unter A) VII. „Übertragung des 
Behindertenpauschbetrages“). 

Nachfolgend werden beispielhaft 
einige außergewöhnliche Belastungen 
aufgezählt, die typischerweise bei 
behinderten Kindern, unabhängig 
davon, ob sie im Elternhaus, in einer 
besonderen Wohnform oder der 
eigenen Wohnung leben, anfallen. 
Fast alle dieser Aufwendungen 
können Eltern zusätzlich zu dem 

auf sie übertragenen Behinderten-
pauschbetrag geltend machen (H 
33 b EStH 2018). Ausgenommen 
hiervon sind jedoch die Pflegekosten 
(siehe dazu unten die Ausführungen 
unter C) II) 2. „Pflegekosten“).

1. Krankheitskosten 
(Zeile 13)

Krankheitskosten können neben dem 
Behindertenpauschbetrag berück-
sichtigt werden. Hierzu gehören 
Ausgaben für Arznei-, Heil- und 
Hilfsmittel, sofern diese nicht von 
der Krankenversicherung übernom-
men werden. Auch Zuzahlungen, 
die zu den Leistungen der Kran-
kenkasse zu zahlen sind, können 
als außergewöhnliche Belastungen 
geltend gemacht werden.

a) Arznei-, Heil- und Hilfsmittel
Bei Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln ist 
die medizinische Notwendigkeit der 
Aufwendungen durch Verordnung 
eines Arztes oder Heilpraktikers nach-
zuweisen. Dies gilt auch für nicht ver-
schreibungspflichtige Medikamente, 
die man sich deshalb vom Arzt auf 
Privatrezept verordnen lassen sollte. 
Für den Nachweis von Kosten für Be-
handlungen nach der Homöopathie, 
Anthroposophie und Phytotherapie 
ist ebenfalls die Verordnung eines 
Arztes oder Heilpraktikers ausrei-
chend (BFH-Urteil vom 26.2.2014, 
Az. VI R 27/13, BStBl. II 2014, 824).

Hinweis
Bestimmte Krankheitskosten werden 
vom Finanzamt nur anerkannt, wenn 
die medizinische Notwendigkeit der 
Aufwendungen durch ein vor dem 
Kauf bzw. vor Beginn der Behand-
lung eingeholtes amtsärztliches 
Attest oder eine vorherige ärztliche 
Bescheinigung eines MD nachgewie-
sen werden kann. Das gilt z. B. für 
Hilfsmittel, die nicht ausschließlich 
von Kranken benutzt werden (z. B. 
Liegesessel) und wissenschaftlich 
nicht anerkannte Behandlungsme-
thoden (z. B. Frischzellentherapie) 
(§ 64 Abs. 1 Nr. 2 e) und f) EStDV). 

b) Kurkosten
Die Kosten für eine Kur werden be-
rücksichtigt, wenn ein amtsärztliches 
Gutachten oder eine ärztliche Beschei-
nigung eines MD vor dem Antritt der 
Kur die medizinische Notwendigkeit 
der Maßnahme bestätigt hat und 
die Kur ärztlich überwacht wird. Bei 
einer Vorsorgekur ist auch die Gefahr 
einer durch die Kur abzuwendenden 
Krankheit, bei einer Klimakur der 
medizinisch angezeigte Kurort und die 
voraussichtliche Kurdauer zu beschei-
nigen (§ 64 Abs. 1 Nr. 2 a) EStDV, 
H 33.1 – 33.4 “Kur” EStH 2018). 

c) Besuchsfahrten zu einem 
Kind im Krankenhaus
Aufwendungen für Besuchsfahrten 
zu einem Kind, das längere Zeit 
im Krankenhaus liegt, werden 
anerkannt, wenn ein Attest des 
behandelnden Krankenhausarztes 

bestätigt, dass der Besuch der Eltern 
zur Linderung oder Heilung der 
Krankheit entscheidend beitragen 
kann (§ 64 Abs.1 Nr. 3 EStDV).

2. Pflegekosten
(Zeile 14)

Kosten, die Ihnen für die Beschäfti-
gung eines Pflegedienstes oder für 
die Unterbringung des Kindes in 
einem Pflegeheim entstehen, sind 
– sofern sie nicht von der Pflege-
versicherung übernommen werden 
– außergewöhnliche Belastungen. 
Diese Pflegekosten können in Zeile 
14 aber nur dann gesondert geltend 
gemacht werden, wenn der Behin-
dertenpauschbetrag des Kindes nicht 
in Anspruch genommen wird. Denn 
mit dem pauschalierten Behinder-
tenpauschbetrag sind diese Kosten 
bereits abgegolten. Als Steuerpflichti-
ger müssen Sie sich daher entschei-
den: Entweder sie beanspruchen den 
Behindertenpauschbetrag oder sie 
machen sämtliche behinderungsbe-
dingten Mehraufwendungen und da-
mit auch die Pflegekosten als außer-
gewöhnliche Belastungen geltend.

Sollten Sie also den Behinderten-
pauschbetrag nicht in Anspruch 
nehmen, können Sie die Pflegeauf-
wendungen in Zeile 14 als außer-
gewöhnliche Belastung eintragen. 
Für den Anteil der Aufwendungen, 
der dabei als „zumutbare Eigenbe-
lastung“ eigentlich von Ihnen zu 
tragen wäre (siehe dazu oben die 
Ausführungen unter A) VII) „Über-
tragung des Behindertenpausch-
betrages“), können Sie in diesem 
Fall in Zeile 19 bzw. 20 der „Anlage 
Außergewöhnliche Belastungen“ die 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse beantra-
gen (BFH-Urteil vom 5.6.2014, Az. 
VI R 12/12). Die Ermäßigung für 
diese Kosten beträgt 20 Prozent der 
Aufwendungen, höchstens jedoch 
4.000 Euro jährlich. Damit diese 
Aufwendungen vom Finanzamt nicht 
doppelt berücksichtigt werden, dür-
fen sie in der „Anlage Haushaltsnahe 
Aufwendungen“ nicht zusätzlich ein-
getragen werden (siehe dazu unten 
die Ausführungen unter D) „Anlage 
Haushaltsnahe Aufwendungen“).

3. Behinderungsbedingte  
Aufwendungen
(Zeile 15)

In Zeile 15 können weitere behin-
derungsbedingte Aufwendungen 
angegeben werden. Alle nachfolgend 
dargestellten Aufwendungen können 
neben dem Behindertenpausch-
betrag berücksichtigt werden.

a) Umbaukosten
Nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs handelt es sich bei 
den Kosten für die behindertenge-
rechte Gestaltung des individuellen 
Wohnumfelds, wie z. B. dem Einbau 
breiterer Türen, größerer Bäder 
oder Fahrstühle, um außergewöhn-
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liche Belastungen (BFH-Urteile vom 
24.2.2011, Az. VI R 16/10 sowie 
vom 22.10.2009, Az. VI R 7/09, H 
33.1-33.4 „Behindertengerechte 
Ausstattung“ EStH 2018). Auch 
behinderungsbedingte Neubaukosten 
eines Hauses oder einer Wohnung 
können außergewöhnliche Bela-
stungen darstellen. Die Zwangsläufig-
keit der Baukosten ist nachzuweisen 
durch den Bescheid eines Sozialver-
sicherungsträgers (z. B. gesetzliche 
Pflege- oder Unfallversicherung) oder 
eines Sozialamts über die Bewilligung 
behinderungsbedingter Baumaßnah-
men oder ein Gutachten des MD, 
des Sozialmedizinischen Dienstes 
(SMD) oder der Medicproof GmbH 
(R 33.4 Absatz 5 EStR 2012).

b) Begleitperson
Behinderte Menschen, die auf 
ständige Begleitung angewiesen sind, 
können die Kosten, die ihnen im Ur-
laub für Fahrten, Unterbringung und 
Verpflegung einer fremden Begleitper-
son entstehen, in angemessener Höhe 
geltend machen (Urteil des BFH vom 
4.7.2002, Az. III R 58/98). Dies gilt 
auch für Aufwendungen, die für die 
Betreuung eines behinderten Kindes 
auf einer Ferienfreizeit angefallen sind. 
Die Notwendigkeit der Begleitung 
kann durch das Merkzeichen „B“ im 
Schwerbehindertenausweis, amtsärzt-
liches Gutachten oder die ärztliche Be-
scheinigung eines MD nachgewiesen 
werden (§ 64 Abs. 1 Nr. 2 d) EStDV).

c) Privatschulbesuch
Ist Ihr Kind aufgrund seiner Behin-
derung zwingend auf den Besuch 
einer entgeltlichen Privatschule 
(Förderschule oder allgemeine Schule 
in privater Trägerschaft) angewiesen, 
weil eine geeignete öffentliche Schule 
oder eine kostenlose Privatschule 
nicht zur Verfügung steht oder nicht 
in zumutbarer Weise erreichbar 
ist, können Sie das Schulgeld als 
außergewöhnliche Belastung geltend 
machen. Durch eine Bestätigung der 
zuständigen obersten Landeskultus-
behörde oder der von ihr bestimmten 
Stelle müssen Sie nachweisen, dass 
der Besuch der Privatschule erforder-
lich ist (R 33.4 Abs. 2 EStR 2012).

d) Führerschein
Aufwendungen, die Eltern für den 
Erwerb der Fahrerlaubnis ihres schwer 
steh- und gehbehinderten Kindes 
tragen, sind als außergewöhnliche Be-
lastungen anzuerkennen (BFH-Urteil 
vom 26.3.1993, Az. III R 9/92, BStBl. 
II 1993, 749; H 33 b EStH 2018).

4. Behinderungsbedingte  
Kfz-Kosten
(Zeile 16)

Behinderungsbedingte Fahrtkos-
ten können ebenfalls neben dem 
Behindertenpauschbetrag anerkannt 
werden. Sie sind in Zeile 16 einzutra-
gen und unter folgenden Voraus-
setzungen als außergewöhnliche 
Belastungen zu berücksichtigen:
Liegt bei Ihrem Kind ein GdB von 

mindestens 80 vor, können Fahrt-
kosten für durch die Behinderung 
veranlasste unvermeidbare Fahrten 
in angemessenem Rahmen als 
außergewöhnliche Belastungen 
berücksichtigt werden. Das gleiche 
gilt, wenn der GdB mindestens 70 
beträgt und das Merkzeichen „G“ im 
Schwerbehindertenausweis einge-
tragen ist. Als behinderungsbedingt 
gelten z. B. Fahrten zur Schule, zum 
Kindergarten, zur WfbM, zum Arzt, 
zu Therapiemaßnahmen oder zu 
Behörden. Aus Vereinfachungsgrün-
den betrachten die Finanzbehörden 
im Allgemeinen einen Aufwand von 
Privatfahrten von insgesamt 3.000 km 
jährlich als angemessen (H 33.1-33.4 
„Fahrtkosten behinderter Men-
schen“– Ziffer 1 EStH 2018). Da ein 
Kilometersatz von 30 Cent zugrunde 
gelegt wird, ergibt sich insoweit ein 
steuerlich berücksichtigungsfähiger 
Aufwand von 900 Euro im Jahr.

Ist Ihr Kind außergewöhnlich 
gehbehindert (Merkzeichen „aG“), 
blind (Merkzeichen „Bl“) oder hilflos 
(Merkzeichen „H“), können Sie 
grundsätzlich sämtliche durch ein 
Fahrtenbuch oder Aufzeichnungen 
belegte Fahrtkosten (also auch Ur-
laubs-, Freizeit- oder Besuchsfahrten) 
im angemessenen Rahmen als 
außergewöhnliche Belastung geltend 
machen (BFH in BStBl. II 1997, 384; H 
33.1-33.4 „Fahrtkosten behinderter 
Menschen“ – Ziffer 2, EStH 2018). 
Laut einer BFH-Entscheidung gilt für 
Fahrten mit der Familie allerdings 
folgende Einschränkung: Allgemeine 
Familienfahrten, die nicht in erster 
Linie im Interesse des behinderten 
Kindes unternommen werden, stellen 
keine außergewöhnliche Belastung 
dar (BFH-Urteil vom 21.12.2007, 
Az. III B 154/06). Eine Ausflugsfahrt 
der Eltern mit ihrem behinderten 
Kind und dem nicht behinderten 
Geschwisterkind in den Zoo oder 
eine gemeinsame Urlaubsfahrt der 
Familie, an der auch das Kind mit 
Behinderung beteiligt ist, können 
daher z. B. in der Regel nicht geltend 
gemacht werden, weil sie im Interesse 
aller Familienmitglieder liegen. Für alle 
berücksichtigungsfähigen Fahrtkosten 
wird auch hier eine Pauschale von 30 
Cent pro Kilometer zugrunde gelegt. 
Als angemessen werden in der Regel 
höchstens 15.000 km, maximal also 
4.500 Euro pro Jahr anerkannt. 

Hinweis
Ab 2021 müssen behinderungsbe-
dingt entstandene Fahrtkosten nicht 
mehr im Einzelnen nachgewiesen und 
durch ein Fahrtenbuch belegt wer-
den. Stattdessen gibt es hierfür jetzt 
eine behinderungsbedingte Fahrt-
kostenpauschale in Höhe der bisher 
geltenden Maximalbeträge (900 bzw. 
4.500 Euro). Mit dieser Pauschale 
werden alle durch die Behinderung 
veranlassten Aufwendungen für 
unvermeidbare Fahrten abgegolten.

D) Anlage Haushaltsnahe  
Aufwendungen
Die Aufwendungen für haushalts-
nahe Beschäftigungsverhältnisse, 
Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen sind – sofern sie 
nicht bereits in Zeile 19 bzw. 20 
der „Anlage Außergewöhnliche 
Belastungen“ geltend gemacht 
wurden – in der „Anlage Haushalts-
nahe Aufwendungen“ einzutragen.

In den Zeilen 4 und 5 können Sie 
Kosten für Pflege- und Betreuungs-
leistungen geltend machen. Wurden 
derartige Dienstleistungen z. B. 
durch einen ambulanten Pflege-
dienst für eine pflegebedürftige 
Person in Ihrem Haushalt oder dem 
Haushalt des Pflegebedürftigen 
erbracht und hatten Sie hierfür 
Aufwendungen, die nicht von der 
Pflegekasse oder einer anderen 
Stelle erstattet wurden, können Sie 
eine Ermäßigung Ihrer tariflichen 
Einkommenssteuer erhalten. Die 
Ermäßigung beträgt 20 Prozent 
der Aufwendungen, höchstens 
jedoch 4.000 Euro jährlich. Um eine 
Doppelförderung auszuschließen, 
kommt die Steuerermäßigung nur 
bei solchen Aufwendungen zum 
Tragen, die nicht bereits durch den 
Behindertenpauschbetrag oder 
als außergewöhnliche Belastung 
berücksichtigt worden sind (siehe 
dazu die Ausführungen oben 
unter C) II) 2. „Pflegekosten“). 

Teil 2: Steuervorteile für 
berufstätige Erwachsene mit 
Behinderung

Für berufstätige Erwachsene mit 
Behinderung gelten die vorstehen-
den Hinweise in Teil 1 entsprechend. 
Steht Ihnen ein Behindertenpausch-
betrag zu, können Sie diesen in 
der „Anlage Außergewöhnliche 
Belastungen“ ab Zeile 4 geltend 
machen. Neben dem Pauschbetrag 
können Sie ferner die in Teil 1 unter 
C) II) genannten Aufwendungen 
– mit Ausnahme der Pflegekosten – 
als außergewöhnliche Belastungen 
in der Steuererklärung angeben.  

Soweit Sie Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit beziehen, 
sollten Sie außerdem die Anlage 
N beachten. Hier können Sie die 
Werbungskosten geltend machen, 
die Ihnen durch die Ausübung Ihres 
Berufes entstanden sind, also vor 
allem Aufwendungen für Arbeits-
mittel, für Fortbildungskosten sowie 
für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte. Das Finanzamt 
berücksichtigt von sich aus für alle 
diese Kosten einen sogenannten 
Arbeitnehmerpauschbetrag. Dieser 
beträgt 1.000 Euro. Der Einzelnach-
weis von Werbungskosten lohnt sich 
deshalb nur dann, wenn die durch 
Ihre Arbeit veranlassten Aufwen-
dungen diesen Betrag übersteigen.

A) Wege zwischen Wohnung  
und Arbeitsstätte 
Anlage N (ab Zeile 31)

Nicht behinderte Arbeitnehmer erhal-
ten für den Weg zwischen Wohnung 
und Arbeitsplatz eine Entfernungs-
pauschale. Diese beträgt 30 Cent 
für jeden Entfernungskilometer. 

Für behinderte Menschen, bei denen 
ein GdB von mindestens 70 oder 
ein GdB von mindestens 50 und 
eine erhebliche Gehbehinderung 
(Merkzeichen „G“ im Schwerbehin-
dertenausweis) vorliegt, gilt folgende 
Sonderregelung: Sie können die Auf-
wendungen, die Ihnen tatsächlich pro 
Kilometer für die Hin- und Rückfahrt 
zwischen Wohnung und Arbeitsplatz 
entstanden sind, geltend machen. Wird 
der Mensch mit Behinderung von einer 
anderen Person zu seinem Arbeitsplatz 
gefahren, weil er das Kfz nicht selbst 
führen kann, und fährt diese Person 
zwischendurch zum Wohnort zurück, 
können außerdem die Aufwendungen 
für diese Leerfahrten geltend gemacht 
werden (in diesem Fall also insge-
samt viermal die einfache Entfernung 
zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te, R 9.10 Absatz 3 LStR 2015).

Zu den tatsächlichen Aufwendungen 
zählen z. B. die Kosten für Benzin, 
für die Haftpflichtversicherung, 
Inspektions- Reparatur-, Garagen-
kosten etc. Außerdem können die 
Anschaffungskosten des Pkws in Höhe 
der Abschreibungskosten in Ansatz 
gebracht werden. Die Kosten sind dem 
Finanzamt im Einzelnen nachzuweisen. 
Wenn Ihnen dieser Einzelnachweis zu 
aufwändig ist, können Sie stattdessen 
für die Kosten der Hin- und Rückfahrt 
sowie ggf. der Leerfahrten pro gefah-
renen Kilometer 30 Cent ansetzen. 

B) Aufwendungen für Arbeitsmittel 
Anlage N (ab Zeile 42)

Hier ist insbesondere an Kosten für 
Fachliteratur oder typische Berufsklei-
dung zu denken. Sie können jedoch 
auch die Kosten für solche Arbeits-
geräte ansetzen, die Sie aufgrund 
Ihrer Behinderung am Arbeitsplatz 
benötigen, also z. B. besondere, auf 
Ihre Behinderung zugeschnittene 
Sitzgelegenheiten oder Compu-
ter mit besonderen Tasten oder 
besonderen Bildschirmgrößen.

Ehe Sie solche Geräte auf eigene 
Kosten erwerben, sollten Sie sich jedoch 
bei Ihrem Arbeitgeber oder bei der zu-
ständigen Arbeitsagentur erkundigen, 
ob diese Arbeitsmittel möglicherweise 
über das Integrationsamt finanziert 
werden können. In diesem Fall entste-
hen Ihnen keine Aufwendungen und 
damit auch keine Werbungskosten.

Katja Kruse ist Leiterin Abtei-
lung Recht beim Bundesverband 
für körper- und mehrfachbehin-
derte Menschen e. V. (bvkm). 
Ihre Ratgeber und Stellungnah-
men finden Sie unter 
www.bvkm.de (Recht & Ratgeber)
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